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Ausgewihlte Entscheidungen zur direkten Demokratie
2014-2016

Fabian Wittreck

1. Gerichte der Europdischen Union

1. Urteil des Gerichts (Erste Kammer) v. 3.2.2017 — Rs. T 646/13 —
Minority SafePack — one million signatures for diversity in Europe

Sachverhalt

[1] Am 15. Juli 2013 legte der Kléger, der aus Herrn Hans Heinrich Han-
sen, Herrn Hunor Kelemen, Herrn Karl-Heinz Lambertz, Frau Janne-
wietske Annie De Vries, Herrn Valentin Inzko, Herrn Alois Durnwalder
und Frau Anke Spoorendonk bestehende Biirgerausschuss fiir die Biirger-
initiative Minority SafePack — one million signatures for diversity in Euro-
pe, der Europdischen Kommission den Vorschlag fiir eine Europdische
Biirgerinitiative namens ,,Minority SafePack — one million signatures for
diversity in Europe® (im Folgenden: geplante EBI) vor, die nach den Min-
destinformationen, die gemal Art.4 Abs.1 Unterabs. 1 der Verordnung
(EU) Nr.211/2011 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
16. Februar 2011 tiber die Biirgerinitiative (ABI. 2011, L 65, S. 1) in Ver-
bindung mit Anhang II dieser Verordnung mitgeteilt wurden (im Folgen-
den: erforderliche Informationen), zum Gegenstand haben sollte, ,,die Eu-
ropdische Union [aufzufordern], den Schutz fiir Angehorige nationaler
Minderheiten und von Sprachminderheiten zu verbessern sowie die kultu-
relle und sprachliche Vielfalt in der Union zu stérken*. Aus den im Rah-
men der erforderlichen Informationen gemachten Angaben geht ferner
hervor, dass das Ziel der europdischen Biirgerinitiative (im Folgenden:
EBI) darin bestand, die Européische Union aufzufordern, ,,ein Biindel von
Rechtsakten zu erlassen, um den Schutz der Angehdrigen nationaler Min-
derheiten und von Sprachminderheiten zu verbessern sowie die kulturelle
und sprachliche Vielfalt [in ihrem Gebiet] zu stirken®, und dass dies ,,poli-
tische Maflnahmen in den Bereichen Regional- und Minderheitenspra-
chen, Bildung und Kultur, Regionalpolitik, Teilhabe, Gleichheit, Inhalte
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audiovisueller und anderer Medien und regionale (staatliche) Unterstiit-
zung ein[schliet]*.

[2] AuBerdem geht aus den genaueren Informationen, die im Einklang
mit dem letzten Absatz von Anhang II der Verordnung Nr.211/2011 den
erforderlichen Informationen als Anhang beigefiigt wurden (im Folgen-
den: zusitzliche Informationen), hervor, dass die geplante EBI den Erlass
einer Reihe von Rechtsakten zum Ziel hat, die in den Abschnitten 2 bis 7
der zusitzlichen Informationen aufgezahlt und beschrieben werden. In Ab-
schnitt 8 (,,salvatorische Klausel*) geben die Organisatoren an, dass die
geplante EBI fiir jeden der vorgeschlagenen Rechtsakte als Richtschnur
die ihr am geeignetsten erscheinende Rechtsgrundlage und Art des zu er-
lassenden Rechtsakts nenne, dass jeder Vorschlag gesondert zu priifen sei
und dass die Unzuléssigkeit einer oder mehrerer Vorschldge nicht zur Un-
zulédssigkeit der librigen, in die Zustdndigkeit der Kommission fallenden
Vorschlige fiihren sollte.

[3] Mit ihrer Entscheidung C (2013) 5969 final vom 13. September
2013 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) lehnte die Kommission
die Registrierung der geplanten EBI mit der Begriindung ab, dass sie of-
fenkundig auBlerhalb des Rahmens liege, in dem sie befugt sei, einen Vor-
schlag fiir den Erlass eines Rechtsakts der Union vorzulegen, um die Ver-
trdge umzusetzen.

Verfahren und Antrége der Parteien

[4] Der Kldger hat mit Klageschrift, die am 25. November 2013 bei der
Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben.

[5] Der Klager beantragt, die angefochtene Entscheidung fiir nichtig zu
erklaren; der Kommission die Kosten aufzuerlegen.

[6] Die Kommission beantragt, die Klage als unbegriindet abzuweisen;
dem Klédger die Kosten aufzuerlegen.

[7] Mit Beschluss des Prisidenten der Ersten Kammer vom 4. Septem-
ber 2014 sind Ungarn als Streithelfer zur Unterstiitzung der Antrdge des
Kléagers sowie die Slowakische Republik und Ruminien als Streithelfer
zur Unterstiitzung der Antrage der Kommission zugelassen worden.
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Rechtliche Wiirdigung

[8] Die Klage wird auf zwei Klagegriinde gestiitzt, mit denen ein Verstof3
gegen die Begriindungspflicht nach Art. 296 Abs.2 AEUV und Art. 4
Abs. 3 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 211/2011 sowie die Verletzung von
Art. 11 EUV, Art. 24 Abs. 1 AEUV und Art. 4 Abs. 2 Buchst. b der Verord-
nung Nr. 211/2011 geriigt werden.

[9] Der Klager, unterstiitzt durch Ungarn, wirft der Kommission vor, sie
habe in der angefochtenen Entscheidung ohne néhere Erlduterung ledig-
lich ausgefiihrt, dass bestimmte Themen, in Bezug auf die sie im Anhang
zur geplanten EBI aufgefordert worden sei, Vorschldge fiir Rechtsakte der
Union vorzulegen, im Rahmen ihrer Befugnis l4dgen, und daraus gefolgert,
dass die Registrierung der geplanten EBI insgesamt abzulehnen sei, weil
die Verordnung Nr.211/2011 die teilweise Registrierung einer geplanten
EBI nicht vorsehe. Die Einhaltung der Begriindungspflicht sei umso wich-
tiger, als zum einen die EBI ein Instrument der demokratischen Teilhabe
der Biirger am Gesetzgebungsverfahren darstelle, das zugénglich und ein-
fach anzuwenden sein miisse, und zum anderen die Organisatoren einer
geplanten EBI im Allgemeinen keine Juristen seien.

[10] Erstens héatte die Kommission unter den im Anhang zur geplanten
EBI aufgefiihrten Vorschldgen diejenigen benennen miissen, die ihrer Auf-
fassung nach offenkundig auBlerhalb ihrer Befugnisse ldgen. Zweitens hét-
te sie fiir jeden der fraglichen Vorschldge die Griinde nennen miissen, aus
denen sie zu diesem Ergebnis gekommen sei. Mangels Begriindung konn-
ten die Organisatoren nicht wissen, fiir welche Teile der geplanten EBI sie
belegen miissten, dass ihr Antrag berechtigt sei, und sie seien nicht in der
Lage, die geplante EBI gegebenenfalls der Rechtsauffassung der Kommis-
sion anzupassen, um ihr einen neuen Vorschlag vorzulegen. Des Weiteren
wiirde die Haltung der Kommission die Initiatoren der geplanten EBI dazu
veranlassen, die elf Maflnahmen, auf die sie abziele, einzeln vorzulegen,
was dem Grundsatz der Verfahrensdkonomie widerspreche und nicht dazu
beitrage, im Sinne des zweiten Erwdgungsgrundes der Verordnung
Nr.211/2011 die Biirger zur Teilnahme zu ermutigen und die Union zu-
génglicher zu machen.

[11] Entgegen der Ansicht der Kommission seien die im Anhang einer
geplanten EBI enthaltenen Informationen iiber ihren Gegenstand, hier In-
formationen iiber elf konkrete Vorschlidge flir den Erlass von Rechtsakten,
ebenso bedeutsam wie die nach Anhang II Nr.2 der Verordnung
Nr. 211/2011 mitgeteilten Informationen. Nach Anhang II diirfe ndmlich

229

https://dol.org/10.5771/9783845284422-225 - am 23.01.2026, 00:16:23. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T KXmm.


https://doi.org/10.5771/9783845284422-225
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Fabian Wittreck

die Beschreibung des Gegenstands im Text des Antrags auf Registrierung
,»hochstens 200 Zeichen™ umfassen, wihrend die Organisatoren einer ge-
planten EBI die Moglichkeit hétten, ,,genauere Informationen®, u.a. zu
ihrem ,,Gegenstand®, ,,in einem Anhang zur Verfiigung [zu] stellen®.

[12] Drittens hétten in der angefochtenen Entscheidung die Griinde an-
gegeben werden miissen, aus denen die Kommission zu dem Ergebnis ge-
kommen sei, dass die Verordnung Nr.211/2011 sie nicht dazu erméchtige,
nur einen Teil einer geplanten EBI zu registrieren. Weder der Wortlaut der
Verordnung noch die Vertrdge stiitzten ndmlich eine solche Auslegung.
Dies gelte umso mehr, als in der geplanten EBI ausdriicklich angegeben
worden sei, dass ihre Organisatoren wiinschten, dass die Kommission je-
den der elf im Anhang benannten Vorschldge einzeln priife und dass die
Unzuldssigkeit eines Teils von ihnen keine Auswirkungen auf die Zulés-
sigkeit der iibrigen Vorschlage habe. Die Ausiibung der Rechte von Biir-
gern, die keine Fachjuristen seien, und die Wichtigkeit der EBI als Instru-
ment der direkten Demokratie erlegten der Kommission eine solche Be-
griindungspflicht auf.

[13] Die Kommission, die von der Slowakischen Republik und Rumi-
nien unterstiitzt wird, trdgt vor, die angefochtene Entscheidung enthalte
die wesentlichen Griinde fiir die Verweigerung der Registrierung hinsicht-
lich des im Text des Vorschlags formulierten Gegenstands der EBI, der im
Schutz von Minderheiten sowie in der Férderung kultureller und sprach-
licher Vielfalt bestehe. Aus der Zielsetzung von Anhang II der Verordnung
Nr. 211/2011 ergebe sich, dass der Gegenstand einer EBI im Text des Vor-
schlags abschlieBend festgelegt werde, wohingegen Ausfithrungen im An-
hang zu einer geplanten EBI lediglich indikativen und informatorischen
Charakter hitten und ihren Gegenstand weder einschrianken noch erwei-
tern konnten. Dieses Ergebnis werde nicht dadurch in Frage gestellt, dass
die Kommission im Anhang zur geplanten EBI von deren Organisatoren
dazu aufgefordert werde, fiir jedes der dort genannten Themen einzeln zu
priifen, ob der Vorschlag offenkundig unzuléssig sei.

[14] Des Weiteren sei in der angefochtenen Entscheidung klar dargelegt
worden, dass die Registrierung einer geplanten EBI zu verweigern sei,
wenn sie — wie im vorliegenden Fall — teilweise auBerhalb des Rahmens
liege, in dem die Kommission befugt sei, einen Vorschlag fiir den Erlass
eines Rechtsakts der Union vorzulegen, um die Vertrdge umzusetzen. In
diesem Zusammenhang sei sie nicht verpflichtet, die Griinde darzulegen,
auf denen die von ihr zugrunde gelegte Auslegung von Art.4 Abs.2
Buchst. b der Verordnung Nr.211/2011 beruhe, es sei denn, in dem Ver-
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fahren, in dem die angefochtene Entscheidung erlassen worden sei, wiren
— anders als im vorliegenden Fall — entgegenstehende rechtliche Gesichts-
punkte vorgetragen worden.

[15] Nach stiandiger Rechtsprechung besteht der Zweck der in Art. 296
Abs. 2 AEUV vorgesehenen Pflicht zur Begriindung eines in einem Ein-
zelfall ergangenen Beschlusses darin, dem Betroffenen ausreichende An-
gaben an die Hand zu geben, um festzustellen, ob der Beschluss stichhal-
tig begriindet ist oder ob er mdglicherweise an einem Mangel leidet, der
ihn anfechtbar macht, und dem Unionsrichter zu ermoglichen, seine Kon-
trolle der RechtméBigkeit des gepriiften Beschlusses auszuiiben. Art. 4
Abs. 3 Unterabs. 2 der Verordnung Nr. 211/2011, wonach die Kommission
die Organisatoren {liber die Griinde fiir die Verweigerung der Registrierung
einer geplanten EBI unterrichtet, stellt eine spezielle Auspragung dieser
Begriindungspflicht im Bereich der EBI dar (Urteil vom 30. September
2015, Anagnostakis/Kommission, T-450/12, mit Rechtsmittel angefoch-
ten, EU:T:2015:739, Rn. 22 und 23).

[16] Nach ebenfalls stindiger Rechtsprechung muss die durch Art. 296
AEUYV vorgeschriebene Begriindung der Natur des betreffenden Rechts-
akts angepasst sein. Das Begriindungserfordernis ist anhand der Umsténde
des Einzelfalls, insbesondere anhand des Inhalts des Rechtsakts und der
Art der angefiihrten Griinde, zu beurteilen. In der Begriindung brauchen
nicht alle tatsdchlich und rechtlich einschldgigen Gesichtspunkte genannt
zu werden, da die Frage, ob die Begriindung eines Rechtsakts den Anfor-
derungen des Art.296 AEUV geniigt, nicht nur anhand seines Wortlauts
zu beurteilen ist, sondern auch anhand seines Kontexts (Urteil vom
30. September 2015, Anagnostakis/Kommission, T-450/12, mit Rechts-
mittel angefochten, EU:T:2015:739, Rn. 24).

[17] Im vorliegenden Fall ist die Verweigerung der Registrierung der
geplanten EBI geeignet, die tatsdchliche Wirksamkeit des in Art. 24 Abs. 1
AEUYV verankerten Rechts der Biirger zu beeintrachtigen, eine derartige
Initiative zu ergreifen. Folglich muss aus einem solchen Rechtsakt klar
hervorgehen, mit welchen Griinden die Verweigerung gerechtfertigt wird
(vgl. in diesem Sinne Urteil vom 30. September 2015, Anagnostakis/
Kommission, T-450/12, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2015: 739,
Rn. 25).

[18] Ein Biirger, der eine geplante EBI vorgelegt hat, muss nimlich in
die Lage versetzt werden, die Griinde zu verstehen, aus denen sie von der
Kommission nicht registriert wird, so dass die mit einer solchen EBI be-
fasste Kommission diese zu wiirdigen, aber auch die verschiedenen Griin-
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de fiir ihre Weigerung in Anbetracht der damit verbundenen Auswirkun-
gen auf die tatsidchliche Ausiibung des im Vertrag verankerten Rechts an-
zugeben hat. Dies ergibt sich schon aus der Natur dieses Rechts, das, wie
es im ersten Erwagungsgrund der Verordnung Nr. 211/2011 heil3t, die eu-
ropdische Biirgerschaft stirken und zu einer Verbesserung der demokrati-
schen Funktionsweise der Union durch Beteiligung der Biirger am demo-
kratischen Leben der Union fiithren soll (Urteil vom 30. September 2015,
Anagnostakis/Kommission, T-450/12, mit Rechtsmittel angefochten,
EU:T:2015:739, Rn. 26).

[19] In der angefochtenen Entscheidung weist die Kommission darauf
hin, dass die geplante EBI hauptséchlich auf den Erlass einer Reihe von
Rechtsakten der Union abziele, mit denen der Schutz fiir Angehdrige na-
tionaler Minderheiten und von Sprachminderheiten verbessert sowie die
kulturelle und sprachliche Vielfalt in der Union gestirkt werden sollten.
Sie weist ferner darauf hin, dass in der geplanten EBI hierfiir die Art. 19,
20, 25, 62, 79, 107 bis 109, 118, 165, 167, 173, 177, 178 und 182 AEUYV,
die Art. 2 und 3 EUV sowie die Art. 21 und 22 der Charta der Grundrechte
der Europdischen Union (im Folgenden: Charta) als mdgliche Rechts-
grundlagen genannt wiirden.

[20] In der angefochtenen Entscheidung heifit es hierzu, dass die Wah-
rung der Rechte von Personen, die Minderheiten angehdrten, zwar zu den
in Art. 2 EUV angefiihrten Werten der Union zéhle, doch biete keine Be-
stimmung der Vertrdge eine Rechtsgrundlage fiir den Erlass von Rechts-
akten zur Forderung dieser Rechte. Uberdies miissten die Unionsorgane
zwar nach Art. 3 Abs. 3 EUV die kulturelle und sprachliche Vielfalt wah-
ren und nach Art. 21 Abs. 1 der Charta Diskriminierungen wegen der Zu-
gehdrigkeit zu einer nationalen Minderheit vermeiden, doch biete keine
dieser Bestimmungen eine Rechtsgrundlage dafiir, dass die Organe zu die-
sem Zweck titig wiirden.

[21] Die Kommission fiigt hinzu, einige der im Anhang zur geplanten
Initiative geforderten Rechtsakte, die geeignet seien, zur Erreichung ihres
Hauptziels, des Schutzes der Angehorigen von Minderheiten, beizutragen,
konnten fiir sich genommen innerhalb des Rahmens liegen, in dem sie be-
fugt sei, einen Vorschlag fiir einen Rechtsakt der Union vorzulegen, um
die Vertrdge umzusetzen. Die Verordnung iiber die Biirgerinitiative sehe
aber die Registrierung eines oder mehrerer Teile einer geplanten Initiative
nicht vor. Im Ergebnis gebe es in den Vertragen keine Rechtsgrundlage fiir
die Vorlage des gesamten Biindels der im Antrag auf Registrierung ge-
nannten Vorschldge, so dass die geplante EBI offenkundig auflerhalb des
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Rahmens liege, in dem sie befugt sei, einen Vorschlag fiir einen Rechtsakt
der Union vorzulegen, um die Vertrdge umzusetzen.

[22] Auch wenn somit aus der angefochtenen Entscheidung klar hervor-
geht, dass die Kommission die Registrierung der geplanten EBI wegen
Nichterfiillung der in Art. 4 Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr. 211/2011
aufgestellten Voraussetzung verweigert und dafiir eine Begriindung gelie-
fert hat, ist festzustellen, dass diese in Anbetracht der oben in den Rn. 17
und 18 angefiihrten Rechtsprechung offensichtlich unzureichend ist, ins-
besondere unter Beriicksichtigung der zusitzlichen, von den Organisato-
ren im Anhang der geplanten EBI zur Verfligung gestellten Informationen
in Bezug auf den Erlass spezieller Rechtsakte der Union in den verschie-
denen dort aufgezihlten Bereichen zur Erreichung des Ziels der fraglichen
Initiative.

[23] Der Anhang der geplanten EBI enthélt ndmlich eingehende, in acht
Abschnitte unterteilte zusitzliche Informationen iiber ihren konkreten Um-
fang. Sie wurden nach Mafgabe des letzten Absatzes von Anhang II der
Verordnung Nr. 211/2011 vorgelegt, der bestimmt, dass die Organisatoren
in einem Anhang zu ihrer geplanten EBI genauere Informationen zu deren
Gegenstand, Zielen und Hintergrund zur Verfiigung stellen und Entwiirfe
fiir Rechtsakte unterbreiten konnen.

[24] Dabei werden im Anschluss an einen ersten Abschnitt, in dem es
um die Bedeutung geht, die die Union, u.a. durch eine Reihe in den Vertra-
gen enthaltener Bestimmungen wie der Art. 1 bis 3 EUV sowie der Art. 9
und 10 AEUYV, der Achtung und dem Schutz von Minderheiten sowie der
Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt beimisst, in den Ab-
schnitten 2 bis 7 des Anhangs zur geplanten EBI elf Bereiche dargestellt,
in denen die Unionsorgane Vorschldge flir Rechtsakte ausarbeiten sollen,
wobei zu diesem Zweck genaue Angaben zu den Arten der zu erlassenden
Rechtsakte, ithrem Inhalt und den entsprechenden Rechtsgrundlagen im
AEU-Vertrag gemacht werden.

[25] Die geplante EBI zielt im Einzelnen auf den Erlass folgender
Rechtsakte ab:

* eine Empfehlung des Rates ,,zum Schutz und zur Férderung kultureller
und sprachlicher Vielfalt in der Union* auf der Grundlage von Art. 167
Abs. 5 zweiter Gedankenstrich AEUV und Art. 165 Abs. 4 zweiter Ge-
dankenstrich AEUV (Abschnitt 2.1),

» einen Vorschlag fiir einen Beschluss oder eine Verordnung des Euro-
pdischen Parlaments und des Rates auf der Grundlage von Art. 167
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Abs. 5 erster Gedankenstrich AEUV und Art. 165 Abs. 4 erster Gedan-
kenstrich AEUV zur Anpassung ,,von Forderprogrammen, um den Zu-
gang kleiner Regional- und Minderheitensprachen zu ihnen zu erleich-
tern (Abschnitt 2.2),

» einen Vorschlag fiir einen Beschluss oder eine Verordnung des Euro-
pdischen Parlaments und des Rates auf der Grundlage von Art. 167
Abs. 5 erster Gedankenstrich AEUV und Art. 165 Abs. 4 erster Gedan-
kenstrich AEUV zur Schaffung eines Zentrums fiir Sprachenvielfalt,
das dazu dienen soll, das Bewusstsein fiir die Bedeutung von Regional-
und Minderheitensprachen zu stirken und die Vielfalt auf allen Ebenen
zu fordern, und das im Wesentlichen durch die Union finanziert wer-
den soll (Abschnitt 2.3),

» cinen Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und
des Rates auf der Grundlage der Art. 177 und 178 AEUV zur Anpas-
sung der gemeinsamen Bestimmungen fiir die regionalen Fordermittel
der Union dahin gehend, dass Minderheitenschutz sowie die Forderung
kultureller und sprachlicher Vielfalt als thematische Ziele einbezogen
werden (Abschnitt 3.1),

» einen Vorschlag fiir eine Verordnung des Europidischen Parlaments und
des Rates auf der Grundlage von Art. 173 Abs.3 AEUV und Art. 182
Abs. 1 AEUV mit dem Ziel einer Anderung der Verordnung iiber das
Programm ,,Horizont 2020 zur Verbesserung der Forschung iiber den
Mehrwert, den nationale Minderheiten sowie die kulturelle und sprach-
liche Vielfalt fiir die soziale und wirtschaftliche Entwicklung in den
Regionen der Union bieten kdnnen (Abschnitt 3.2),

» einen Vorschlag fiir eine Richtlinie, eine Verordnung oder einen Be-
schluss des Rates auf der Grundlage von Art. 20 Abs.2 AEUV und
Art. 25 AEUV zur Starkung der Stellung von Biirgern, die einer natio-
nalen Minderheit angehoren, innerhalb der Union mit dem Ziel, dafiir
Sorge zu tragen, dass ihre berechtigten Anliegen bei der Wahl der Ab-
geordneten des Europdischen Parlaments beriicksichtigt werden (Ab-
schnitt 4),

* Vorschlige fiir wirksame MaBnahmen zur Bekdmpfung von Diskrimi-
nierungen und zur Férderung der Gleichbehandlung auch in Bezug auf
nationale Minderheiten, und zwar u. a. durch die Uberarbeitung beste-
hender Richtlinien des Rates im Bereich der Gleichbehandlung auf der
Grundlage von Art. 19 Abs. 1 AEUV (Abschnitt 5.1),

+ Vorschlige fiir die Anderung der Rechtsvorschriften der Union, um
eine anndhernde Gleichstellung von Staatenlosen und Unionsbiirgern
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zu gewihrleisten, auf der Grundlage von Art. 79 Abs.2 AEUV (Ab-
schnitt 5.2),

» einen Vorschlag fiir eine Verordnung des Europdischen Parlaments und
des Rates auf der Grundlage von Art. 118 AEUV zur Einfithrung eines
einheitlichen Urheberrechts, das es erlauben wiirde, die gesamte Union
als einen Binnenmarkt fiir Urheberrechte zu betrachten (Abschnitt 6.1),

+ einen Vorschlag zur Anderung der Richtlinie 2010/13/EU des Européi-
schen Parlaments und des Rates vom 10. Mérz 2010 zur Koordinie-
rung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied-
staaten iliber die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste
(ABIL. 2010, L 95, S. 1), um den freien Dienstleistungsverkehr und den
Empfang audiovisueller Inhalte in Regionen, in denen Angehdrige na-
tionaler Minderheiten wohnen, zu gewihrleisten, auf der Grundlage
von Art. 53 Abs. 1 AEUV und Art. 62 AEUV (Abschnitt 6.2), und

» einen Vorschlag fiir eine Verordnung des Rates oder der Kommission
oder einen Beschluss des Rates auf der Grundlage von Art. 109 AEUYV,
Art. 108 Abs. 4 AEUV oder Art. 107 Abs. 3 Buchst. e AEUV zur Grup-
penfreistellung von Vorhaben, mit denen nationale Minderheiten und
ihre Kultur gefordert werden (Abschnitt 7).

[26] In einem letzten Abschnitt stellen die Organisatoren klar, dass der Er-
lass aller in den vorherigen Abschnitten angesprochenen Vorschlige fiir
Rechtsakte eine erhebliche Verbesserung des Schutzes von Minderheiten
in der Union darstellen wiirde und dass die Angaben zur Art des Rechts-
akts und zu den Rechtsgrundlagen lediglich als Richtschnur zu verstehen
seien. Auch wenn ihrer Ansicht nach alle Vorschlidge in die Zustdndigkeit
der Kommission fielen, werde davon ausgegangen, dass jeder Vorschlag
individuell gepriift werde und dass die etwaige Einstufung eines Vor-
schlags als unzuldssig durch die Kommission keine Auswirkung auf die
iibrigen, filir zuldssig befundenen Vorschlige habe.

[27] Aus der angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass die Kom-
mission keine Angaben dazu gemacht hat, welche der elf Vorschldge fiir
Rechtsakte ihrer Ansicht nach offenkundig auBerhalb des Rahmens liegen,
in dem sie befugt ist, einen Vorschlag fiir einen Rechtsakt der Union vor-
zulegen, und dass sie ihre Beurteilung trotz der genauen Angaben der Or-
ganisatoren zur Art der vorgeschlagenen Rechtsakte sowie zu ihren jewei-
ligen Rechtsgrundlagen und ihrem Inhalt nicht begriindet hat.

[28] Auch wenn namlich, wie aus Rn. 19 des vorliegenden Urteils her-
vorgeht, in der angefochtenen Entscheidung die verschiedenen von den
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Organisatoren in den zusitzlichen Informationen zur Stiitzung ihrer ge-
planten EBI angefiihrten Rechtsgrundlagen wiedergegeben werden und
sodann darauf hingewiesen wird, dass die Kommission bei einigen der in
diesen Informationen angesprochenen Rechtsakten befugt sein konnte,
einen Vorschlag fiir einen Rechtsakt der Union vorzulegen, wird in der
Entscheidung lediglich auf Art. 2 und Art. 3 Abs. 3 EUV sowie auf Art. 21
Abs. 1 der Charta eingegangen, die im ersten Abschnitt des Anhangs der
geplanten EBI genannt sind, und dann festgestellt, dass der Antrag insge-
samt abzulehnen sei, da eine geplante EBI nicht in Teilen registriert wer-
den konne.

[29] Infolgedessen war fiir die Organisatoren — selbst wenn die von der
Kommission in der Sache vertretene These zutreffen sollte, dass eine fir
teilweise unzulédssig befundene geplante EBI unabhéngig von ihrem Inhalt
nicht registriert werden konne — jedenfalls weder ersichtlich, welche der
im Anhang zur geplanten EBI angefiihrten Vorschldge nach Ansicht der
Kommission auBlerhalb des Rahmens ihrer Befugnisse im Sinne von Art. 4
Abs. 2 Buchst. b der Verordnung Nr.211/2011 liegen, noch erfuhren sie
die Griinde fiir diese Beurteilung. Somit waren sie daran gehindert, die
Richtigkeit dieser Beurteilung in Frage zu stellen, und das Gericht ist da-
ran gehindert, die Beurteilung der Kommission auf ihre RechtmiBigkeit
hin zu iberpriifen. Ohne eine vollstindige Begriindung wire es zudem
kaum moglich, eine neue, den Einwénden der Kommission gegen die Zu-
lassigkeit bestimmter Vorschlige Rechnung tragende geplante EBI vorzu-
legen, was zugleich die Verwirklichung der im zweiten Erwégungsgrund
der Verordnung Nr. 211/2011 angefiihrten Zielsetzung geféhrdet, den Biir-
ger zur Teilnahme am demokratischen Leben zu ermutigen und die Union
zugénglicher zu machen.

[30] Dies gilt umso mehr, als, wie die Kommission selbst in der miind-
lichen Verhandlung eingerdumt hat, die im eigentlichen Antrag auf Regis-
trierung enthaltenen Informationen, die als erforderliche Informationen
geliefert wurden, nicht die einzigen sind, die sie bei der Priifung zu be-
riicksichtigen hat, ob die geplante EBI die in Art.4 Abs.2 Buchst. b der
Verordnung Nr. 211/2011 aufgestellten Voraussetzungen fiir die Registrie-
rung erfiillt.

[31] In Anhang II (,,Erforderliche Informationen zur Registrierung einer
geplanten Biirgerinitiative®) der Verordnung Nr.211/2011, auf den Art. 4
Abs. 2 der Verordnung Bezug nimmt und der ebenso verbindlich ist wie
die Verordnung selbst (Urteil vom 10. Mai 2016, Izsak und Dabis/Kom-
mission, T-529/13, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:282,
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Rn. 45), heiit es ndmlich, dass zu den zwecks Registrierung einer geplan-
ten Biirgerinitiative im Online-Register der Kommission bereitzustellen-
den Informationen u. a. der ,,Gegenstand in hochstens 200 Zeichen* und
»eine Beschreibung der Ziele der geplanten Biirgerinitiative, in deren Zu-
sammenhang die Kommission zum Tatigwerden aufgefordert wird, in
hochstens 500 Zeichen® gehdren, wobei die Organisatoren ,,genauere In-
formationen zum Gegenstand, zu den Zielen und [zum] Hintergrund der
geplanten Biirgerinitiative in einem Anhang zur Verfligung stellen sowie
,einen Entwurf fiir einen Rechtsakt unterbreiten* konnen.

[32] Entgegen der von der Kommission in ihren Schriftsdtzen vertrete-
nen Auffassung beschrinken sich die ,,in Anhang II [der Verordnung
Nr. 211/2011] genannten Informationen®, auf die Art.4 der Verordnung
Bezug nimmt, daher nicht auf die Mindestinformationen, die nach diesem
Anhang zwecks Registrierung des Antrags bereitzustellen sind (Urteil
vom 10. Mai 2016, Izsak und Dabis/Kommission, T-529/13, mit Rechts-
mittel angefochten, EU:T:2016:282, Rn. 48). Mit dem den Organisatoren
der geplanten Initiative nach Anhang II der Verordnung Nr.211/2011
zustehenden Recht, zusétzliche Informationen oder auch einen Entwurf fir
einen Rechtsakt der Union zu unterbreiten, korreliert namlich die Ver-
pflichtung der Kommission, diese Informationen ebenso wie alle anderen
in Anwendung dieses Anhangs bereitgestellten Informationen im Einklang
mit dem Grundsatz der ordnungsgeméfen Verwaltung zu priifen, der die
Verpflichtung des zustindigen Organs umfasst, alle relevanten Gesichts-
punkte des Einzelfalls sorgfiltig und unparteiisch zu untersuchen (vgl. in
diesem Sinne Urteil vom 10. Mai 2016, Izsak und Dabis/Kommission,
T-529/13, mit Rechtsmittel angefochten, EU:T:2016:282, Rn. 49, 50, 56
und 57). Somit muss sie ihre Entscheidung im Licht all dieser Informatio-
nen unter Einhaltung der oben in den Rn. 17 und 18 wiedergegebenen An-
forderungen begriinden, wobei sie unter der Kontrolle des Unionsrichters
steht.

[33] Nach alledem enthélt die angefochtene Entscheidung offenkundig
keine hinreichenden Anhaltspunkte, um es dem Kliger zu ermoglichen,
die Griinde fiir die Verweigerung der Registrierung der geplanten EBI in
Anbetracht der verschiedenen darin enthaltenen Informationen zu erfahren
und darauf zu reagieren, und um es dem Gericht zu ermdglichen, die
RechtméBigkeit der Verweigerung der Registrierung zu iiberpriifen.

[34] Im Ergebnis ist somit — ohne dass es erforderlich wire, auf die Rii-
ge des Klédgers einzugehen, wonach die Kommission zudem hétte darlegen
miissen, welche Griinde ihre Auslegung stiitzen, der zufolge eine geplante
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EBI nicht registriert werden konne, wenn die vorgeschlagenen Mafinah-
men teilweise auBerhalb der Befugnis dieses Organs ldgen, einen Rechts-
akt der Union vorzulegen, um die Vertrdge umzusetzen — festzustellen,
dass die Kommission ihre Begriindungspflicht verletzt hat, da sie weder
angegeben hat, welche der im Anhang der geplanten EBI genannten Maf3-
nahmen nicht in ihre Zustindigkeit fallen, noch die Griinde genannt hat,
auf denen diese Schlussfolgerung beruht. Der Klage ist daher allein aus
diesem Grund stattzugeben, ohne dass der zweite Klagegrund gepriift zu
werden braucht.

Kosten

[35] Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die un-
terliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da
die Kommission unterlegen ist und der Kldger beantragt hat, ihr die Kos-
ten aufzuerlegen, hat sie neben ihren eigenen Kosten auch die Kosten des
Klagers zu tragen. Nach Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung tragen die
Mitgliedstaaten, die dem Rechtsstreit als Streithelfer beigetreten sind, ihre
eigenen Kosten.

Aus diesen Griinden hat DAS GERICHT (Erste Kammer) fiir Recht er-
kannt und entschieden:

1. Die Entscheidung C (2013) 5969 final der Kommission vom 13. Sep-
tember 2013, mit der der Antrag auf Registrierung der europiischen
Biirgerinitiative namens ,,Minority SafePack — one million signatures
for diversity in Europe® zuriickgewiesen wurde, wird fiir nichtig er-
klart.

2. Die Europidische Kommission trigt ihre eigenen Kosten sowie die Kos-
ten des Biirgerausschusses fiir die Biirgerinitiative Minority SafePack —
one million signatures for diversity in Europe.

3. Ungarn, die Slowakische Republik und Ruménien tragen ihre eigenen
Kosten.

Anmerkung:
Das Muster kommt bekannt vor: Ein Organ, das in diesem Fall Exekutiv-

und Legislativbefugnisse vereint, empfindet eine direktdemokratische Ini-
tiative zundchst einmal per se als sperrig und versucht sie biirokratisch zu
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,beerdigen®, indem formale Miéngel geltend gemacht werden. Das Gericht
erster Instanz stellt nun erfreulicherweise klar, daB3 eine ,,Begriindung®, die
weder dem Initiativkreis noch dem Gericht eine Einschétzung erlaubt,
weshalb die Initiative nicht registriert worden ist, ebenso inakzeptabel ist
wie ein Vorgehen, das Dokumente ignoriert, die nach Unionsrecht von der
Biirgerinitiative bereitzustellen sind. Vielleicht gehen von der von Unken-
choridlen begleiteten EBI doch noch Impulse aus, die man ihr nicht zuge-
traut hitte?

1I. Bundesverfassungsgericht

2. Kammer des Zweiten Senats, Nichtannahmebeschluf3 v. 31.3.2016 —
Az. 2 BvR 1576/13 — Mitwirkung von Unionsbiirgern an
Biirgerbegehren und -entscheiden [Orientierungssatz]!

Orientierungssatz der Schriftleitung

1. Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte sind taugliche Gegen-
stande einer Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht.

2. Aus der Verfassungsautonomie der Lénder (vgl. Art.28 Abs.1 S.1
GQG) folgt jedoch, dal} eine Verfassungsbeschwerde insofern unstatthaft
ist, als das Landesverfassungsgericht Streitigkeiten abschlieend ent-
scheidet. Die Popularklage stellt in diesem Sinne keine abschlieBende
Entscheidung dar.

3. Auch im Verfahren vor dem Landesverfassungsgericht gelten die Pro-
zeBgrundrechte des Grundgesetzes.

4. Landesverfassungsgerichte sind nach Art. 100 Abs. 1 S.2 GG zur Vor-
lage von Landesrecht verpflichtet, wenn sie eine Abweichung dieses
Landesrechts vom Bundesrecht feststellen; daraus wie aus der Diver-
genzvorlage nach Art. 100 Abs.3 GG folgt die Befugnis zur Ausle-
gung des Bundesrechts einschlieBlich des Grundgesetzes.

5. Die stindige Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsgerichtsho-
fes, daf} VerstoBe von bayerischem Landesrecht gegen Bundesrecht nur
dann als Verstol gegen die Bayerische Verfassung anzusehen sind,
wenn der Widerspruch offen zutage tritt und als schwerwiegender, be-

1 Die Entscheidung ist mit Griinden dokumentiert in NVwZ-RR 2016, 521.
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sonders krasser Eingriff in die Rechtsordnung zu werten ist, prasentiert
sich als zweifelhaft.

6. Die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, wonach
die einfachgesetzliche Erstreckung des Abstimmungsrechts auf Uni-
onsbiirger mit der Bayerischen Verfassung vereinbar ist, versto3t nicht
gegen das Willkiirverbot.

7. Die Annahme, dall Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG eine Abstimmungsberech-
tigung von Unionsbiirgern anderer Mitgliedstaaten bei kommunalen
Biirgerbegehren und -entscheiden nicht verbietet, ist jedenfalls nicht
willkiirlich.

8. Der der durch den Anspruch auf Demokratie geméf Art. 20 Abs. 1 und
Abs. 2 in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1 und Art. 79 Abs.3 GG ge-
schiitzte Menschenwiirdegehalt politischer Selbstbestimmung wird in
der Regel nicht allein dadurch beriihrt, dass dieses Recht zu Unrecht
auch Dritten eingerdumt wird.

Anmerkung:

Die Entscheidung verkniipft in durchaus intrikater Weise Grundfragen der
Demokratie, der Bundesstaatlichkeit und der (ProzeB3-)Grundrechte. Dabei
1aBt die Kammer die aus Sicht des an Fragen direkter Demokratie interes-
sierten Lesers driangendste Frage nach der Reichweite der Mitbestim-
mungsrechte von Unionsbiirgerinnen und -biirgern offen: Der Wortlaut
von Art. 28 Abs. 1 S.3 GG spreche gegen die Erstreckung auf Biirgerbe-
gehren und -entscheide, die Intention der Offnung zumindest der kommu-
nalen Selbstherrschaft Freier und Gleicher dafiir. Zumindest, so das Ergeb-
nis, sei die Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes, die
einfachgesetzliche Erstreckung nicht vorzunehmen, nicht willkiirlich i.S.e.
VerstoBBes gegen Art.3 Abs.1 GG. Das Bundesverfassungsgericht zieht
sich hier auf seine eingeschrinkte Priifungskompetenz in Ansehung der
Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte zuriick. Anfechtbar diirfte
allerdings die milde Riige der bayerischen Kollegen sein, Verstofie gegen
das Grundgesetz sowie sonstiges Bundesrecht zu zuriickhaltend zu priifen.
So recht die Kammer hat, daran zu erinnern, daf3 auch Landesverfassungs-
gerichte nach Art. 100 Abs. 1 GG (sog. konkrete Normenkontrolle) vorzu-
legen haben, so blendet sie doch offenbar aus, dal die bayerische Recht-
sprechung zu den schweren Verstdfen gegen Bundesrecht, die zugleich
eine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips nach Art. 3 Abs. 1 BayVerf. dar-
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stellen sollen, gerade dem Zweck dient, eine solche Vorlage zu umgehen
und VerstoBe gegen das Grundgesetz in Uberdehnung des eigenen Prii-
fungs- und Verwerfungsrechts eigenhindig riigen zu konnen — unldngst
wieder vorexerziert am Beispiel des Volksbegehrens zur Legalisierung
von Cannabis (unten Nr. I11.4).

II1. Landesverfassungsgerichte

L.

Hamburgisches Verfassungsgericht, Beschluf3 v. 20.02.2014 — Az. 4/13,
HVerfG 4/13 — Fiinfprozentklausel/Dreiprozentklausel [Leitsitze]?

§26 Abs.1 Nr.3 Volksabstimmungsgesetz (VAbstG), nach dem das
Verfassungsgericht dariiber entscheidet, ob ein Anderungsgesetz oder
ein Anderungsbeschluss im Sinne von Art. 50 Abs. 4 oder 4a HV vor-
liegt und daher einem Volksentscheid (Referendum) unterliegt, erfasst
auch diejenigen Fille, in denen Zweifel daran bestehen, ob auf Geset-
ze, die selbst keine Anderungsgesetze sind, Art. 50 Abs.4 HV anzu-
wenden ist.

Ein solcher Antrag ist nur zulédssig und nach § 26 Abs. 2 Satz 2 VAbstG
geboten, wenn klarungsbediirftige Zweifel daran bestehen, ob ein An-
derungsgesetz oder ein Anderungsbeschluss vorliegt bzw. auf ein Ge-
setz die fiir Anderungsgesetze geltende Vorschrift des Art. 50 Abs. 4
Sitze 1 bis 4 HV anzuwenden ist. Hiervon ist auszugehen, wenn ein
Referendumsbegehren bereits angezeigt worden ist oder die konkrete
Moglichkeit besteht, dass ein Referendumsbegehren angezeigt wird.
Das wire etwa der Fall, wenn sich aufgrund erkennbarer oder nahelie-
gender Umstdnde die Moglichkeit abzeichnet, dass es zu einem Refe-
rendumsbegehren kommt.

. Der Lauf der in Art.50 Abs.4 Satz2 HV und §25 Abs.1 Satz2

VADstG geregelten Frist von drei Monaten, innerhalb der zweieinhalb
vom Hundert der Wahlberechtigten ein Referendum iiber das Ande-
rungsgesetz verlangen konnen, ruht nicht wahrend der Dauer des ver-
fassungsgerichtlichen Verfahrens. Der Lauf dieser Frist wird in Uber-
einstimmung mit Art. 50 Abs. 6 Satz2 HV nicht von § 28 VAbstG er-
fasst, wonach Volksbegehren, Volksentscheid und Referendum wéh-

2 Die Entscheidung ist mit Griinden dokumentiert in NordOR 2014, 271.
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rend des Verfahrens vor dem Hamburgischen Verfassungsgericht ru-
hen.

4. Das Fiinfzehnte Gesetz zur Anderung der Verfassung der Freien und
Hansestadt, mit dem die Fiinf-Prozent-Sperrklausel fiir die Wahl der
Biirgerschaft und die Drei-Prozentklausel fiir die Wahl der Bezirksver-
sammlungen in die Hamburgische Verfassung aufgenommen werden,
ist kein Gesetz nach Art. 4 Abs. 2 Satz 3 und Art. 6 Abs. 4 Satz3 HYV,
auf das Art. 50 Abs. 4 Sitze 1 bis 4 HV anzuwenden ist. Die in Art. 4
Abs. 2 Satz 3 und Art. 6 Abs. 4 Satz3 HV enthaltende Verweisung auf
die die in Art. 50 Abs. 4 Sitze 1 bis 4 HV vorgesehene Mdglichkeit ei-
nes Referendums bezieht sich lediglich auf einfachgesetzliche Bestim-
mungen, nicht jedoch auf verfassungsindernde Gesetze.

Anmerkung:

In dem Bestreben, Liicken des verfassungsgerichtlichen Rechtsschutzes
fiir die Initiatoren von Volksinitiativen und -begehren zu schlieen, sicht
die Rechtsordnung der Freien und Hansestadt Hamburg nicht nur eine Ge-
neralklausel in Gestalt von Art. 50 Abs. 6 HambVerf. vor, sondern flan-
kiert diese mit einer Reihe von speziellen Antragsrechten. Die vorliegende
Entscheidung fiihrt hier erste Kldrungen herbei (vgl. aber unten Nr. 5).

2. Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung v. 9.6.2015 — Az.
V1. 11-VII-13 — Popularklage gegen das Gesetz zur Abschaffung des
Bayerischen Senats [Leitsatz]?

Leitsatz

1. Eine Wiederaufnahme der vom Verfassungsgerichtshof am 17. Sep-
tember 1999 (VerfGHE 52, 104 ff.) entschiedenen Verfahren iiber eine
Meinungsverschiedenheit und zwei Popularklagen, in denen Antrdge
auf Ungiiltig- bzw. Nichtigerkldrung des durch Volksentscheid ange-
nommenen Gesetzes zur Abschaffung des Bayerischen Senates abge-
wiesen wurden, ist nicht statthaft.

3 Die Entscheidung ist mit Leitsdtzen und Griinden dokumentiert in BayVBI. 2015,
740.
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2. Eine erneute Popularklage gegen das Gesetz zur Abschaffung des
Bayerischen Senates ist wegen Verwirkung unzuldssig. Antragsteller,
die die Priifung bestimmter Aspekte in der Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs vom 17. September 1999 vermissen, hitten im zeit-
lichen Zusammenhang mit dieser Entscheidung auf eine aus ihrer Sicht
erforderliche weitere Priifung hinwirken miissen.

3. Die Einwinde der Antragsteller, — der Landtag hatte den von ihm zur
Abstimmung gestellten Gegenentwurf mit Zweidrittelmehrheit der
Mitgliederzahl beschlieBen miissen, — der Gegenentwurf verstof3e ge-
gen das Koppelungsverbot, — bei der Volksabstimmung hitte fiir beide
Entwiirfe jeweils eine Ja-Stimme ermdglicht werden miissen, — das Ge-
setz zur Abschaffung des Bayerischen Senates versto3e gegen Art. 73
BV, — Art. 111a Abs. 2 Satz 3 BV hitte im Hinblick auf die dort gere-
gelte Entsendung von Vertretern des Senats in die Kontrollorgane des
Rundfunks gedndert werden miissen, hétten der Popularklage auch
nicht zum Erfolg verholfen.

Anmerkung:

Ein sehr langes obiter dictum. Anstatt sich auf die offensichtliche Unzu-
lassigkeit der Antrdge zu beschrinken, fiihrt der Verfassungsgerichtshof
eingehend aus, daB sie auch unbegriindet wiren. Dabei vermeidet das Ge-
richt allerdings Festlegungen in bislang strittigen Fragen wie der notwen-
digen Mehrheit im Landtag fiir den Gegenentwurf oder der Anwendung
des sog. Koppelungsverbots auf diesen Gegenentwurf. Affirmativ ist ein-
zig die stidndige Rechtsprechung zu Art. 73 BayVerf. (kein Volksentscheid
iiber den Staatshaushalt).

3. Verfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Beschluf3 v. 1.9.2015 —
Az. 6/15 eA — Antrag auf ErlaB einer einstweiligen Anordnung zum
Volksentscheid zur Gerichsstrukturreform

Tenor:

1. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt.
2. Die Entscheidung ergeht kostenfrei. Auslagen werden nicht erstattet.
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Griinde:

Mit ithrem am 27. August 2015 eingegangenen Antrag haben die Antrag-
steller beim Landesverfassungsgericht um vorldufigen Rechtsschutz nach-
gesucht. Sie sind die Initiatoren und Vertreter im Sinne des §2 Abs. 4
Volksabstimmungsgesetz — VaG M-V —, die einen auf Riickabwicklung
der vom Landtag im Jahr 2013 beschlossenen Gerichtsstrukturreform (Ge-
richtsstrukturneuordnungsgesetz v. 11.11.2013, GVOBIL. M-V S.609) ge-
richteten Gesetzentwurf vorgelegt haben. Dieser ist Gegenstand des auf
den 6. September 2015 terminierten Volksentscheids (Amtsbl. M-V 2015,
S.302).

1. Die Antragsteller wollen erreichen, dass das Gericht die Antragsgeg-
ner im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, die auf der Inter-
netseite der Landesregierung verdffentlichte Pressemitteilung Nr. 65/15
der Antragsgegnerin zu 1., die seit dem 25. August 2015 dort unter der
Uberschrift

»NEIN zur Aufhebung der Gerichtsstrukturreform

Justizministerin Uta-Maria Kuder (CDU) stellte erneut klar:
Gerichtsstrukturreform ist kurz vor dem Ende der Umsetzung, um die Justiz
zukunftsfahig zu machen®

mit dem Text

,Mit einem klaren NEIN beim Volksentscheid verhindern die Menschen in
unserem Land, das die Justiz auf den Stand von 1998 zuriickgeworfen wird.
ganze Meldung lesen ...*

angekiindigt und iiber einen Link in vollstindiger Fassung abzurufen ist,
von den Internetseiten der Landesregierung zu entfernen. Ferner soll den
Antragsgegnern vorldufig untersagt werden, in bestimmter Weise in der
Offentlichkeit zu empfehlen, zu duBern oder anzudeuten oder in elektroni-
scher Form zu verbreiten, dass die Bevolkerung beim Volksentscheid am
6. September 2015 mit ,,NEIN* abstimmen soll.

Die Antragsteller sind der Auffassung, dass ihr Begehren als Streitig-
keit iiber die Durchfiihrung eines Volksentscheids im Sinne des Art. 53
Nr. 3 der Landesverfassung Mecklenburg-Vorpommern — LV — anzusehen
sei, iiber die auf ihren Antrag hin zu entscheiden das Landesverfassungs-
gericht nach § 11 Abs. 1 Nr.7, § 51 Abs. 1 Satz1 Nr. 1 und Satz2 LVerf-
GG berufen sei. Die Antragsgegner hdtten durch die Pressemitteilung
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Nr. 65/15 der Justizministerin (Antragsgegnerin zu 1.), die zugleich als
Mitglied der Landesregierung (Antragsgegnerin zu 2.) in deren Namen
handele, und als fiir die Internetseite der Landesregierung Verantwortli-
cher (Antragsgegner zu 3.) das Gebot der Neutralitit bei Abstimmungen
und Wahlen verletzt. Es sei Staatsorganen — also auch Ministern — in amt-
licher Funktion verwehrt, iiber das sich aus ihrer Aufgabenwahrnehmung
als solche unvermeidbare Maf} hinaus durch besondere Mafinahmen auf
die Willensbildung des Volkes bei Wahlen und Abstimmungen einzuwir-
ken. Sie hitten allen zu dienen und sich neutral zu verhalten, der Rahmen
zuldssiger Informations- und Offentlichkeitsarbeit diirfe nicht verlassen
werden. Der Grundsatz des unmittelbar fiir Wahlen geltenden Neutralitéts-
gebots des Staates finde inhaltlich auch bei Abstimmungen und Biirgerent-
scheiden in Form des Sachlichkeitsgebots Anwendung. Das Volksabstim-
mungsgesetz bestimme mit der Regelung in § 19 Abs. 1 Satz2 die Mog-
lichkeiten zur Darlegung der Auffassung der Landesregierung zu dem Ge-
genstand des Volksentscheids abschlieBend.

Zwar sei der Antragsgegnerin zu 1. wohl die Befugnis zu einer grund-
satzlichen Stellungnahme zur Gerichtstrukturreform bzw. zum Gesetzent-
wurf des Volksbegehrens gegen diese zuzubilligen. Jedoch habe sie die
Grenze der gebotenen Neutralitidt und Sachlichkeit dadurch {iberschritten,
dass sie unter Nutzung der fiir ihr Regierungsamt zur Verfiigung stehenden
personlichen und sachlichen Ausstattung in Form des Pressesprechers des
Ministeriums und der Internetplattform der Landesregierung gezielt ein
bestimmtes Abstimmungsverhalten beworben habe, wie das plakativ ver-
wendete ,,NEIN“ belege. Dies hitten die Medien auch entsprechend auf-
genommen. Die Pressemitteilung sei zudem inhaltlich falsch, wenn der
Eindruck erweckt werde, es gebe Amtsgerichte mit nur zwei Richterplan-
stellen und bei Annahme des Gesetzentwurfs werde die Justiz auf den Zu-
stand von 1998 zuriickgeworfen; tatsdchlich wiirde lediglich der Zustand
vor dem 6. Oktober 2014 wiederhergestellt. Beides sei wegen der zwi-
schenzeitlich eingetretenen strukturellen Verdanderungen tiberhaupt nicht
miteinander vergleichbar. Von Bedeutung sei in diesem Zusammenhang,
dass die Landesregierung ansonsten mit Ausnahme der gesetzlich vorge-
schriebenen Verdffentlichung im Amtsblatt gerade keinerlei Informationen
iiber den Volksentscheid verodffentlicht habe; sie habe weder auf das Statt-
finden des Volksentscheids hingewiesen noch gar iiber die verschiedenen
Abstimmungsvarianten informiert. Informationen fanden sich ausschliel3-
lich auf der Internetseite der Landeswahlleiterin auf den Seiten des Statis-
tischen Amtes.
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Die Sache sei mit Blick auf die unmittelbar bevorstehende Abstimmung
am 6. September 2015 eilbediirftig. Die Entscheidung im Hauptsachever-
fahren kidme zu spét und es bestehe Wiederholungsgefahr. Es sei zu be-
fiirchten, dass die Landesregierung bis zum Abstimmungstag weitere ver-
gleichbare bzw. inhaltlich falsche Pressemitteilungen verdffentliche — wie
dies z.B. auch mit der Pressemitteilung Nr. 66/15 vom 31. August 2015 in
Bezug auf das Amtsgericht Wolgast geschehen sei — und Erklarungen ab-
gebe, die auf ein bestimmtes Abstimmungsverhalten hinwirken sollten.

Die Antragsteller beantragen, im Wege der einstweiligen Anordnung zu
beschlieien:

1. Die Antragsgegner werden vorlaufig verpflichtet, die Pressemitteilung des
Justizministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 25. August 2015 —
Nr. 65/15 — sowie samtliche Hinweise und Verlinkungen auf diese Presse-
mitteilung von den Internetseiten der Landesregierung zu entfernen.

2. Den Antragsgegnern wird vorldufig untersagt, in der Offentlichkeit, insbe-
sondere durch Pressemitteilungen, Interviews, sonstige schriftliche oder
miindliche Beitrige und AuBerungen zu empfehlen, zu duBern oder anzu-
deuten oder in elektronischer Form zu verbreiten, dass die Bevolkerung
beim Volksentscheid am 6. September 2015 mit ,,NEIN* abstimmen soll.

2. Die Antragsgegnerin zu 1. beantragt fiir die Antragsgegner,
den Antrag zuriickzuweisen.

Im Volksgesetzgebungsverfahren gelte nicht das Neutralititsgebot, son-
dern es trete das Sachlichkeitsgebot an dessen Stelle, wie bereits der Ver-
fassungsgerichtshof des Landes Berlin entschieden habe (Beschl.
v.27.10.2008 — 86/08 —, juris); dies gelte auch fiir das Volksbegehren und
die Durchfiihrung des Volksentscheids nach Art. 60 LV i.V.m. den Vor-
schriften des Volksabstimmungsgesetzes. Auch hier verlange schon die
rechtliche Ausgestaltung des Verfahrens bis zur Durchfiihrung des Volks-
entscheids vom Landtag und der Landesregierung, sich mit dem Volksbe-
gehren inhaltlich auseinanderzusetzen, einen eigenen Standpunkt zu bezie-
hen und diesen offentlich zu vertreten. Mit § 19 Abs. 1 Satz2 VaG M-V
mache der Landesgesetzgeber deutlich, dass deren das Sachlichkeitsgebot
wahrende Beteiligung am Meinungsbildungsprozess zuldssig und legitim
sei. Von dieser Mdglichkeit hitten Landtag und Landesregierung Ge-
brauch gemacht.

Der Antrag zu 2. miisse bereits daran scheitern, dass ein Neutralitdtsge-
bot gerade nicht gelte. Die Pressemitteilung der Antragsgegnerin zu 1.
vom 25. August 2015 verletze offensichtlich nicht das Gebot der Sach-
lichkeit. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsitzen
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(sieche etwa BayVerfGH, Entsch. v.19.1.1994 — Vf. §9-111-92, Vf. 92-
I1-92 —, juris) sei der Inhalt der Pressemitteilung nicht geeignet, die Ent-
scheidungsfreiheit der Abstimmenden in unzuldssiger Weise zu beeinflus-
sen, sondern trage vielmehr zur (weiteren) Aufklarung iiber die Folgen des
Stimmverhaltens der Biirger bei. Der von Antragstellerseite dieser Presse-
mitteilung und der vom 30. August 2015 zugeschriebene Aussagegehalt
bewege sich im Bereich der Spekulation. Von einer bewusst unrichtigen
Darstellung der Verhiltnisse, die bei den Abstimmungsberechtigten eine
falschen Eindruck erweckten, konne keine Rede sein.

3. Auf telefonische Nachfrage des Gerichts noch am Tage des Antrags-
eingangs, ob sich die Antragsteller vor Antragstellung beim Landesverfas-
sungsgericht auch schon unmittelbar an die Antragsgegner gewendet und
dort um Abhilfe nachgesucht hétten, hat deren Prozessbevollméachtigte mit
Schriftsatz vom 28. August 2015 an die Antragsgegner gerichtete Schrei-
ben vom gleichen Tage vorgelegt, in denen sie namens der Antragsteller
jene unter Fristsetzung bis 14.00 Uhr des gleichen Tages auffordert, die
Pressemitteilung Nr. 65/15 des Justizministeriums einschlieBlich samtli-
cher Hinweise und Verlinkungen darauf sowie alle weiteren, von der Lan-
desregierung Mecklenburg-Vorpommern veranlassten bzw. ihr zuzuord-
nenden Aussagen und Stellungnahmen mit dem wortlichen oder sinnge-
mafen Inhalt ,,mit einem klaren Nein beim Volksentscheid verhindern die
Menschen in unserem Land, dass die Justiz auf den Stand von 1998 zu-
riickgeworfen wird, die im Internet als Aussage der Landesregierung ein-
gestellt sind oder {iber Verlinkungen gefiihrt werden, von der Internetseite
der Landesregierung zu entfernen. Ferner sollten sich die Antragsgegner
unverziiglich schriftlich verpflichten, es zu unterlassen, in der Offentlich-
keit, insbesondere durch Pressemitteilungen, Interviews, sonstige schriftli-
che oder miindliche Beitriige und AuBerungen zu empfehlen, zu 4uBern
oder anzudeuten, dass die Bevolkerung beim Volksentscheid am 6. Sep-
tember 2015 mit ,,Nein“ abstimmen soll oder derartige Beitrige und Au-
Berungen in elektronischer Form zu verbreiten.

II.
Das Landesverfassungsgericht sieht nach Priifung des anhédngig gemach-

ten Begehrens keinen Anlass fiir den Erlass einer einstweiligen Anord-
nung nach § 30 Abs. 1 LVerfGG mit dem beantragten Inhalt.
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Nach dieser Vorschrift kann das Landesverfassungsgericht im Streitfall
einen Zustand durch einstweilige Anordnung vorldufig regeln, wenn dies
zur Abwehr schwerer Nachteile, zur Verhinderung drohender Gewalt oder
aus einem anderen wichtigen Grund zum gemeinen Wohl dringend gebo-
ten ist.

Bei der Priifung, ob die Voraussetzungen des § 30 Abs. 1 LVerfGG vor-
liegen, ist nach stdndiger Rechtsprechung wegen der meist weit reichen-
den Folgen, die eine einstweilige Anordnung in einem verfassungsgericht-
lichen Verfahren ausldst, ein strenger Mafistab anzulegen. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn das Verfassungsgericht in die Autonomie eines ande-
ren Verfassungsorgans eingreifen miisste (vgl. etwa BVerfGE 134, 138,
140; VerfGH Rh-Pf, Beschl. v. 21.5.2014 — VGH A 39/14 —, juris Rn. 11;
HessStGH, Urt. v. 9.3.2011 — P.St. 2320 e.A. —, juris Rn. 91 {f. speziell zur
Volksgesetzgebung).

Die Erfolgsaussichten des Streits in der Hauptsache sind dabei nach der
standigen Rechtsprechung des Gerichts — wie auch der anderer Landesver-
fassungsgerichte und des Bundesverfassungsgerichts — in der Regel nicht
zu priifen, es sei denn, die Antrége erwiesen sich im Hauptsacheverfahren
als unzuléssig, offensichtlich unbegriindet oder offensichtlich begriindet
(LVerfG M-V, Beschl. v. 25.7.2013 — LVerfG 6/13 a.A. —, m.w.N). Ansons-
ten ist regelmiBig eine Folgenabwagung maBgeblich.

Zwar kann eine einstweilige Regelung durch das Verfassungsgericht
auch schon beantragt — und gegebenenfalls erlassen — werden, solange ein
Hauptsacheverfahren noch nicht anhdngig ist. Die Formulierung ,,im
Streitfall in § 30 Abs. 1 LVerfGG erfordert aber jedenfalls, dass sich das
geltend gemachte konkrete Begehren grundsitzlich einem der Entschei-
dungskompetenz des Landesverfassungsgerichts unterfallenden Streitver-
hiltnis zuordnen ldsst und in dessen Rahmen eine vorldufige Regelung
iiberhaupt in Betracht kommen kann. Zusitzlich wéren eventuelle Beson-
derheiten der jeweiligen Verfahrensart aus dem Zustiandigkeitskatalog des
Art. 53 LV zu beachten.

Gemessen an diesen Anforderungen kommt der Erlass der begehrten
einstweiligen Anordnung hier nicht in Betracht.

Die Antragsteller selbst haben nicht andeutungsweise umschrieben, was
eigentlich der ,,Streitfall“ in der Hauptsache sein soll, in dessen Rahmen
die — von ihnen als kontradiktorisches Verfahren eingeleitete — einstweili-
ge Anordnung ergehen soll.

1. Mit Blick auf die einschldgigen rechtlichen Regelungen des Landes-
rechts und die Besonderheiten der Rechtsmaterie, dem ihr Begehren zuge-
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ordnet ist (Volksentscheid auf der Grundlage des Art. 60 Abs. 3 bis 5 LV
1.V.m. §§ 18 ff. VaG M-V), bestehen bereits ganz erhebliche Zweifel da-
ran, dass das vorliegend von den Antragstellern erstrebte Rechtsschutzziel
im Verfahren der einstweiligen Anordnung iiberhaupt erreicht werden
konnte. Nicht jede denkbare rechtliche Auseinandersetzung zwischen un-
terschiedlichsten Beteiligten, die sich im Um- und Vorfeld einer Abstim-
mung im Wege des Volksentscheids ergeben kann, ist eine Streitigkeit
,uber die Durchfithrung® eines Volksentscheids im eigentlichen Sinne des
Art. 53 Nr. 3 LV und begriindet damit die Zusténdigkeit des Landesverfas-
sungsgerichts. Vielmehr diirfte diese Voraussetzung nur erfiillt sein, wenn
ein Streit entweder die gesetzlichen Voraussetzungen fiir die Zulassung
des Volksbegehrens bzw. Volksentscheids oder dessen Rechtsgiiltigkeit be-
trifft. Wendet sich der Antragsteller lediglich gegen die von ihm fiir unzu-
lissig gehaltene begleitende Offentlichkeitsarbeit des Antragsgegners
wihrend des laufenden Volksbegehrens, hat dies in der Regel mit der ver-
fassungsgemiflen Durchfithrung des Volksbegehrens unmittelbar nichts zu
tun. Der Vorgang liegt auBerhalb des eigentlichen Verfahrens zur Durch-
fiihrung (nach Auffassung des VG Miinchen, Beschl. v. 18.2.3000 — M 29
E 00.592 —, juris Rn. 12 ist dann der Verwaltungsrechtsweg im Sinne des
§ 40 Abs. 1 VwWGO gegeben).

Das Landesverfassungsgericht hat bisher zur Auslegung der Regelung
seiner Kompetenzen in Zusammenhang mit der Durchfiihrung von Volks-
initiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden nach Art. 53 Nr.3 LV
noch nicht Stellung nehmen miissen. Insbesondere ein Verfahren der An-
fechtung einer Entscheidung des Landtages nach § 24 Abs. 2 Satz2 VaG
M-V iiber einen Einspruch gegen die Feststellung des Ergebnisses des
Volksentscheids durch den Landeswahlausschuss (§ 22 Abs. 1 VaG M-V)
entsprechend § 51 Abs. 3, § 11 Abs. 1 Nr. 7 LVerfGG i.V.m. Art. 53 Nr. 3
LV zur Feststellung der Ungiiltigkeit einer Abstimmung war bisher nicht
anhdngig. Nach §51 Abs.3 Satz2 LVerfGG erklart das Landesverfas-
sungsgericht die Abstimmung nur insoweit fiir ungiiltig, als das Ergebnis
des Volksentscheides dadurch beeinflusst sein kann, dass

1. bei der Vorbereitung oder Durchfiihrung des Volksentscheides zwin-
gende Vorschriften des Volksabstimmungsgesetzes oder der Stimmord-
nung unbeachtet geblieben sind oder unrichtig angewendet worden
sind oder

2. in bezug auf den Volksentscheid vollendete Vergehen im Sinne der
§§ 107, 107a, 107b, 107c, 108, 108a oder 108b in Verbindung mit
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§ 108d oder im Sinne des § 240 Strafgesetzbuch begangen worden
sind.

Schon diese Regelung zeigt, dass keinesfalls jeder Rechtsverstofl bei
Durchfiihrung der Volksabstimmung geeignet ist, deren Ergebnis in Frage
zu stellen. Erst recht gilt dies fiir Verhaltensweisen, deren Qualifizierung
als Rechtsversto3 im o.g. Sinne von einer wertenden Betrachtung abhéngt.
Ein solcher Fall ist hier gegeben. Ob AuBerungen der Justizministerin, des
Ministerprasidenten oder der Landesregierung das im Volksgesetzge-
bungsverfahren an die Stelle des in Wahlverfahren geltenden Neutralitits-
gebots tretende Objektivitits- oder Sachlichkeitsgebot verletzen (vgl. hier-
zu BayVerfGH, Entsch. v. 19.1.1994 — V{. 89-111-92, Vf. 92-111-92 —, juris
Rn 83 ff., insbes. 89 ff.; BremStGH, Entsch. v.29.7.1996 — St 3/95 —,
NVwZ 1997, 264, 266), hiangt vom Inhalt der getroffene [sic] Aussagen,
den konkreten Umstédnden ihrer Verbreitung und der Beurteilung ihrer
Auswirkungen ab. Ferner wiren die ,,zwingenden Vorschriften” des Volks-
abstimmungsgesetzes zu definieren. Entgegen der Auffassung der Antrag-
steller erachtet das Gericht die Vorschrift des § 19 Abs. 1 Satz 2 VaG M-V,
wonach die Landesregierung und der Landtag mit der Bekanntmachung
(Satz 1) ,,in biindiger und sachlicher Form ihre Auffassung zu dem Gesetz-
entwurf darlegen konnen®, jedenfalls nicht als abschliefend in dem Sinne,
dass sie diesen Verfassungsorganen nach der Bekanntmachung dauerhaft
jegliche weitere inhaltliche AuBerungen auch dann verwehrte, wenn dem
Sachlichkeitsgebot Geniige getan ist (so auch BayVerfGH, a.a.O., Rn 95
zu Art. 40 Satz 2 und Art. 74 BV).

Nach alledem séhe es das Gericht angesichts der strengen Vorausset-
zungen, die § 51 Abs.3 Satz2 LVerfGG fiir eine Ungiiltigerkldrung der
Abstimmung aufstellt, aus grundsétzlichen Erwdgungen als bedenklich an,
schon wihrend des laufenden Abstimmungsverfahrens ein bestimmtes
Verhalten von Beteiligten durch Erlass einer einstweiligen Anordnung zu
unterbinden (vgl. zur Rechtslage in Berlin VerfGH Berlin, Beschl.
v.8.9.2011 — 77 A/11 —, juris Rn. 16). Etwas anderes konnte allenfalls bei
Verstofen von ganz auBBerordentlichem Gewicht erwogen werden. Solche
sind hier aber weder vorgetragen noch sonst erkennbar.

2. Im Ubrigen erscheint bereits fraglich, ob im Erfolgsfalle die in An-
trag 1. geforderte Malinahme (Entfernung der Pressemitteilung Nr. 65/15
nebst Hinweisen und Verlinkungen darauf auf Internetseiten der Landesre-
gierung) angesichts der Verbreitung in den Medien, die die Pressemittei-
lung gefunden hat, und der Wirkungsmechanismen des Internet (Suchma-
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schinen) geeignet wire, den aus Sicht der Antragsteller gegebenen Verstol3
gegen das Sachlichkeitsgebot und dessen Wirkungen ungeschehen zu ma-
chen.

Das im Antrag zu 2. formulierte Unterlassungsbegehren erweist sich
schon als zu unbestimmt. Thm fehlt ein vollstreckungsfahiger Aussagege-
halt. Ob die Grenzen einer zuldssigen Einwirkung auf die Meinungsbil-
dung iiberschritten sind, héngt jeweils von einer wertenden Betrachtung
im Einzelfall ab, die immer erst nach Bekanntwerden einer entsprechen-
den AuBerung vorgenommen werden konnte. Im Ubrigen wird mit der
Antragsformulierung nur die ohnehin geltende Rechtslage, ndmlich die
Bindung der Landesregierung und ihrer Mitglieder bei der Mitwirkung an
der Meinungsbildung an das Sachlichkeitsgebot beschrieben, die ein sach-
liches Werben durchaus zuldsst. Wiirde eine einstweilige Anordnung mit
dem beantragten Inhalt erlassen, wiirde formal gleichsam eine Art dauer-
hafter ,,begleitender Rechtskontrolle® durch das Landesverfassungsgericht
flir die restliche Zeit des Abstimmungsvorgangs institutionalisiert, ohne
dass jedoch ersichtlich wire, wie diese Kontrolle im Ergebnis anders als
durch eine spitere Priifung im Einspruchs- und gegebenenfalls Uberprii-
fungsverfahren nach § 24 VaG M-V bzw. Art.53 Nr.3 LV i.Vm. §11
Abs. 1 Nr. 7, § 51 LVerfGG vorgenommen werden konnte.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 33 Abs. 1 LVerfGG. Anlass, geméif
§ 34 Abs. 2 LVerfGG eine Kostenerstattung anzuordnen, besteht nicht.

Anmerkung:

Die Entscheidung reiht sich nahtlos in eine Kette von weiteren Judikaten
ein, die den Vertreterinnen und Vertretern direktdemokratischer Initiativen
im Zweifel keinen effektiven Rechtsschutz gewdhren. Man wird dem Ge-
richt konzedieren kénnen, daB3 der Antrag zu 2. gelinde gesagt raumgrei-
fend formuliert war. Schwer nachvollziehbar ist die Argumentation zum
Antrag zu 1: Das Gericht verschliet sich ganz offensichtlich der weiten
Formulierung des Art. 53 Nr. 3 LVerf. und will vorliegend keine ,,Streitig-
keit* erkennen. Es ignoriert damit eine empirisch gut belegte demokrati-
sche Gefiahrdungslage der Obstruktion durch die ,,Obrigkeit*.
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4. Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung v. 21.1.2016 — Vf.
66-1X-15 — Volksbegehren ,,Ja zur ,Legalisierung von Cannabis in
Bayern® als Rohstoff, Medizin und Genussmittel“ [Leitsatz]*

1. Zur Frage der Zulassung eines Volksbegehrens zur Legalisierung von
Cannabis in Bayern.

2. Der dem Volksbegehren zugrunde liegende Gesetzentwurf ist mit Bun-
desrecht unvereinbar, da dem Landesgesetzgeber nach Art. 72 I GG die
Gesetzgebungskompetenz fehlt. Bereits vorhandene, der konkurrieren-
den Gesetzgebung gem. Art. 74 I Nrn. 1, 19 und 22 GG zuzuordnende
bundesgesetzliche Normierungen zum Betdubungsmittel-, Arzneimit-
tel-, Straf- und Stralenverkehrsrecht versperren die Moglichkeit einer
landesrechtlichen Regelung.

Anmerkung:

Die Entscheidung ist mit Bundesrecht unvereinbar, da dem Bayerischen
Verfassungsgerichtshof die Kompetenz zur verbindlichen Feststellung der
Unvereinbarkeit von (auch werdenden) Normen des Landesrechts mit
Bundesrecht fehlt. Wie das Bundesverfassungsgericht unlédngst hervorge-
hoben hat (oben II.), wire das Landesverfassungsgericht zur Richtervorla-
ge nach Art. 100 Abs. 1 GG verpflichtet gewesen. Kaum weniger neben
der Sache liegt allerdings der nachgerade bizarre Versuch der Antragstel-
ler, die Geltung des Bundesrechts in Bayern in Frage zu stellen.

5. Hamburgisches Verfassungsgericht, Entscheidung vom 13.10.2016 —
HVerfG 2/16 — Volksinitiative ,,,Rettet den Volksentscheid® zur
Stirkung der Demokratie in Hamburg*

Leitsdtze
1. Gegenstand verfassungsgerichtlicher Uberpriifung ist die Durchfiih-

rung eines Volksbegehrens in der Gestalt, die es zuletzt durch den An-
trag der Initiatoren erhalten hat. Die urspriingliche Fassung lebt auch

4 Die Entscheidung ist mit Griinden dokumentiert in NVwZ-RR 2016, 321.
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im Fall der Unvereinbarkeit der letzten Fassung mit geltendem Recht
nicht wieder auf.

. Die in Art. 50 Abs. 2 Satz 5 HV und in § 6 Abs. 1 Satz 4 HVAbstG
vorgesehene Moglichkeit zur Uberarbeitung eines Volksbegehrens er-
streckt sich auch auf inhaltliche Anderungen, solange der Grundcha-
rakter und die angestrebten Ziele oder Teilziele der Volksinitiative
nicht verdndert werden. Ist dies der Fall, sind insbesondere Anderun-
gen der Regelungstechnik, die Aufnahme flankierender Regelungen,
die der Reform zu groBerer Effizienz verhelfen sollen, oder eine Zu-
riicknahme einzelner Teilziele im Vergleich zur urspriinglichen Fas-
sung zuléssig.

. Aus dem Demokratieprinzip folgt fiir die Volksgesetzgebung ein Kop-
pelungsverbot fiir Gegenstinde, die materiell nicht in einem sachlich-
inhaltlichen Zusammenhang zueinander stehen (vgl. Bayerischer Ver-
fassungsgerichtshof, Entsch. v. 24.4.2000, Vf. 112-1X-99, VerfGHE
BY 53, 23, juris, Rn. 40 ff. m.w.N.). Da die Abstimmungsberechtigten
lediglich mit ,,Ja* oder ,,Nein“ stimmen konnen, sind sachlich und in-
haltlich nicht unmittelbar zusammenhingende Materien getrennt zur
Abstimmung zu stellen. Dieser Zusammenhang lésst sich nicht bereits
iiber eine gleichgerichtete Zielsetzung verschiedener Reformvorhaben
herstellen, wenn sich diese ansonsten mit unterschiedlichen Regelungs-
inhalten an unterschiedliche Normadressaten richten.

. Auch eine Verfassung ohne ausdriickliche Ewigkeitsgarantie bindet
den verfassungsidndernden Gesetzgeber an ihre identitétsstiftenden und
-sichernden Grundentscheidungen (grundlegend bereits BVerfG, Urt. v.
18.12.1953, 1 BvL 106/53, BVerfGE 3, 225, juris, Rn. 19 ff.; Verfas-
sungsgerichtshof des Landes Berlin, Urt. v. 13.5.2013, 155/11, DVBI
2013, 848, juris, Rn. 20, und Urt. v. 28.7.1994, LVerfGE 2, 43, juris,
Rn. 39). Zum Bestand der identitétsstiftenden und -sichernden Grund-
entscheidungen der Hamburgischen Verfassung gehort jedenfalls der
Regelungsgehalt von Art. 3 HV, der die Freie und Hansestadt Hamburg
zu einem demokratischen und sozialen Rechtsstaat erklart, in dem alle
Staatsgewalt vom Volke ausgeht und nach Maligabe der Verfassung
und der Gesetze ausgeiibt wird.

. Zwar sind Volkswillensbildung und parlamentarische Willensbildung
hinsichtlich der hierbei gefundenen Ergebnisse gleichrangig (HVerfG,
Urt. v. 15.12.2004, 6/04, HmbJVBI 2005, 19, NordOR 2005, 109, juris,
Rn. 50f)), jedoch ist damit dem Volksgesetzgeber im Vergleich zum
parlamentarischen Gesetzgeber nicht auch quantitativ und qualitativ

253

https://dol.org/10.5771/9783845284422-225 - am 23.01.2026, 00:16:23. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T KXmm.


https://doi.org/10.5771/9783845284422-225
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Fabian Wittreck

der gleiche oder gar einen [sic] hoherer Stellenwert einzurdumen. Eine
substantielle Verlagerung der legislativen Aufgaben vom parlamentari-
schen Gesetzgeber auf die Volksgesetzgebung ist mit dem Demokratie-
prinzip, so wie es in der Hamburgischen Verfassung verankert ist, nicht
vereinbar.

6. Eine Verfassungsidnderung, die auch das Abgabenrecht zum Gegen-
stand der Volksgesetzgebung macht, ist mit dem Demokratieprinzip —
hier in seiner Auspriagung als Grundsatz der haushaltspolitischen Ge-
samtverantwortung des Parlaments — nicht vereinbar.

7. Hinreichende demokratische Legitimation erlangt ein Gegenstand der
Volksgesetzgebung nur kraft seiner ausdriicklichen Billigung durch die
Mehrheit. Eine Verfassungsidnderung, die das Zustimmungsquorum in
Abhéngigkeit von der Zahl der in der Biirgerschaft ,reprisentierten‘
Wahlerstimmen ermitteln will und fiir einfaches Recht und andere Vor-
lagen ein Quorum von einem Viertel der repriasentierten Stimmen (ak-
tuell ca. 13% aller Wahlberechtigten) ausreichen ldsst, verstofit gegen
das Mehrheitsprinzip als Auspriagung des Demokratieprinzips.

8. Eine Verfassungsidnderung, die an verfassungsindernde Gesetze unter-
schiedliche MalBstibe anlegt, je nachdem ob diese auf dem Weg der
parlamentarischen Gesetzgebung oder der Volksgesetzgebung zustande
kommen sollen, verstoBt gegen die mit dem Demokratieprinzip ver-
bundene Grundentscheidung der Verfassung zugunsten der reprisenta-
tiven Demokratie.

9. Eine Verpflichtung des Normgebers auf ein fiir jeden verstdndliches
Sprachniveau ist ihrerseits mit dem Gebot der Normenklarheit als Aus-
pragung des Rechtsstaatsprinzips unvereinbar.

Tenor

1. Aufden Antrag zu 1. wird festgestellt, dass das am 30. Januar 2016 be-
antragte Volksbegehren ,,,Rettet den Volksentscheid® zur Stirkung der
Demokratie in Hamburg™ in der am 24. Mirz 2016 eingereichten iiber-
arbeiteten Fassung des Gesetzentwurfs nicht durchzufiihren ist.

2. Der Antrag zu 2. wird abgelehnt.

3. Kosten sind nicht zu erstatten.
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Tatbestand:

Der Beteiligte zu 1 wendet sich gegen die Durchfithrung des Volksbegeh-
rens ,,,Rettet den Volksentscheid® zur Stirkung der Demokratie in Ham-
burg®.

Die Beteiligten zu 3a und 3b zeigten am 27. Mai 2015 gegeniiber dem An-
tragsteller den Beginn der Sammlung von Unterschriften fiir die Volksin-
itiative ,,,Rettet den Volksentscheid® zur Starkung der Demokratie in Ham-
burg® an, deren Gegenstand der Entwurf eines Gesetzes ,,zur Anderung
der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg: Rettet den Volksent-
scheid — Stirkung der Demokratie in Hamburg® war. Der Gesetzentwurf
hatte folgenden Wortlaut:

,,Anderungen in der Praambel:

Der erste Satz der Praambel ,,Der Senat verkiindet das nachstehende, von der
Biirgerschaft beschlossene Gesetz:* wird aufgehoben und ersetzt durch ,,Der
Senat verkiindet das nachstehende Gesetz:

Der letzte Satz der Praambel ,,In diesem Geiste gibt sich die Freie und Hanse-
stadt Hamburg durch ihre Biirgerschaft diese Verfassung.” wird aufgehoben
und ersetzt durch ,,In diesem Geiste gibt sich die Freie und Hansestadt Ham-
burg diese Verfassung.*

In Artikel 4 wird Absatz (3) aufgehoben und ersetzt durch:

(3) Fiir die Wahl der Bezirksversammlungen gelten die gleichen Wahlgrund-
séitze wie fiir die Wahl der Biirgerschaft. Das Gesetz bestimmt das Nahere.

In Artikel 6 werden in Absatz (2) Satz 2 und Absatz (4) aufgehoben und er-
setzt durch:

(4) Das Gesetz bestimmt das Néhere. Es kann Sperrklauseln fiir Wahlvor-
schldge vorsehen. Sie diirfen fiinf vom Hundert der fiir alle Wahlvorschldge
abgegebenen giiltigen Stimmen, die bei der Mandatsverteilung fiir die Biirger-
schaft zu beriicksichtigen sind, nicht iiberschreiten. Wahlvorschlige, die nicht
die durch die Sperrklausel festgelegte Zahl der Stimmen erhalten, werden bei
der Mandatsverteilung nicht beriicksichtigt.

Artikel 48 wird aufgehoben und neu gefasst:

(1) Gesetzesvorlagen oder andere Vorlagen iiber bestimmte Gegenstéinde der
politischen Willensbildung (andere Vorlagen) werden vom Senat, aus der Mit-
te der Biirgerschaft, durch Volksinitiative und Volksbegehren oder durch Re-
ferendums- begehren eingebracht.

(2) Sind Teile einer Volksinitiative oder eines Volks- oder Referendumsbegeh-
rens unzuldssig, bleiben die anderen Teile davon unberiihrt.
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(3) Gesetze oder andere Vorlagen werden von der Biirgerschaft oder durch
Volksabstimmung (Volksentscheid oder Referendum) beschlossen. Der Be-
schluss einer anderen Vorlage bindet den Senat.

(4) Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften mit Auflen-
wirkung sind in allgemein verstdndlicher Sprache abzufassen.

Artikel 50 wird aufgehoben und neu gefasst:

(1) Das Volk kann zu allen Gegenstdnden der politischen Willensbildung, zu
denen auch die Biirgerschaft Beschliisse fassen kann, Gesetze dndern oder
aufheben oder andere Vorlagen beantragen (Volksinitiative). Personalent-
scheidungen, Tarife der 6ffentlichen Unternehmen sowie Dienst- und Versor-
gungsbeziige kdnnen nicht Gegenstand einer Volksinitiative sein.

(2) Eine Volksinitiative ist zustande gekommen, wenn mindestens 10.000 zur
Biirgerschaft Wahlberechtigte den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage un-
terstiitzen.

(3) Die Biirgerschaft befasst sich mit dem Anliegen der Volksinitiative. Sie
oder ein Fiinftel ihrer Mitglieder oder die Trdger der Initiative (Initiative)
konnen ein Prii- fungs- und Berichtsersuchen zu den finanziellen Auswirkun-
gen an den Rechnungshof richten. Die Initiative erhélt Gelegenheit, das An-
liegen in einem Ausschuss zu erldutern.

(4) Sofern die Biirgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einrei-
chung der Unterschriften das von der Initiative beantragte Gesetz verabschie-
det oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen Vorlage vollstindig ent-
spricht, kann die Initiative innerhalb von sechs Monaten die Durchfiihrung ei-
nes Volksbegehrens beantragen. Sie konnen den Gesetzentwurf oder die ande-
re Vorlage hierzu in iiberarbeiteter Form einreichen.

(5) Der Senat fiihrt das Volksbegehren durch. Die Initiative ist berechtigt, Un-
terschriften auf eigenen Listen zu sammeln. Das Volksbegehren ist zustande
gekommen, wenn es von mindestens einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten
innerhalb von sechs Wochen unterstiitzt wird.

(6) Die Biirgerschaft befasst sich mit dem Anliegen des Volksbegehrens. Die
Initiative erhidlt Gelegenheit, das Anliegen in einem Ausschuss zu erldutern.
Sofern die Biirgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung
der Unterschriften das vom Volksbegehren eingebrachte Gesetz verabschiedet
oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen Vorlage vollstindig ent-
spricht, kann die Initiative innerhalb von sechs Monaten die Durchfiihrung ei-
nes Volksentscheids beantragen. Sie konnen den Gesetzentwurf oder die an-
dere Vorlage hierzu in iiberarbeiteter Form einreichen.

(7) Der Senat legt den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage dem Volk zur
Entscheidung vor. Die Biirgerschaft kann einen eigenen Gesetzentwurf oder
eine eigene andere Vorlage beifiigen. Der Volksentscheid findet am Tag der
Wabhl zur Biirgerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt. Auf Antrag der
Initiative kann der Volksentscheid iiber einfache Gesetze und andere Vorlagen
auch an einem anderen Tag stattfinden.
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(8) Ein Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage ist angenommen, wenn:

a) die Mehrheit der giiltig Abstimmenden zustimmt und

b) diese Mehrheit die Zahl der in der Biirgerschaft repriasentierten Stimmen
multipliziert mit dem Faktor 0,25 erreicht. Fiir die Berechnung ist die voran-
gegangene Biirgerschaftswahl ma3gebend.

(9) Eine Verfassungsdnderung ist angenommen, wenn:

a) zwei Drittel der giiltig Abstimmenden zustimmen und

b) diese Mehrheit die Zahl der in der Biirgerschaft repriasentierten Stimmen
multipliziert mit dem Faktor 0,5 erreicht. Fiir die Berechnung ist die vorange-
gangene Biirgerschaftswahl mafigebend.

(10) Gelangen mehrere Vorlagen zur Abstimmung, konnen die Wahlberech-
tigten jede Vorlage einzeln annehmen oder ablehnen und angeben, welche sie
bevorzugen (Stichfrage). Haben mehrere Vorlagen mehr Ja- als Neinstimmen,
ist jene angenommen, die bei der Stichfrage die meisten Stimmen erhilt. Bei
sich widersprechenden Vorlagen ist eine Alternativabstimmung im Einver-
nehmen mit den Trégern der Vorlagen zuléssig.

(11) Steht den Wahlberechtigten mehr als eine Stimme zu, so ist fiir die Er-
mittlung der Zahl der in der Biirgerschaft reprisentierten Stimmen die tat-
séchliche Stimmenzahl so umzurechnen, dass jeder Wahlberechtigten und je-
dem Wahlberechtigten nur eine Stimme entspricht.

(12) Beschliisse der Biirgerschaft, durch die vom Volk beschlossene Gesetze
oder andere Vorlagen aufgehoben oder gedindert werden (Anderungsbeschliis-
se), treten nicht vor Ablauf von drei Monaten nach ihrer Verkiindung in Kraft.
Innerhalb dieser Frist konnen zweieinhalb vom Hundert der Wahlberechtigten
eine Volksabstimmung (fakultatives Referendum) iiber die Anderungsbe-
schliisse verlangen (Referendumsbegehren). In diesem Fall treten die Ande-
rungsbeschliisse nicht vor Durchfiihrung des Referendums in Kraft. Dasselbe
gilt fiir Beschliisse der Biirgerschaft mit denen Vorlagen von Volksbegehren
iibernommen werden.

(13) Der Senat fiihrt das Referendum innerhalb eines Jahres, frithestens je-
doch vier Monate nach dem Zustandekommen des Referendumsbegehrens
durch. Auf Beschluss der Biirgerschaft kann das Referendum auf den Tag der
Wahl zur Biirgerschaft oder zum Deutschen Bundestag gelegt werden. Der
Anderungsbeschluss ist angenommen, wenn die Mehrheit der giiltig Abstim-
menden zustimmt.

(14) Wihrend eines Zeitraumes von drei Monaten vor und einem Monat nach
dem Tag einer allgemeinen Wahl in Hamburg finden keine Volksentscheide
und Referenden statt.

(15) Die Auffassungen der Biirgerschaft und einer Initiative zum Gegenstand
eines Volksabstimmungsverfahrens diirfen in Veroffentlichungen des Senats
nur in gleichem Umfang dargestellt werden und miissen sachlich verfasst
sein.

(16) Das Hamburgische Verfassungsgericht entscheidet auf Antrag des Se-
nats, der Biirgerschaft, eines Fiinftels der Abgeordneten der Biirgerschaft oder
der Triger von Volksinitiativen und Referendumsbegehren iiber die Durch-
fithrung von Volksbegehren und Volksentscheid sowie Referendumsbegehren
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und Referendum. Volksbegehren und Volksentscheid sowie Referendumsbe-
gehren und Referendum ruhen wihrend des Verfahrens.

(17) Das Gesetz bestimmt das Néhere. Es kann auch Zeitrdume bestimmen, in
denen die Fristen nach Absatz 2 Satz 4 und Absatz 3 Satz 3 wegen sitzungs-
freier Zeiten der Biirgerschaft oder eines von der Biirgerschaft auf Vorschlag
der Volksinitiatoren gefassten Beschlusses nicht laufen.

Neu eingefiigt wird: Artikel 50a

(1) Die Biirgerschaft kann einen Gesetzentwurf oder eine andere Vorlage dem
Volk zur Entscheidung vorlegen (Parlamentsreferendum). Die Einleitung ei-
nes Parlamentsreferendums ist sechs Monate vor dem entsprechenden Be-
schluss der Biirgerschaft mit begriindeter Zielsetzung zu verdffentlichen. Zur
Beschlussfassung ist Artikel 49 sinngemifl anzuwenden. Innerhalb von drei
Monaten nach dem Beschluss der Biirgerschaft konnen ein Fiinftel ihrer Ab-
geordneten der zweieinhalb vom Hundert der Wahlberechtigten (Referen-
dumsbegehren) jeweils einen eigenen Vorschlag dem Referendum beifiigen.
(2) Der Senat fiihrt das Referendum innerhalb eines Jahres, frithestens jedoch
acht Monate nach dem Beschluss der Biirgerschaft durch. Die Biirgerschaft
beschlieit den Abstimmungstag. Die Abstimmung kann auch auf den Tag der
Wahl zur Hamburgischen Biirgerschaft, zum Deutschen Bundestag oder zum
Europédischem Parlament gelegt werden, der auf den Beginn der Frist nach
Satz 1 folgt. Werden dem Referendum Vorschldge gemél Absatz (3) beige-
fiigt, so wird der Abstimmungstag im Einvernehmen mit den Trigern dieser
Vorschldge bestimmt. Kommt kein Einvernehmen zustande, dann findet die
Abstimmung am letzten Sonntag vor Ablauf der Frist nach Satz 1 durch. Die
Vorlage ist angenommen, wenn die Mehrheit der giiltig Abstimmenden zu-
stimmt. Gelangen mehrere Vorlagen zur Abstimmung, konnen die Wahlbe-
rechtigten jede Vorlage einzeln annehmen oder ablehnen und angeben, welche
sie bevorzugen (Stichfrage). Haben mehrere Vorlagen mehr Ja- als Neinstim-
men, ist jene angenommen, die bei der Stichfrage die meisten Stimmen erhilt.
Bei sich widersprechenden Vorlagen ist eine Alternativabstimmung im Ein-
vernehmen mit den Trégern der Vorlagen zuldssig.

(3) Volksinitiativen, die nach einem Referendumsbeschluss der Biirgerschaft
zum selben Gegenstand angezeigt werden, ruhen bis zum Abschluss des Re-
ferendums. Dasselbe gilt fiir Volksinitiativen, die zum Zeitpunkt des Be-
schlusses noch nicht zustande gekommen sind. Fiir zustande gekommene und
zuldssige Volksinitiativen fithrt der Senat auf Antrag der Initiative ein Refe-
rendumsbegehren gemd3 Absatz 2 durch. Dasselbe gilt fiir Volksbegehren,
die noch nicht zustande gekommen sind. Auf Antrag der Initiative ruht das
Referendumsverfahren bis zum Abschluss des Volksbegehrens. Wird dieser
Antrag nicht gestellt oder ist ein Volksbegehren zustande gekommen und zu-
lassig, dann ruht der Beschluss der Biirgerschaft ein Referendum zum Gegen-
stand des Volksbegehrens durchzufiihren.

(4) Das Gesetz bestimmt das Nahere. Artikel 50 Absitze (12) (13) (16) (17)
(18) und die entsprechenden Regeln im Volksabstimmungsgesetz gelten sinn-
gemdf soweit in diesem Artikel nichts anderes bestimmt ist.
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Artikel 51 wird aufgehoben und neu gefasst:

(1) Die Verfassung und Gesetze zur Durchfiihrung von Wahlen und Abstim-
mungen konnen nur durch ein Gesetz geéndert werden, das deren Wortlaut
ausdriicklich @ndert oder erginzt. Anderungen der Verfassung und der Geset-
ze zur Durchfiihrung von Wahlen und Abstimmungen bediirfen der Zustim-
mung des Volkes (obligatorisches Referendum).

(2) Fiir einen Gesetzentwurf der Biirgerschaft zur Verfassungsinderung sind
zwel Ubereinstimmende Beschliisse erforderlich, zwischen denen ein Zeit-
raum von mindestens dreizehn Tagen liegen muss. Beide Beschliisse miissen
bei Anwesenheit von drei Vierteln der gesetzlichen Mitgliederzahl und mit
einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Abgeordneten gefasst wer-
den.

(3) Ein Referendum zur Verfassungsédnderung findet am Tag der Biirger-
schafts- oder Bundestagswahl statt, die auf den Beschluss der Biirgerschaft
gemil Absatz 2 folgt, jedoch friithestens vier Monate nach diesem Beschluss.
Die Verfassungsénderung ist angenommen, wenn zwei Drittel der giiltig Ab-
stimmenden zustimmen.

(4) Eine Gesetzesvorlage der Biirgerschaft zur Anderung von Bestimmungen
zur Durchfiihrung von Wahlen oder Abstimmungen durch ein Referendum ist
angenommen, wenn die Hélfte der giiltig Abstimmenden zustimmt.

(5) Das Gesetz bestimmt das Nahere. Artikel 50 Absitze (12) (13) (16) (17)
(18) und die entsprechenden Regeln im Volksabstimmungsgesetz gelten sinn-
gemil soweit in diesem Artikel nichts anderes bestimmt ist.*

IL.

Nachdem die Initiatoren am 30. September 2015 Unterschriftenlisten mit
einer von ihnen mitgeteilten Gesamtzahl von 14.538 Unterschriften beim
Antragsteller eingereicht hatten, stellte dieser am 27. Oktober 2015 das
Zustandekommen der Volksinitiative fest und unterrichtete die Beteiligte
zu 2. Diese horte die Volksinitiative am 26. Januar 2016 in ihrem Verfas-
sungs- und Bezirksausschuss an. Das von der Volksinitiative beantragte
Gesetz verabschiedete sie nicht. Die Volksinitiative beantragte am 30. Ja-
nuar 2016 die Durchfiihrung eines Volksbegehrens und reichte nach Bera-
tung durch den Landesabstimmungsleiter am 24. Mérz 2016 eine {liberar-
beitete Fassung der Vorlage ein. Die iiberarbeitete Fassung hat folgenden
Wortlaut:

,»Das Volk moge beschlieen: Artikel 1

... Gesetz zur Anderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg:
Rettet den Volksentscheid — Starkung der Demokratie in Hamburg
Anderungen in der Priambel, Satz 10 erhilt folgende Fassung:

In diesem Geiste gibt sich die Freie und Hansestadt Hamburg diese Verfas-
sung.
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Artikel 4 Absatz (3) Satz 3 erhilt folgende Fassung: Das Gesetz bestimmt das
Nihere.

Artikel 6 Absatz (4) erhélt folgende Fassung: Das Gesetz bestimmt das Néhe-
re.

Artikel 48 erhilt folgende Fassung:

(1) Gesetzesvorlagen oder Vorlagen zu bestimmten Gegenstdnden der politi-
schen Willensbildung (Andere Vorlagen) werden vom Senat, aus der Mitte
der Biirgerschaft oder des Volkes eingebracht.

(2) Gesetze oder Andere Vorlagen werden von der Biirgerschaft oder durch
Volksabstimmung (Volksentscheid oder Referendum) beschlossen. Eine
Volksabstimmung iiber eine Andere Vorlage bindet Biirgerschaft und Senat.
Die Bindung kann durch einen Beschluss der Biirgerschaft beseitigt werden.
Der Beschluss ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu ver-
kiinden.

(3) Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften mit Auflen-
wirkung sind in allgemein verstiandlicher Sprache abzufassen.

Artikel 50 erhilt folgende Fassung:

(1) Haushaltspléne, Bundesratsinitiativen, Personalentscheidungen, Tarife der
offentlichen Unternehmen sowie Dienst- und Versorgungsbeziige kdnnen
nicht Gegenstand einer Volksinitiative sein.

(2) Eine Volksinitiative ist zustande gekommen, wenn mindestens 10.000 zur
Biirgerschaft Wahlberechtigte den Gesetzentwurf oder die Andere Vorlage un-
terstiitzen.

(3) Die Biirgerschaft befasst sich mit dem Anliegen der Volksinitiative. Sie
oder ein Fiinftel ihrer Mitglieder oder die Triger der Initiative (Initiative)
konnen ein Priifungs- und Berichtsersuchen zu den finanziellen Auswirkun-
gen an den Rechnungshof richten. Die Initiative erhédlt Gelegenheit, das An-
liegen in einem Ausschuss erldutern.

(4) Sofern die Biirgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einrei-
chung der Unterschriften das von der Initiative beantragte Gesetz verabschie-
det oder einen Beschluss gefasst hat, der der Anderen Vorlage vollstdndig ent-
spricht, kann die Initiative innerhalb von sechs Monaten die Durchfiihrung ei-
nes Volksbegehrens beantragen. Sie kann den Gesetzentwurf oder die Andere
Vorlage hierzu in iiberarbeiteter Form einreichen. Grundcharakter, Zulédssig-
keit und Zielsetzung des Anliegens diirfen dadurch nicht verdndert werden.
Der Senat berit die Initiative.

(5) Der Senat fiihrt das Volksbegehren durch. Die Initiative ist berechtigt, Un-
terschriften auf eigenen Listen zu sammeln. Das Volksbegehren ist zustande
gekommen, wenn es von mindestens einem Zwanzigstel der Wahlberechtigten
innerhalb von sechs Wochen unterstiitzt wird.

(6) Die Biirgerschaft befasst sich mit dem Anliegen des Volksbegehrens. Die
Initiative erhdlt Gelegenheit, das Anliegen in einem Ausschuss zu erldutern.
Sofern die Biirgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung
der Unterschriften das vom Volksbegehren eingebrachte Gesetz verabschiedet
oder einen Beschluss gefasst hat, der der Anderen Vorlage vollstindig ent-
spricht, kann die Initiative innerhalb von sechs Monaten die Durchfiihrung ei-
nes Volksentscheids beantragen. Sie kann den Gesetzentwurf oder die Andere
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Vorlage hierzu in iiberarbeiteter Form einreichen. Grundcharakter, Zulédssig-
keit und Zielsetzung des Anliegens diirfen dadurch nicht verdndert werden.
Der Senat berit die Initiative.

(7) Der Senat legt den Gesetzentwurf oder die Andere Vorlage dem Volk zur
Entscheidung vor. Die Biirgerschaft kann einen eigenen Gesetzentwurf oder
eine eigene Andere Vorlage beifiigen. Der Volksentscheid findet am Tag der
Wahl zur Biirgerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt. Auf Antrag der
Initiative kann der Volksentscheid iiber einfache Gesetze oder Andere Vorla-
gen auch an einem anderen Tag stattfinden.

(8) Ein Gesetzentwurf oder eine Andere Vorlage ist angenommen, wenn:

a) die Mehrheit der giiltig Abstimmenden zustimmt und

b) diese Mehrheit die Zahl der in der Biirgerschaft représentierten Wihlerin-
nen und Wiéhler iibersteigt, die der Zahl von Abgeordneten entspricht, die ge-
mafB Artikel 19 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 1 Satz 1 mindestens er-
forderlich ist, um einfache Gesetze zu verabschieden. Fiir die Berechnung ist
die vorangegangene Biirgerschaftswahl mafigebend.

(9) Eine Verfassungsanderung ist angenommen, wenn:

a) zwei Drittel der giiltig Abstimmenden zustimmen und

b) diese Mehrheit die Zahl der in der Biirgerschaft représentierten Wihlerin-
nen und Wiéhler iibersteigt, die der Zahl von Abgeordneten entspricht, die ge-
mal Artikel 51 Absatz 2 Satz 2 mindesten erforderlich ist, um Gesetzentwiir-
fe fiir Verfassungsidnderungen zu verabschieden.

(10) Gelangen mehrere Vorlagen zur Abstimmung, konnen die Abstimmungs-
berechtigten jede Vorlage einzeln annehmen oder ablehnen und angeben, wel-
che sie bevorzugen (Stichfrage). Erhalten mehrere Vorlagen zum gleichen Ge-
genstand mehr Ja- als Neinstimmen, ist jene angenommen, die bei der Stich-
frage die meisten Stimmen erhidlt. Die Landesabstimmungsleitung kann im
Einvernehmen mit der Biirgerschaft und den Initiativen auch andere Abstim-
mungsverfahren ermoglichen.

(11) Wihrend eines Zeitraumes von drei Monaten vor und einem Monat nach
dem Tag einer allgemeinen Wahl in Hamburg finden keine Volksentscheide
statt.

(12) Die Auffassungen der Biirgerschaft und einer Initiative zum Gegenstand
eines Volksabstimmungsverfahrens diirfen in Ver6ffentlichungen des Senats
nur in gleichem Umfang dargestellt werden und miissen sachlich verfasst
sein.

(13) Das Hamburgische Verfassungsgericht entscheidet auf Antrag des Senats
iiber die Zuldssigkeit des Volksbegehrens. Sind Teile einer Vorlage unzulids-
sig, bleiben die anderen Teile davon unbertihrt.

(14) Das Hamburgische Verfassungsgericht entscheidet auf Antrag des Se-
nats, der Biirgerschaft, eines Fiinftels der Abgeordneten der Biirgerschaft oder
der Initiative tiber die Durchfiihrung von Volksbegehren und Volksentscheid.
Volksbegehren und Volksentscheid ruhen wihrend des Verfahrens.

(15) Das Gesetz bestimmt das Néhere. Es kann auch Zeitrdume bestimmen, in
denen die Fristen nach Absatz 4 Satz 1 und Absatz 6 Satz 3 wegen sitzungs-
freier Zeiten der Biirgerschaft oder eines von der Biirgerschaft auf Vorschlag
der Initiative gefassten Beschlusses nicht laufen.
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Neu eingefiigt wird Artikel 50a:

(1) Die Biirgerschaft kann einen Gesetzentwurf oder eine Andere Vorlage
dem Volk zur Entscheidung vorlegen (Parlamentsreferendum). Die Einleitung
eines Parlamentsreferendums ist sechs Monate vor dem entsprechenden Be-
schluss der Biirgerschaft mit begriindeter Zielsetzung zu verdffentlichen. Zur
Beschlussfassung ist Artikel 49 sinngemif} anzuwenden.

(2) Innerhalb von drei Monaten nach dem Beschluss der Biirgerschaft kann
mindestens ein Fiinftel ihrer Abgeordneten eine eigene Vorlage dem Parla-
mentsreferendum beifligen (Gegenvorlage). Das Gleiche gilt fiir Gegenvorla-
gen, die von mindestens zweieinhalb vom Hundert der Wahlberechtigten in-
nerhalb dieser Frist unterstiitzt werden.

(3) Der Senat fiihrt das Parlamentsreferendum frithestens acht und spétestens
12 Monate nach dem Beschluss der Biirgerschaft durch. Die Biirgerschaft be-
schlieit den Abstimmungstag. Die Abstimmung kann auf den Tag einer allge-
meinen Wahl in Hamburg gelegt werden, die auf den Beginn der Frist nach
Satz 1 folgt. Sie findet an einem Wahltag statt, wenn er innerhalb der Frist
nach Satz 1 liegt.

(4) Werden dem Referendum Gegenvorlagen beigefiigt, so wird der Abstim-
mungstag im Einvernehmen mit den Trigern dieser Gegenvorlagen bestimmt.
Kommt kein Einvernehmen zustande, dann ist der letzte Sonntag vor Ablauf
der Frist nach Absatz 3 Satz 1 der Abstimmungstag, sofern nicht Absatz 3
Satz 3 anzuwenden ist.

(5) Fiir die Annahme eines Gesetzentwurfs oder einer Anderen Vorlage gilt
Artikel 50 Absatz 8 entsprechend.

(6) Gelangen mehrere Vorlagen zur Abstimmung, konnen die Wahlberechtig-
ten jede Vorlage einzeln annehmen oder ablehnen und angeben, welche sie
bevorzugen (Stichfrage). Haben mehrere Vorlagen mehr Ja- als Neinstimmen,
ist jene angenommen, die bei der Stichfrage die meisten Stimmen erhélt. Bei
sich widersprechenden Vorlagen ist eine Alternativabstimmung im Einver-
nehmen mit den Trigern der Vorlagen zuldssig.

(7) Eine Volksinitiative, die nach einem Referendumsbeschluss der Biirger-
schaft zum selben Gegenstand angezeigt wird, ruht bis zum Abschluss des
Referendums. Das gleiche gilt fiir eine Volksinitiative, die zum Zeitpunkt des
Beschlusses noch nicht zustande gekommen ist.

(8) Beschliefit die Biirgerschaft ein Parlamentsreferendum zum Gegenstand
einer bereits zustande gekommenen Volksinitiative, fithrt der Senat auf An-
trag der Initiative ein Verfahren gemdf Absatz 2 Satz 2 durch. Das Gleiche
gilt fiir ein entsprechendes Volksbegehren, das noch nicht zustande gekom-
men ist. Stellt die Initiative keinen Antrag, ruht das Referendumsverfahren bis
zum Abschluss des von der Initiative eingeleiteten Verfahrens.

(9) Beschliefit die Biirgerschaft ein Parlamentsreferendum zum Gegenstand
eines bereits zustande gekommenen Volksbegehrens, ruht das Referendums-
verfahren bis zum Abschluss des von der Initiative eingeleiteten Verfahrens.
(10) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Regeln fiir die Durchfiihrung
von Volksbegehren und Volksentscheid gemél Artikel 50 sinngemif anzu-
wenden und gelten die Rechte und Pflichten der am Volksbegehren Beteilig-
ten entsprechend. Das Gesetz bestimmt das Nihere.

https://dol.org/10.5771/9783845284422-225 - am 23.01.2026, 00:16:23. Vde/agb - Open Acce



https://doi.org/10.5771/9783845284422-225
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Ausgewdhlte Entscheidungen zur direkten Demokratie 2014-2016

Artikel 51 erhilt folgende Fassung:

(1) Die Verfassung kann nur durch ein Gesetz gedndert werden, das deren
Wortlaut ausdriicklich dndert oder ergénzt. Es muss dem Volk zur Entschei-
dung vorgelegt werden (obligatorisches Verfassungsreferendum).

(2) Fiir einen Gesetzentwurf der Biirgerschaft zur Verfassungsdnderung sind
zwel lbereinstimmende Beschliisse erforderlich, zwischen denen ein Zeit-
raum von mindestens dreizehn Tagen liegen muss. Beide Beschliisse miissen
bei Anwesenheit von mindestens drei Vierteln der gesetzlichen Mitgliederzahl
der Biirgerschaft und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden
Abgeordneten gefasst werden.

(3) Der Senat fiihrt das Referendum zur Verfassungsdnderung am Tag der
Biir- gerschafts- oder Bundestagswahl durch, die auf den Beschluss der Biir-
gerschaft gemd3 Absatz 2 folgt, jedoch frithestens vier Monate nach diesem
Beschluss. Soweit nicht anderes bestimmt ist, gelten die Regelnfiir die
Durchfiihrung von Volksentscheiden sinngemaf.

(4) Die Verfassungsidnderung ist angenommen, wenn eine Mehrheit von zwei
Dritteln der giiltig Abstimmenden zustimmt.

(5) Das Gesetz bestimmt das Nahere.

Neu eingefiigt wird Artikel 51a

(1) Ein Beschluss der Biirgerschaft, der durch Volksabstimmung beschlossene
Gesetze oder Andere Vorlagen aufhebt oder dndert, tritt nicht vor Ablauf von
drei Monaten nach seiner Verkiindung in Kraft. Innerhalb dieser Frist konnen
zweieinhalb vom Hundert der Wahlberechtigten eine Volksabstimmung (fa-
kultatives Referendum) iiber den Anderungsbeschluss verlangen (Referen-
dumsbegehren). In diesem Fall tritt der Anderungsbeschluss nicht vor Durch-
fithrung des Referendums in Kraft.

(2) Fiir die Anderung, Aufhebung oder den Erlass der Gesetze zur Durchfiih-
rung von Wahlen oder Abstimmungen (Gesetz iiber die Wahl zur Hamburgi-
schen Biirgerschaft, Gesetz iiber die Wahl zu den Bezirksversammlungen, § 4
Bezirksverwaltungsgesetz, Volksabstimmungsgesetz, §32 Bezirksverwal-
tungsgesetz, Bezirksabstimmungsdurchfiihrungsgesetz) gilt Absatz 1 entspre-
chend.

(3) Der Senat flihrt ein Referendum innerhalb eines Jahres, frithestens jedoch
vier Monate nach dem Zustandekommen des Referendumsbegehrens durch.
Auf Beschluss der Biirgerschaft kann das Referendum auf den Tag einer all-
gemeinen Wahl in Hamburg gelegt werden. Das Referendum findet am Tag
einer Wahl statt, wenn sie innerhalb der Frist nach Satz 1 liegt.

(4) Der Anderungsbeschluss oder das Anderungsgesetz sind angenommen,
wenn die Mehrheit der giiltig Abstimmenden zustimmt.

(5) Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Regeln fiir die Durchfiihrung
von Volksbegehren und Volksentscheid gemél Artikel 50 sinngemif anzu-
wenden und gelten die Rechte und Pflichten der am Volksbegehren Beteilig-
ten entsprechend. Das Gesetz bestimmt das Nahere.
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Artikel 2

Schluss und Ubergangsbestimmungen

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiindung in Kraft. Volksabstim-
mungsverfahren, die zu diesem Zeitpunkt bereits laufen, bleiben davon unbe-
rithrt.*

Zur Begriindung des iiberarbeiteten Gesetzentwurfs wird ausgefiihrt, das
faire Miteinander von parlamentarischer und direkter Demokratie solle ge-
stairkt werden. Anlass fiir die Volksinitiative sei zum einen die Verfas-
sungsinderung zur Einfiihrung des Biirgerschaftsreferendums im Zuge der
Hamburger Bewerbung um die olympischen und paraolympischen Spiele.
Das Biirgerschaftsreferendum ermdégliche der Exekutive die Verfahrensho-
heit tiber Volksabstimmungen oder lasse jedenfalls zu, dass die Exekutive
ihre finanziellen, organisatorischen und institutionellen Moglichkeiten in
das Volksabstimmungsverfahren einbringe. In Zukunft solle die Einleitung
von Referenden allein dem Parlament obliegen. Gegenvorlagen von Seiten
der Opposition und des Volkes sollten mdglich sein.

Zweiter Anlass flir die Volksinitiative sei der Beschluss der Biirger-
schaft vom 13. Dezember 2013, eine Sperrklausel fiir Bezirksversamm-
lungswahlen in die Verfassung aufzunehmen. Einfakultatives Referen-
dum, das eigens eingefiihrt worden sei, um das Wahlgesetz und Ergebnisse
von Volksentscheiden vor Anderungen durch die Biirgerschaft zu schiit-
zen, sei durch die Verfassungsidnderung umgangen worden. Nun sei die
Aufnahme eines obligatorischen Verfassungsreferendums geboten. Von
der im Gesetzentwurf der Volksinitiative vom 27. Mai 2015 vorgesehenen
Aufnahme einer fixen Sperrklausel in die Art. 4 und Art. 6 der Verfassung
der Freien und Hansestadt Hamburg (HV) sowie von der Einfithrung eines
obligatorischen Referendums fiir Anderungen der Regeln zu Abstimmun-
gen auf Landes- und Bezirksebene sowie fiir Wahlgesetze werde aller-
dings abgesehen.

Im Einzelnen solle durch Anderung des letzten Satzes der Prdambel
deutlich gemacht werden, dass Verfassungsidnderungen auch durch Volks-
entscheide moglich werden sollten und nicht nur durch die (verfassungs-
dndernden Gesetze der) Biirgerschaft. Durch Anderung von Art. 48 Abs. 1
HV solle verdeutlicht werden, dass Volk und Volksvertreter grundsétzlich
gleichrangig Vorlagen in die Biirgerschaft oder zur Volksabstimmung brin-
gen konnten. Die geltende Rechtslage fiir Volksentscheide solle durch An-
derung von Art.48 Abs. 2 HV auch auf Referenden ausgedehnt werden, da
diese sonst nur unverbindliche Empfehlungen an den Senat seien. Die Ver-
standlichkeit von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
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mit AuBenwirkung erhalte durch Neuaufnahme eines Art. 48 Abs. 3 HV
Verfassungsrang.

Die Anderung von Art. 50 Abs. 1 HV folge urdemokratischem Selbst-
verstandnis: Uber alles, woriiber die Gewihlten entscheiden konnten,
miissten grundsétzlich auch die Wahler entscheiden kdnnen. Dies gelte
ebenfalls fiir die Anderung bestehender oder die Einfiihrung neuer Abga-
ben, da Volksabstimmungen grundsétzlich haushaltswirksam sein kdnnten.
Der Rechnungshof solle angerufen werden konnen, da in den Auseinan-
dersetzungen um den Inhalt der Initiativen hiufig unseriése und unrichtige
Behauptungen aufgestellt wiirden. Durch Verldngerung der Frist flir die
Beantragung des Volksbegehrens auf sechs Monate durch den neuen Art.
50 Abs. 4 HV sollten die Initiativen mehr Spielraum erhalten. Insbesonde-
re solle verhindert werden, dass die Sammelfrist in die Sommerferien oder
die dunkle und kalte Jahreszeit falle. Die Initiativen sollten ebenso wie der
parlamentarische Gesetzgeber durch den Senat beraten werden, was die
Qualitét der Vorlagen verbessere. Mithilfe des neuen Art 50 Abs. 5 HV
werde die einfachrechtlich normierte dreiwdchige Eintragungsfrist ver-
doppelt, damit auch Initiativen, die nicht durch Verbinde unterstiitzt wiir-
den, ein Volksbegehren erfolgreich organisieren konnten. Die Frist zur Be-
antragung eines Volksentscheids solle sechs Monate betragen, um den
zeitlichen Ablauf des Verfahrens flexibler gestalten zu konnen (Art. 50
Abs. 6 HV).

Die Neufassung von Art. 50 Abs. 8 und 9 HV leite die Zustimmungs-
quoren fiir Volksentscheide von der Beteiligung an der Biirgerschaftswahl
ab und gewibhrleiste, dass hinter einem durch Volksentscheid beschlosse-
nen Gesetz oder einer anderen, durch Volksentscheid beschlossenen Vorla-
ge mindestens genauso viele Wihlerinnen und Wéhler stiinden wie hinter
einem entsprechenden Beschluss der Biirgerschaft. Hierfiir miisse mindes-
tens die Halfte der Abgeordneten im Plenum anwesend sein und die Mehr-
heit der anwesenden Abgeordneten miisse zustimmen. Fiir einen wirksa-
men Beschluss der Biirgerschaft sei daher eine Mehrheit von einem Vier-
tel der Abgeordneten und einem weiteren Abgeordneten erforderlich. Die-
ses Viertel werde auf die insgesamt in der Biirgerschaft reprisentierten
Waihlerinnen und Wéhler iibertragen. Die geltenden Zustimmungsquoren
fiir Volksentscheide, die vom Tag der Abstimmung und ggf. von der Wahl-
beteiligung bei gleichzeitig stattfindender Bundestagswahl abhingen, seien
weder demokratisch legitimiert noch plausibel.

Art. 50 Abs. 10 HV lehne sich an die Kantonsverfassung des Schweizer
Bundeslandes Ziirich an, die auch fiir Biirgerentscheide in Bayern gelte.
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Durch die Neuregelung wiirden zudem die Abstimmungsregeln fiir Biir-
ger- und Volksentscheide in Hamburg angeglichen. Im neuen Art. 50 Abs.
11 HV wiirde die bislang nur im Hamburgischen Gesetz tiber Volksinitiati-
ve, Volksbegehren und Volksentscheid (vom 20.6.1996, HmbGVBI. 1996,
S. 136; zuletzt gedndert durch Gesetz vom 8.10.2015, HmbGVBI. 2015, S.
282; HVAbstG) geregelte Monatsfrist in die Verfassung aufgenommen
und auf Referenden ausgeweitet. Der Senat werde — ebenso wie die Be-
zirksverwaltung nach § 32 Abs. 10 Bezirksverwaltungsgesetz — durch Art.
50 Abs. 12 HV zur Neutralitdt verpflichtet. Die Zuléssigkeitspriifung
durch das Verfassungsgericht werde in Art. 50 Abs. 13 HV zusitzlich auf-
genommen, weil die Verfahrenspriifung ebenfalls in der Verfassung nor-
miert sei. Die salvatorische Klausel in Art. 50 Abs. 13 HV solle das Kern-
anliegen der Initiative sichern. Die Regelungen iiber das Parlamentsrefe-
rendum (Art. 50a HV) sollten einen sachlichen o6ffentlichen Diskurs von
hinreichender Dauer und die Entwicklung von Alternativen durch die Op-
position und auBerparlamentarische Gruppen fordern. Art. 51 HV diene
der Sicherstellung einer hohen Wahlbeteiligung.

Das fakultative Referendum iiber Anderungsbeschliisse der Biirger-
schaft zu durch Volksabstimmung beschlossenen Gesetzen oder anderen
Vorlagen sowie fiir die Anderung, Aufhebung oder den Erlass von Geset-
zen zur Durchfilhrungen von Wahlen und Abstimmungen bediirfe keines
Zustimmungsquorums, da es durch einen Beschluss der Biirgerschaft ein-
geleitet werde.

I1I.

Der Antragsteller hat sich am 29. Mérz 2016 an das Hamburgische Verfas-
sungsgericht gewandt. Er ist der Auffassung, die liberarbeitete Vorlage ha-
be die urspriingliche Vorlage iiber die Grenzen einer zulissigen Uberarbei-
tung hinaus veridndert. Weiterhin verstofe sie gegen hoherrangiges Recht.

Der urspriingliche Entwurf sei durch Zustandekommen der Volksinitia-
tive legitimiert worden. Er habe damit inhaltlich nicht mehr zur Dispositi-
on durch die Beteiligten zu 3 gestanden. Wenn die Initiatoren sich auf-
grund spiterer Erkenntnisse zu Anderungen entschldssen, nihmen diese
nicht an der Legitimation durch die Volksinitiative teil.

Hier sei die Zielsetzung des urspriinglichen Entwurfs weitreichend ver-
andert worden. Ein urspriinglich obligatorisches Referendum fiir Wahl-
rechtsénderungen sei — ohne dass dies rechtlich geboten gewesen sei — zu-
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gunsten eines nur fakultativen Referendums aufgegeben worden. Die Neu-
fassung der zuldssigen Gegenstdnde von Volksinitiativen in Art. 50 Abs. 1
der urspriinglichen Vorlage sei in der iiberarbeiteten Vorlage in ihr Gegen-
teil verkehrt worden. Die in der urspriinglichen Vorlage vorgenommenen
Streichungen im Ausschlusskatalog seien — mit Ausnahme des Tatbe-
stands der Abgaben — zurlickgenommen worden. Im Ergebnis sei der Aus-
schlusskatalog sogar erweitert worden, da an der Aufnahme der ,,Personal-
entscheidungen® festgehalten werde. Ganzlich fortgefallen seien eine Stir-
kung der Verbindlichkeit von Beschliissen der Biirgerschaft, mit denen
Volksbegehren iibernommen wiirden, sowie von Beschliissen der Biirger-
schaft, die nicht als Gesetz formuliert seien.

Neu aufgenommen worden seien das Konzept einer ,,Uberarbeitungsbe-
ratung™ durch den Senat sowie eine sehr weitreichende Neukonzeption des
verfassungsgerichtlichen Uberpriifungsverfahrens. Hierbei handele es sich
— auch im Vergleich zum geltenden Recht — um vollig neue Regelungs-
komplexe.

Die iiberarbeitete Vorlage sei mit hoherrangigem Recht nicht vereinbar.
Es sei schon nicht zuldssig, eine derart vielféltige und komplexe Regelung
zu einer Abstimmung zu stellen, bei der lediglich mit ,,ja* oder ,,nein* ge-
stimmt werden kdnne. Dies konne nicht mit der Begriindung gerechtfertigt
werden, es gehe bei der Vorlage um das Verhéltnis der Volksgesetzgebung
zur parlamentarischen Gesetzgebung. Erforderlich sei vielmehr eine kon-
krete Betrachtung der einzelnen Regelungsbereiche.

Inhaltlich seien die beabsichtigten Anderungen am Homogenititsgrund-
satz aus Art. 28 Abs. 1 Grundgesetz (GG) zu messen, aus dem sich ein
Vorrang der reprasentativen Demokratie ergebe. Dies garantiere zugleich,
dass die Handlungsfihigkeit der Parlamente erhalten bleiben miisse. Das
Hamburgische Verfassungsgericht habe bereits in seinem Urteil vom 15.
Dezember 2004 (HmbJVBI 2005, 19) entschieden, dass das in Art. 28
Abs. 1 Satz 1 und 2 GG und in Art. 20 Abs. 2 GG als selbstverstindlich
vorausgesetzte Ubergewicht des parlamentarischen Gesetzgebers nicht in
Frage gestellt werden diirfe.

Im Einzelnen seien folgende VerstdBe der iiberarbeiteten Vorlage gegen
hoherrangiges Recht zu konstatieren:

Art. 48 Abs. 1 und 2 der liberarbeiteten Vorlage verstofie gegen das Ge-
bot der Normenklarheit.

Die liberarbeitete Vorlage halte an niedrigeren Quoren fest und begegne
deswegen Bedenken angesichts des Demokratieprinzips, das als Funda-
mentalprinzip des Verfassungsrechts iiber Art. 28 Abs. 1 GG nicht zur
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Disposition stehe und verlange, dass fiir jede Ausiibung von Staatsgewalt
ein hinreichendes Legitimationsniveau sichergestellt sein miisse. Volksge-
setzgebung konne diesem Anspruch nur geniigen, wenn durch Gestaltung
der Quoren sichergestellt sei, dass sich in ihr jedenfalls keine reinen Parti-
kularinteressen durchsetzen konnten. Die Funktion des Parlaments als zen-
trales Organ zur Représentation des Volkswillens diirfe nicht ausgehohlt
werden. Mit den vorgeschlagenen Quoren sei es allerdings einem ver-
gleichsweise kleinen Teil der Bevolkerung moglich, Entscheidungen an-
stelle des parlamentarischen Gesetzgebers oder sogar gegen ihn zu be-
schlieBen. Bei der gebotenen Gesamtschau aller legitimierenden Elemente
sei zu beachten, dass zudem die ohnehin niedrigen Anforderungen an den
Erfolg einer Volksinitiative und die groBziligig bemessenen Modalititen
durch die Vorlage noch groflziigiger gestaltet werden sollten. Auch im
Verfahren der Volksgesetzgebung miisse die Verfassung einen erhohten
Bestandsschutz beanspruchen.

Konkret wiirde sich bei Anwendung der geltenden Regeln der Verfas-
sung bezogen auf die letzte Biirgerschaftswahl im Februar 2015 (712.903
giiltige Landeslistenstimmen, 3.530.097 Gesamtstimmen und 3.382.912
Gesamtstimmen der in der Biirgerschaft vertretenen Parteien) ein Quorum
fiir einfache Gesetze von 26,5% und fiir Verfassungsanderungen von 35%
ergeben. Die Regeln des Gesetzentwurfs hitten zur Folge, dass sich das
Quorum auf ca. 13% fiir einfache Gesetze und auf ca. 26% fiir Verfas-
sungsdnderungen verringerte.

Die Ableitung der in Art. 50 Abs. 8 und 9 des iiberarbeiteten Gesetzent-
wurfs vorgesehenen Quoren gehe an den politischen Realitéten des Parla-
mentsbetriebes vorbei. Theoretische Mindestmehrheiten spielten im Alltag
so gut wie keine Rolle und seien nur als organisatorische Vorkehrung fiir
den Fall einer ausnahmsweise geringen Prisenz von Abgeordneten zu ver-
stehen. Mit der Situation einer Volksabstimmung sei dies nicht vergleich-
bar, denn deren demokratische Legitimation hiange ausschlieSlich von der
Zahl der Abstimmenden und deren Verhalten im Einzelfall ab.

Die nun in Art. 51 Abs. 3 des Gesetzentwurfs geregelte zeitliche Ge-
staltung des obligatorischen Verfassungsreferendums fiihre im Ergebnis zu
einer erzwungenen jahrelangen Untdtigkeit des parlamentarischen Verfas-
sungsgebers und stelle eine nicht zu rechtfertigende Beeintrdchtigung der
Handlungsfahigkeit der Legislative dar.

Der Beteiligte zu 1 beantragt,
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festzustellen, dass

1. das am 30. Januar 2016 beantragte Volksbegehren ,,,Rettet den Volksent-
scheid® zur Stirkung der Demokratie in Hamburg® in der am 24. Mirz 2016
eingereichten liberarbeiteten Fassung des Gesetzentwurfs nicht durchzufiihren
ist, und

2. der am 24. Mirz 2016 in iiberarbeiteter Form eingereichte Gesetzentwurf
die Grenzen einer zuldssigen Uberarbeitung nicht wahrt.

Die Beteiligten zu 3 beantragen,
die Antrdge der Antragsteller zurlickzuweisen.

Die Beteiligten zu 3 berufen sich auf die Rechtsprechung des Hamburgi-
schen Verfassungsgerichts zur Gleichrangigkeit von parlamentarischer und
Volksgesetzgebung, die verlange, dass im Zweifel zugunsten der Zuldssig-
keit eines Volksbegehrens zu entscheiden sei. Die Verfassung schiitze so-
mit auch die Funktionsfihigkeit der Volksgesetzgebung, zumal diese das
reprasentative System tatsdchlich nicht gefdhrde. Auch das Grundgesetz
setze den Landern keine Schranken, in ihren Verfassungen Volksgesetzge-
bung zuzulassen.

Die Moglichkeit einer Uberarbeitung von Vorlagen und Entwiirfen sei
ausdriicklich in der Verfassung und im einfachen Recht vorgesehen. Hier-
unter seien nicht ausschlieBlich redaktionelle Anderungen zu verstehen.
Die Initiatoren hétten vom Volk nicht den Auftrag erhalten, den urspriing-
lichen Entwurf zum Gesetz zu machen. Sie miissten in der Lage sein, auf
spiter eingetretene Anderungen und auf neue Erkenntnisse zu reagieren.
Es diirfe juristischen Laien nicht zum Verhdngnis werden, wenn sie Be-
denken und Hinweise des Landeswahlleiters im Rahmen seiner Beratungs-
leistung aufgriffen. Es diirften Details gedndert werden, solange das
Grundanliegen gleich bleibe. Zu den unverdnderten Hauptzielen der
Volksinitiative gehdrten nach wie vor die Ersetzung von Biirgerschaftsre-
ferenden durch Parlamentsreferenden, die Schaffung eines — nunmehr fa-
kultativ ausgestalteten — Referendums zum Schutz der Regelungen tiber
Wahlen und Abstimmungen, die Einfithrung eines obligatorischen Refe-
rendums fiir Verfassungsidnderungen und eine tbersichtliche und klare
Struktur der Regelungen iiber Volksinitiative, Volksbegehren und Volks-
entscheid.

Sodann liege es in der Natur der Volksgesetzgebung, dass — wie dies ja
auch in der parlamentarischen Gesetzgebung geschehe — komplexere Re-
gelungsgebilde zur Abstimmung mit ,,ja“ oder ,nein“ gestellt werden
konnten. Eine zu starke Aufspaltung nach Einzelmaterien mache Volksge-
setzgebung praktisch unmoglich. Zugleich stiinden beide Formen der Ge-
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setzgebung im gegenseitigen Austausch. Die Rolle der Volksgesetzgebung
bestehe auch darin, die Diskussion iiber bestimmte Anliegen anzustof3en.

Der {iiberarbeitete Gesetzentwurf verstoe nicht gegen hdherrangiges
Recht.

Art. 48 Abs. 1 und 2 der iiberarbeiteten Fassung benenne die Gegen-
stainde der Einbringung und die hierzu Berechtigten klar und verdeutliche
gerade die Dichotomie von Biirgerschaft und Volk. Hinsichtlich der vorge-
sehenen Absenkung der Quoren verkenne der Antragsteller die Gleichran-
gigkeit von direkter und reprisentativer Demokratie als zwei Formen der
Legislative. Beide seien Ausdruck der Volkssouverénitdt und daher nicht
durch festgelegte Abstimmungsquoren, sondern allein durch Mehrheits-
entscheidung rechtfertigungsbediirftig, wie dies auch Dreier und Wittreck
vertraten (Jb fiir direkte Demokratie 2009 [2010], S. 11, 19). Die im Ge-
setzentwurf vorgesehenen Quoren seien jedenfalls plausibel hergeleitet
und zur Schaffung eines hinreichenden Legitimationsniveaus in jedem
Fall geeignet. Fiir einfache Gesetze und Parlamentsreferenden bediirfe es
im Grunde iiberhaupt keines Zustimmungsquorums, da auch Wahlergeb-
nisse unabhéngig von der Wahlbeteiligung wirksam seien. Ein Quorum fiir
einfache Gesetze und Parlamentsreferenden, das faktisch bei 13% der
Wabhlberechtigten liege, sei selbst bei strenger Lesart unbedenklich. Fiir
Verfassungsanderungen gelte nichts anderes. Das hier vorgesehene Quo-
rum von faktisch 26% der Wahlberechtigten schlieBe vorschnelle Verfas-
sungsdnderungen in jedem Fall aus.

Soweit der Antragsteller angesichts der Neuregelung iiber Verfassungs-
referenden die Gefahr einer erzwungenen jahrelangen Untétigkeit des par-
lamentarischen verfassungséindernden Gesetzgebers sehe, stelle er hypo-
thetische Betrachtungen an, zumal Verfassungsénderungen nicht von heute
auf morgen anstiinden. Letztlich stelle Art. 51 Abs. 3 der iiberarbeiteten
Fassung nur den parlamentarischen mit dem Volksgesetzgeber gleich.

Entscheidungsgriinde:
A.
Die Antréage sind zuléssig.
Der Antrag zu 1., mit dem die Feststellung begehrt wird, das beantragte

Volksbegehren sei nicht durchzufiihren, ist statthaft. Das ergibt sich aus
Art. 50 Abs. 6 Satz 1, 1. Alt. HV und Art. 65 Abs. 3 Nr. 5, 1. Alt. HV in
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Verbindung mit § 26 Abs. 1, 1. Alt. Nr. 1 HVAbStG, wonach das Verfas-
sungsgericht auf Antrag des Senats iiber die Durchfiihrung von Volksbe-
gehren entscheidet. Hinsichtlich des Priifungsgegenstands stellt Art. 50
Abs. 7 Satz 1 HV in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Nr. 1 HVADbstG klar, dass
das Verfassungsgericht auf Antrag des Senats insbesondere zu priifen hat,
ob eine zustande gekommene Volksinitiative die Grenzen des Artikels 50
Abs. 1 Satz 2 HV wahrt oder mit sonstigem hoherrangigem Recht verein-
bar ist.

Der Antrag zu 2., mit dem die Feststellung begehrt wird, die iiberarbei-
tete Fassung des Gesetzentwurfs wahre die Grenzen einer zuldssigen
Uberarbeitung nicht, ist nach § 14 Nr. 5 des Gesetzes iiber das Hamburgi-
sche Verfassungsgericht (vom 23.3.1982, 105; HVerfGG) in Verbindung
mit § 26 Abs. 1, 1. Alt. Nr. 2, 1. Alt. HVADbstG statthaft.

Die Antrdge sind auch frist- und formgerecht gestellt. Die fiir den am
29. Mérz 2016 bei Gericht eingegangenen Antrag zu 1. einschldgige Frist
aus § 26 Abs. 2 Satz | erster Satzteil HVAbstG in Verbindung mit § 6 Abs.
1 Satz 2 HVADstG ist gewahrt. Sie begann am 28. Februar 2016 zu laufen,
nachdem zunéchst die in § 6 Abs. 1 Satz 1 HVADbstG normierte Frist von
vier Monaten nach Einreichung der Unterschriftslisten mit Ablauf des 28.
Januar 2016 abgelaufen war und den Lauf der dreifligtidgigen Frist aus § 6
Abs. 1 Satz 2 HVAbstG in Gang gesetzt hatte. Sie endete gemil3 §31a
Abs. 1 Satz 2 HVADstG in Verbindung Satz 1 der Vorschrift und in Verbin-
dung mit § 191 Biirgerliches Gesetzbuch mit Ablauf des 29. Mirz 2016,
wobei sich der Fristablauf angesichts des geméll § 31a Abs. 2 Satz 1 HV-
AbstG in Verbindung mit § 26 HVAbstG zu beriicksichtigenden gesetzli-
chen Feiertages am 28. Mérz 2016 (Ostermontag) um einen Tag verschob.

Der Antrag zu 2. ist fristgerecht binnen eines Monats nach Einreichung
des iiberarbeiteten Gesetzentwurfs (§ 26 Abs. 2 zweiter Satzteil HVADbstG)
gestellt worden.

Die in §26 Abs. 1 HVerfGG vorgeschriebenen Schriftform- und Be-
griindungserfordernisse sind in Bezug auf beide Antrige gewahrt.

B.
Der Antrag zu 1. ist begriindet; der Antrag zu 2. ist unbegriindet.
Dem Antrag zu 1. festzustellen, dass das Volksbegehren ,,,Rettet den

Volksentscheid® zur Stirkung der Demokratie in Hamburg® in der am 24.
Mirz 2016 eingereichten iiberarbeiteten Fassung des Gesetzentwurfs nicht
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durchzufiihren ist, ist stattzugeben. Zwar sind die formellen Voraussetzun-
gen filir ein Volksbegehren zum Gegenstand des Gesetzentwurfs vom 24.
Mairz 2016 gegeben (dazu unter 1.). Insbesondere wahrt die iiberarbeitete
Vorlage entgegen der Auffassung des Antragstellers die Grenzen einer zu-
lissigen Uberarbeitung (unten 1.4.), womit sich der Antrag zu 2. als unbe-
griindet erweist. Jedoch ist die {iberarbeitete Gesetzesvorlage in der Fas-
sung vom 24. Mérz 2016 mit hoherrangigem Recht nicht vereinbar (dazu
unter IL.).

I. Die formellen Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung des Volksbe-
gehrens sind erfiillt.

1. Maligeblich ist hierbei allein der Gesetzentwurf in seiner Fassung
vom 24. Mirz 2016. Gegenstand verfassungsgerichtlicher Priifung ist die
Durchfiihrung eines Volksbegehrens in der Gestalt, die es zuletzt durch
den Antrag der Initiatoren erhalten hat. Die Verfassung und das einfache
Recht rdumen den Initiatoren eine zeitlich und sachlich (durch Art. 50
Abs. 2 Satz 5 HV und § 6 Abs. 1 Satz 3, 4 HVAbstG) begrenzte Herrschaft
iiber den Gegenstand ihres Antrags ein. Nach Art. 50 Abs. 2 Satz 5, Abs. 3
Satz 4 HV i.V. mit Art. 50 Abs. 7 Satz 1 HV, §§ 6 Abs. 1 Satz 3, 18 Abs. 1
Satz 3 HVAbstG konnen die Initiatoren den Gesetzentwurf im zeitlichen
Zusammenhang sowohl mit dem Antrag auf Durchfithrung eines Volksbe-
gehrens als auch mit dem Antrag auf Durchfiihrung eines Volksentscheids
iiberarbeiten. Uber das Ergebnis einer Volksinitiative bzw. eines Volksent-
scheids konnen die Initiatoren zudem insoweit frei verfiigen, als sie auf
Durchfithrungsantrége fiir die jeweils néchsten Stufen verzichten oder sol-
che Antrdge nach §§ 8 Abs. 1, 19a Abs. 1 HVAbstG zuriicknehmen koén-
nen (zur Verfligungsmacht der Initiatoren siche etwa HVerfG, Urt. v.
14.12.2011, 3/10, HmbJVBI 2012, 26, juris, Rn. 141).

Verfolgen die Initiatoren mit dem Antrag auf Durchfithrung eines
Volksbegehrens den Erlass eines Gesetzes in einer gegeniiber dem ur-
spriinglichen Entwurf iiberarbeiteten Fassung, so ist nur diese iiberarbeite-
te Fassung vom insoweit ma3geblichen Willen der den Antrag stellenden
Initiatoren umfasst. Auf prozessualer Ebene kann daher auch die Feststel-
lung, das Volksbegehren sei nicht durchzufiihren, da die liberarbeitete Fas-
sung einer Vorlage gegen die Verfassung versto3e, nicht etwa dazu fiihren,
dass die urspriingliche — von den Initiatoren aufgegebene — Fassung wie-
derauflebte und nun zu priifen wire.

2. Der Gesetzentwurf in der Fassung vom 24. Mérz 2016 enthélt einen
nach Art. 50 Abs. 1 HV tauglichen Gegenstand eines Volksbegehrens.
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Dass auch Anderungen der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg Gegenstand eines Volksbegehrens sein konnen, ergibt sich mittelbar
aus Art. 50 Abs. 3 Satz 11 HV. Die Vorschrift betrifft den in Art. 50 Abs. 3
HV geregelten Fall, dass die Biirgerschaft nach einem erfolgreichen
Volksbegehren (d.h. nach Unterstiitzung des Volksbegehrens durch min-
destens ein Zwanzigstel der Wahlberechtigten, Art. 50 Abs. 2 Satz 8 HV)
weder das vom Volksbegehren eingebrachte Gesetz verabschiedet noch
einen Beschluss gefasst hat, der der anderen Vorlage vollstindig ent-
spricht, und der Senat auf Antrag der Volksinitiatoren einen Volksent-
scheid durchfiihrt (Art. 50 Abs. 3 Satz 3, 5 HV). Wenn nun Art. 50 Abs. 3
Satz 11 HV bestimmt, dass Verfassungsdnderungen einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Abstimmenden und von mindestens zwei Dritteln der in
dem gleichzeitig gewédhlten Parlament reprisentierten Hamburger Stim-
men bediirfen, ergibt sich hieraus, dass auch Verfassungsdnderungen Ge-
genstand eines Volksentscheides und somit eines vorhergehenden Volks-
begehrens sein konnen.

3. Die Verfahrensvoraussetzungen sind eingehalten.

Der Antragsteller hat das Zustandekommen der Volksinitiative (Art. 50
Abs. 1 Satz 3 HV) festgestellt. Die Biirgerschaft hat — nachdem sie sich
mit dem Anliegen der Volksinitiative befasst (Art. 50 Abs. 2 Satz 1 HV)
und den Volksinitiatoren Gelegenheit gegeben hat, das Anliegen in einem
Ausschuss zu erldutern (Art. 50 Abs. 2 Satz 3 HV) — nicht innerhalb von
vier Monaten nach Einreichung der Unterschriften das von der Volksinitia-
tive beantragte Gesetz verabschiedet. Die Beteiligten zu 3 haben darauthin
binnen der Frist des § 6 Abs. 1 Satz 2 HVAbstG einen wirksamen Antrag
auf Durchfiihrung des Volksbegehrens gestellt.

4. Die iiberarbeitete Vorlage wahrt entgegen der Auffassung des An-
tragstellers die Grenzen einer zulissigen Uberarbeitung.

a) Nach Art. 50 Abs. 2 Satz 4 HV konnen die Volksinitiatoren, sofern
die Biirgerschaft nicht innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der
Unterschriften das von der Volksinitiative beantragte Gesetz verabschiedet
oder einen Beschluss gefasst hat, der der anderen Vorlage vollstindig ent-
spricht, die Durchfiihrung eines Volksbegehrens beantragen. Sie kdnnen
den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage hierzu gemafl Art. 50 Abs. 2
Satz 5 HV (in der Fassung des Elften Gesetzes zur Anderung der Verfas-
sung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 16.12.2008, HmbGVBI. S.
431) in liberarbeiteter Form einreichen. Nach dem Willen des verfassungs-
andernden Gesetzgebers (vgl. Bii-Drs. 19/1476, S. 4) sollte die neu in Ver-
fassungsrang erhobene Méglichkeit zur Uberarbeitung nicht nur redaktio-
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nelle Anderungen erfassen, sondern auch der Ausriumung von Widersprii-
chen und Unklarheiten dienen und den Initiatoren die Moglichkeit geben,
auf verdnderte Sach- und Rechtslagen, die sich im Laufe des Verfahrens
ergeben, zu reagieren, um Inhalt und Ziel des Anliegens zu sichern. Der
Grundcharakter und die nach allgemeinem Verstidndnis angestrebten Ziele
oder Teilziele der Volksinitiative diirfen dagegen nicht verdndert werden.

Die Regelung des Art. 50 Abs. 2 Satz 4 HV wird auf der Ebene des ein-
fachen Rechts flankiert durch die nach dem Willen des Gesetzgebers le-
diglich klarstellende Vorschrift (dazu Bii-Drs. 20/4525, S. 16 rechte Spal-
te) in § 6 Abs. 1 Satz 4 HVADstG (in der ab dem 17. Oktober 2012 gelten-
den Fassung). Danach diirfen im Falle einer Uberarbeitung Grundcharak-
ter, Zuldssigkeit und Zielsetzung des Anliegens nicht verdndert werden.

b) Bei den danach maligeblichen Kriterien ,,Zuldssigkeit™, ,,Grundcha-
rakter” und ,,Zielsetzung*, anhand derer zu messen ist, ob die Uberarbei-
tung die Grenzen des Zuldssigen wahrt, handelt es sich um unbestimmte
Rechtsbegriffe.

Hierbei statuiert der Begriff der Zuldssigkeit des Anliegens im Ergebnis
nur das, was ohnehin schon gilt: Er ist — worauf auch der Antragsteller zu-
treffend hinweist — so zu verstehen, dass die Uberarbeitung den Gegen-
stand der Vorlage nicht so stark verdndern darf, dass er nicht mehr Gegen-
stand eines Volksbegehrens sein kann. Einer vertieften Auseinander-
setzung mit diesem Kriterium bedarf es im vorliegenden Fall nicht. Wie
oben unter B.I.2. dargestellt, enthilt die liberarbeitete Vorlage einen nach
Art. 50 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 Satz 11 HV zuldssigen Gegenstand eines
Volksbegehrens.

Die Bezugnahme auf den Grundcharakter des Anliegens beschrankt die
Uberpriifung darauf, ob das Anliegen in seinen wesentlichen Ziigen dem
der Volksinitiative entspricht. Schon vor der Erhebung der Uberarbei-
tungsmoglichkeit in den Rang von Verfassungsrecht durch das Elfte Ge-
setz zur Anderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg hat
das Hamburgische Verfassungsgericht fiir den Fall eines teilunzuldssigen
Volksbegehrens entschieden, dass das Volksbegehren in Bezug auf den
verbleibenden Teil durchzufiihren sei, ohne dass hypothetisch danach ge-
fragt wiirden miisse, ob dieser Teil fiir sich genommen das Unterschriften-
quorum erreicht hétte. Eine Nichtdurchfiihrung hat es nur in den Fillen fiir
angezeigt gehalten, in denen das Quorum fiir den verbleibenden Teil of-
fensichtlich nicht erreicht worden wire (HVerfG, Urt. v. 22.4.2005, 5/04,
NordOR 2005, 524, juris, Rn. 118 bis 123). Auch im Rahmen der Uberar-
beitung kommt es nur darauf an, dass die neue Fassung die wesentlichen
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Grundziige des urspriinglichen Entwurfs beibehélt, die im Vergleich zum
geltenden Recht sowie ggf. zu konkurrierenden Vorlagen ihren spezifi-
schen Gehalt bilden. Fiir die Durchfithrung eines Volksbegehrens mit die-
sem Gehalt besteht eine hinreichende Legitimation durch die Volksinitiati-
ve.

Der Begriff der Zielsetzung eines Anliegens entspricht bei Vorlagen,
die sich auf Rechtsdnderungen richten, dem Normzweck, den die ge-
wiinschte Regelung verfolgt. Die Zielsetzung ist bei Gesetzesvorlagen
nicht als auf die Schaffung eines bestimmten Zustandes im Sinne der Ver-
wirklichung eines konkreten Sachverhalts zu verstehen, sondern als Ein-
fiihrung eines neuen Rechtsgedankens in das Recht oder als Modifikation
eines bereits im bestehenden Recht verwirklichten Rechtsgedankens. Kei-
ne Frage der Zielsetzung, sondern der Umsetzung des gesetzten Ziels ist
demgegeniiber die konkrete Regelungstechnik, derer sich eine Vorlage be-
dient. Grundsitzlich der Uberarbeitung zuginglich sind daher Wortlaut,
Systematik und Wirkungsmechanismen der in den Vorlagen enthaltenen
Vorschriften. Sie sind im Rahmen einer Priifung an Art. 50 Abs. 2 Satz 5
HV auch nicht auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielsetzungen der Vorlagen
zu priifen, denn Aufgabe des Hamburgischen Verfassungsgerichts ist es
nicht, die Interessen einer Volksinitiative besser zu verstehen als diese
selbst es tut.

¢) Bei Anwendung dieser Grundsitze begegnen weder die Anderungen
rein redaktioneller Natur (aa]) noch die inhaltlichen Anderungen (bb]) Be-
denken.

aa) Dies gilt fiir die Anderungen in Art. 4 HV und Art. 6 HV, die vor
dem Hintergrund einer Biindelung der Regelungen zu fakultativen Refe-
renden in Art. 51a in der Fassung der {iberarbeiteten Vorlage erfolgt sind.

Da auch die iiberarbeitete Fassung Volksinitiative und Volksbegehren
kennt, stellt sich die Anderung des Art. 48 Abs. 1 der urspriinglichen Vor-
lage ebenfalls als redaktionell dar. Dem in Art. 50a Abs. 1 Satz 4 der ur-
spriinglichen Vorlage klammerdefinierten Referen- dumsbegehren ent-
spricht inhaltlich die ,,Gegenvorlage* in Art. 50a Abs. 2 des iiberarbeiteten
Entwurfs, sodass auch diese Anderung nur redaktioneller Natur ist.

Die Teilnichtigkeitsklausel in Art. 48 Abs. 2 der urspriinglichen Vorlage
findet sich in der iiberarbeiteten Fassung in der Regelung zur Uberpriifung
von Volksentscheiden (Art. 50 Abs. 13). Auch hinsichtlich der Berech-
nung der Quoren in Art. 50 Abs. 8 und 9 des Gesetzentwurfs weichen bei-
de Fassungen nur auf den ersten Blick voneinander ab. Nach wie vor soll
das Zustimmungsquorum fiir Entscheidungen iiber einfache Gesetze und
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andere Vorlagen unter Zugrundelegung des Prozentsatzes derjenigen
Wahlberechtigten berechnet werden, die durch die Zahl der Abgeordneten
représentiert sind, die mindestens hinter einem entsprechenden Beschluss
der Biirgerschaft stehen miissen.

Der Inhalt von Art. 50 Abs. 12 der urspriinglichen Vorlage findet sich in
Art. 51a Abs. 1 der iiberarbeiteten Fassung wieder. Der Inhalt von Art. 50
Abs. 13 der urspriinglichen Vorlage entspricht im Wesentlichen Art. 51a
Abs. 3 und 4 der iiberarbeiteten Vorlage. Dasselbe gilt fiir das Verhéltnis
von Art. 50 Abs. 14 bis 17 der urspriinglichen Vorlage zu Art. 50 Abs. 11,
12, 14 und 15 der tiberarbeiteten Vorlage.

Art. 50a Abs. 1 der urspriinglichen Vorlage entspricht Art. 50a Abs. 1
und 2 der iiberarbeiteten Fassung. Auch der Regelungsgehalt in Art. 50a
Abs. 2 der urspriinglichen Vorlage findet sich im Wesentlichen in Art. 50a
Abs. 3 bis 6 der liberarbeiteten Fassung wieder. Dasselbe gilt fiir die Kolli-
sionsregelungen (Art. 50a Abs. 3 der urspriinglichen Vorlage/Art. 50a
Abs. 7 bis 9 der liberarbeiteten Fassung) und Art. 50a Abs. 4 der urspriing-
lichen Fassung. Der wesentliche Inhalt entspricht dem neuen Art. 50a Abs.
10. Der Inhalt von Art. 51 Abs. 4 der urspriinglichen Vorlage ist in der
iiberarbeiteten Fassung im Wesentlichen unverdndert nach Art. 51a Abs. 4
migriert.

bb) Auch die inhaltlichen Anderungen halten einer Uberpriifung an Art.
50 Abs. 2 Satz 5 HV Stand. Sie lassen den Grundcharakter und die Ziel-
setzung gegeniiber der urspriinglichen Vorlage, wie sie von den Initiatoren
verfolgt worden sind, unveridndert und halten sich in den Grenzen von Art.
50 Abs. 2 Satz 5 HV. Die liberarbeitete Fassung verfolgt ebenso wie die
urspriingliche Vorlage das Ziel, die Rolle des Volkes bei der politischen
Willensbildung moglichst weitgehend zu stérken, indem die Regelungen
der verschiedenen Spielarten der Volksgesetzgebung entsprechend verdn-
dert werden. Im Einzelnen:

(1) Hinsichtlich Satz 1 der Praambel kehrt die iiberarbeitete Fassung
zum geltenden Wortlaut der Verfassung zuriick, nachdem zuvor noch ge-
fordert worden war, der Senat solle die Verfassung ohne Hinweis auf den
Beschluss der Biirgerschaft verkiinden. Unschédlich ist das schon deswe-
gen, weil der Prdambel kein wesentlicher verfassungsrechtlicher Gehalt
entnommen werden kann.

(2) Die in der Aufgabe der in der urspriinglichen Vorlage enthaltenen
,Sperrklausel fiir Sperrklauseln® liegende inhaltliche Anderung begegnet
gleichfalls keinen Bedenken. Nach Art. 6 Abs. 4 Satz 2 der urspriinglichen
Vorlage sollten Sperrklauseln fiinf vom Hundert der fiir alle Wahlvorschla-
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ge abgegebenen giiltigen Stimmen, die bei der Mandatsverteilung fiir die
Biirgerschaft zu beriicksichtigen sind, nicht {iberschreiten diirfen. Da diese
Regelung am Grundcharakter der urspriinglichen Vorlage nicht teilhatte
und ein anderes Ziel verfolgte als die librigen Vorschriften, liegt in ihrer
Streichung eine zulissige Uberarbeitung.

(3) Auch die inhaltlichen Anderungen in Art. 48 der iiberarbeiteten Vor-
lage halten sich in den aufgezeigten Grenzen. Art. 48 Abs. 2 der iiberar-
beiteten Fassung entspricht weitgehend dem Abs. 3 der urspriinglichen
Vorlage. Allerdings ist — worauf der Antragsteller zutreffend hinweist —
die zunichst in Art. 48 Abs. 3 Satz 2 enthaltene Regelung, wonach auch
Beschliisse der Biirgerschaft iiber andere Vorlagen den Senat binden, nicht
in die iiberarbeitete Fassung iibernommen worden. Hierdurch wollten die
Initiatoren offenbar verfassungsrechtlichen Bedenken vor dem Hinter-
grund des Gewaltenteilungsgrundsatzes Rechnung tragen. Da die Zielset-
zung der Regelung eine Starkung von Volksentscheid und Referendum ist,
beriihrt es sie nicht, wenn die Rechte der Biirgerschaft gegentiber der ur-
spriinglichen Fassung geschwicht werden. Die jetzt in Art. 48 Abs. 2 Satz
3 und 4 der iiberarbeiteten Fassung enthaltene Regelung (,,Die Bindung
kann durch einen Beschluss der Biirgerschaft beseitigt werden. Der Be-
schluss ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblatt zu verkiin-
den.”) fand sich so in der urspriinglichen Vorlage nicht. Die gegenwartig
in Art. 50 Abs. 4a Satz 2 HV geregelte Reaktionsmoglichkeit der Biirger-
schaft auf andere Vorlagen war im urspriinglichen Entwurf in Art. 50 Abs.
12 Satz 1 enthalten. Soweit der iiberarbeitete Entwurf zusétzlich die Ver-
pflichtung enthilt, Anderungsbeschliisse im Hamburgischen Gesetz- und
Verordnungsblatt zu verdffentlichen, dndert diese der Transparenz parla-
mentarischen Handelns dienende Regelung am Grundcharakter des Ent-
wurfs nichts.

(4) Auch die Anderung in Art. 50 Abs. 1 hilt sich innerhalb der Gren-
zen einer zuldssigen Uberarbeitung. Der Wortlaut der Vorschlidge zur An-
derung von Art. 50 Abs. 1 weicht in der urspriinglichen und der iiberarbei-
teten Vorlage allerdings stark voneinander ab: Die urspriingliche Fassung
lautete:

,Das Volk kann zu allen Gegenstianden der politischen Willensbildung, zu de-
nen auch die Biirgerschaft Beschliisse fassen kann, Gesetze dndern oder auf-
heben oder andere Vorlagen beantragen (Volksinitiative). Personalentschei-

dungen, Tarife der 6ffentlichen Unternehmen sowie Dienst- und Versorgungs-
beziige kénnen nicht Gegenstand einer Volksinitiative sein.*
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Die tliberarbeitete Fassung lautet:

,Haushaltspldne, Bundesratsinitiativen, Personalentscheidungen, Tarife der
Offentlichen Unternehmen sowie Dienst- und Versorgungsbeziige koénnen
nicht Gegenstand einer Volksinitiative sein.*

An den Vorgaben aus Art. 50 Abs. 2 Satz 5 HV gemessen liegt hier zu-
nichst eine Anderung der Regelungstechnik vor. Satz 1 der urspriinglichen
Fassung entsprach dem politischen Credo der Initiatoren (,,Uber alles,
worliber die Gewdhlten entscheiden konnen, miissen grundsitzlich auch
die Wihlenden entscheiden konnen*), wihrend Satz 2 drei Ausnahmetat-
bestinde nannte. An diesem Credo halten die Initiatoren auch in der iiber-
arbeiteten Fassung fest. Diese fiihrt nur den um zwei Tatbestéinde (Bun-
desratsinitiativen und Haushaltsplédne) erweiterten Katalog von Ausnah-
men fort. Im Gegenschluss (argumentum e contrario) ergibt sich aus Satz
2 der iberarbeiteten Vorlage, dass an dem Sinngehalt des alten Satzes
1 festgehalten wird. Denn eine nur die Ausnahmen nennende Vorschrift
statuiert damit zugleich die Regel. Entgegen der Auffassung des Antrag-
stellers hat die Initiative also gerade nicht die urspriingliche Vorlage fallen
gelassen. Sie hélt im Gegenteil am Regel-Ausnahme-Verhéltnis fest, wo-
bei sie den Grundsatz, dass nach ,,urdemokratischem Selbstverstandnis®
die Wihlenden {iiber alles entscheiden konnen sollten, woriiber auch die
Gewihlten entscheiden, fiir so offensichtlich hilt, dass es nicht einmal
mehr einer Erwéhnung in der Verfassung bediirfen soll.

Angesichts dieser Interpretation der iiberarbeiteten Fassung, die ihre
Stiitze in der Begriindung findet, folgt aus der Aufnahme zweier weiterer
Ausschlusstatbestdnde entgegen der Auffassung des Antragstellers gerade
nicht, dass die Intention der urspriinglichen Vorlage in ihr Gegenteil ver-
kehrt worden wire: Eine solche Anderung betrifft die Breite der Reform
und nicht ihre Tiefe. Sie schlieft (im Ubrigen ja auch bereits in der ur-
spriinglichen Vorlage) konkrete Regelungsgegenstinde vom Geltungsan-
spruch der Volksinitiative aus, setzt aber zugleich abstrakt und generell de-
ren Wesen als gleichrangige Form der Willensbildung gerade voraus. Ab-
striche von der Zielsetzung, Volksinitiativen zu mdglichst weitreichender
Durchsetzung zu verhelfen, liegen hierin nicht, zumal Volksabstimmungen
iiber Haushaltspldne auch in der urspriinglichen Fassung nicht vorgesehen
waren. Zudem ldsst die Begriindung der tiberarbeiteten Fassung erkennen,
dass die Aufnahme der Haushaltspldne eher aus pragmatischen Erwigun-
gen als aufgrund eigener verfassungsrechtlicher Bedenken der Initiatoren
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erfolgt ist. Anhaltspunkte fiir eine Anderung der Zielsetzung ergeben sich
insoweit entgegen der Auffassung der Antragsteller nicht.

(5) Bei der Neuaufnahme des Regelungsgehalts von § 6 Abs. 1 Satz 4
HVADbstG in die Verfassung (Art. 50 Abs. 4 und 6 der iiberarbeiteten Fas-
sung) handelt es sich nicht um eine neue Zielsetzung. Vielmehr passt sich
die Regelung in die Zielsetzung der alten und neuen Gesetzesvorlage ein.
Es erscheint nur konsequent, gerade nach Erhebung der Uberarbeitungs-
moglichkeit in den Rang von Verfassungsrecht durch das Elfte Gesetz zur
Anderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg auch die
Grenzen der Uberarbeitung in die Verfassung aufzunehmen. Eine Volksin-
itiative, die sich zu einem ,,fairen Miteinander* von parlamentarischer und
Volksgesetzgebung bekennt, handelt nicht im Widerspruch zu ihren eige-
nen Zielen, wenn sie zugleich Beschrinkungen der Volksgesetzgebung mit
in die Verfassung aufgenommen wissen mochte, zumal wenn diese ihre
Waurzel letztlich in der Rechtsprechung des Hamburgischen Verfassungs-
gerichts (vgl. hierzu HVerfG, Urt. v. 22.4.2005, 5/04, NordOR 2005, 524,
juris, Rn. 121) haben. Auch die Normierung eines Anspruchs auf Beratung
durch den Senat verfolgt — wie sich plausibel auch aus der Begriindung er-
gibt — das Ziel einer moglichst effizienten Uberarbeitung von Vorlagen
und dient damit den von beiden Entwiirfen verfolgten Zielen.

(6) Art. 50 Abs. 10 der urspriinglichen Vorlage sah in Satz 3 eine Alter-
nativabstimmung im Einvernehmen mit den Trdgern der Vorlage vor; nach
der neuen Fassung soll die Lan- desabstimmungsleitung im Einvernehmen
mit der Biirgerschaft und den Initiativen auch andere Abstimmungsverfah-
ren ermoglichen kénnen. Es handelt sich um eine Ausfiihrungsbestim-
mung technischer Art, deren Anderung Detailcharakter hat. Grundcharak-
ter und Zielsetzung des Anliegens bleiben hierdurch unberiihrt. Das Glei-
che gilt fiir den Wegfall der in Art. 50 Abs. 11 der urspriinglichen Vorlage
enthaltenen Regelung, die durch die gednderte Fassung der Regelungen zu
den Zustimmungsquoren in Art. 50 Abs. 8 und 9 der iiberarbeiteten Vorla-
ge obsolet geworden ist.

(7) Der Inhalt von Art. 50 Abs. 12 der urspriinglichen Vorlage findet
sich in der {iberarbeiteten Fassung in Art. 51a Abs. 1. Allerdings ist der
letzte Satz des alten Entwurfs in der neuen Fassung nicht enthalten. Dieser
sah fakultative Referenden auch gegen Beschliisse der Biirgerschaft vor,
durch die Gesetze oder andere Vorlagen gedndert werden, mit denen
Volksbegehren libernommen worden waren. Das Entfallen dieser Rege-
lung beriihrt weder Grundcharakter noch Zielsetzung des Anliegens. Es

279

https://dol.org/10.5771/9783845284422-225 - am 23.01.2026, 00:16:23. https://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - T KXmm.


https://doi.org/10.5771/9783845284422-225
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Fabian Wittreck

liegt nahe, dass mit dem Streichen dieser Regelung verfassungsrechtlichen
Bedenken Rechnung getragen werden sollte.

(8) Art. 50 Abs. 13 der iiberarbeiteten Fassung hat nur in Bezug auf die
salvatorische Klausel in Satz 2 eine Entsprechung in der urspriinglichen
Fassung. Neu ist Satz 1, wonach das Hamburgische Verfassungsgericht
auf Antrag des Senats iiber die Zuldssigkeit des Volksbegehrens entschei-
det. Da hiermit ganz offensichtlich etwas anderes gemeint ist als die Prii-
fung iiber die Durchfiihrung (Art. 50 Abs. 6 HV und auch Art. 50 Abs. 14
der iiberarbeiteten Fassung), liegt eine inhaltliche Anderung vor. Die Be-
griindung spricht davon, dass die in Abs. 13 geregelte Zuldssigkeitsprii-
fung in die Verfassung aufgenommen werden solle, weil die Verfahrens-
priifung durch das Verfassungsgericht ebenfalls in der Verfassung (Abs.
14) normiert sei. Die Zielsetzung dieser Anderung hilt sich ebenfalls im
Rahmen des urspriinglichen Anliegens. Zwar verleiht die vom Antragstel-
ler geriigte Aufspaltung der verfassungsrechtlichen Zusténdigkeiten der
Anderung eine gewisse Reichweite. Sie soll indes ebenfalls der Stirkung
der Volksinitiative dienen. Denn offenbar soll bereits in einem frithen Sta-
dium eine (verfassungs-) rechtliche Priifung ermdglicht werden, die der
Initiative im Obsiegensfall zu gesteigerter Legitimitét verhelfen kann.

(9) Wihrend der Regelungsgehalt des Art. 50a Abs. 2 der urspriingli-
chen Vorlage sich im Wesentlichen in Art. 50a Abs. 3 bis 6 der {iberarbei-
teten Vorlage findet, wird die Abstimmungsregel in Art. 50a Abs. 2 Satz 6
der urspriinglichen Vorlage (,,Die Vorlage ist angenommen, wenn die
Mehrheit der giiltig Abstimmenden zustimmt.*) nun durch Verweisung auf
die Regelung in Art. 50 Abs. 8 der iiberarbeiteten Fassung ersetzt. Diese
Ersetzung einer urspriinglich eigenen Abstimmungsregel durch Verweis
im neuen Art. 50a Abs. 8 auf die allgemeine Bestimmung in Art. 50 Abs.
8 ist technischer und nicht inhaltlicher Art.

(10) Art. 51 Abs. 1 der urspriinglichen Fassung sah ein obligatorisches
Referendum fiir die Anderung von Gesetzen zur Durchfiihrung von Wah-
len und Abstimmungsgesetzen vor. Die iiberarbeitete Fassung (dort Art.
5la Abs. 2) ermoglicht lediglich ein fakultatives Referendum. Diese
Riickstufung von obligatorisch zu fakultativ steht ebenfalls nicht im Kon-
flikt mit dem Grundcharakter des Anliegens und der Zielsetzung einzelner
Normen. Ausgehend von dem politischen Selbstverstindnis, auf dem bei-
de Vorlagen beruhen, {ibt das Volk eine Art Wéchteramt iiber das Handeln
der Legislative aus, angesichts dessen es genligt, dass es bei Wahlrechtsin-
derungen selbst die Initiative zum Referendum ergreifen kann. Eine we-
sentliche Preisgabe eigener Zielvorstellungen liegt hierin nicht.
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Nach alledem kann nicht — auch nicht in einer Gesamtschau — von einer
die Grenzen des Art. 50 Abs. 2 Satz 5 HV iiberschreitenden Anderung des
Gesetzentwurfs in der Fassung vom 27. Mai 2015 ausgegangen werden.

II. Gleichwohl erweist sich der Antrag zu 1. in vollem Umfang als be-
griindet.

Das Volksbegehren ist nicht durchzufithren. Zum einen verstoft es ge-
gen das sich aus dem Demokratieprinzip ergebende Koppelungsverbot
(dazu unter 1.). Zum anderen sind die mit der Vorlage verfolgten Einzelbe-
gehren jeweils mit unverriickbaren Grundentscheidungen der Verfassung
der Freien und Hansestadt Hamburg unvereinbar (dazu unter 2.). Dement-
sprechend kommt auch eine Durchfithrung in der Weise, dass das Volksbe-
gehren in verschiedene Einzelbegehren aufgeteilt und diese jeweils geson-
dert zur Abstimmung gestellt werden, nicht in Betracht.

1. Der Durchfiihrung eines einheitlichen Volksbegehrens iiber den Ge-
setzentwurf vom 24. Mérz 2016 steht das fiir die Volksgesetzgebung gel-
tende Koppelungsverbot entgegen.

a) Aus dem Demokratieprinzip folgt, dass Materien, die nicht in einem
sachlich-inhaltlichen Zusammenhang stehen, nicht in demselben Volksbe-
gehren miteinander gekoppelt werden diirfen (hierzu und zum Folgenden
Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entsch. v. 24.4.2000, Vf. 112-1X-99,
VerfGHE BY 53, 23, juris, Rn. 40 ff. m.w.N.). Echte Mitwirkung an einem
Volksbegehren setzt voraus, dass der Biirger bei den Einzelakten dieses
Gesetzgebungsvorgangs seinen Willen deutlich, unverkiirzt und unver-
falscht zum Ausdruck bringen kann. Diese Notwendigkeit besteht, da das
Volk als solches nicht organisiert ist und demgemif seinen Willen bei der
Volksgesetzgebung nur in Form von Abstimmungen zu Vorlagen &uflern
kann, die inhaltlich notwendigerweise von wenigen Personen vorbereitet
werden miissen. Da das Volk auf die Abstimmung mit ,,JJa* oder ,,Nein*
beschrinkt ist, ist es geboten, sachlich und inhaltlich nicht unmittelbar zu-
sammenhingende Materien getrennt zur Abstimmung zu stellen, um eine
moglichst differenzierte Willensbildung des Volkes zu ermoéglichen. Im
Ubrigen soll das Koppelungsverbot auch der Gefahr entgegenwirken, dass
Regelungen und andere Vorlagen die erforderliche Mehrheit nur im Gefol-
ge der Verbindung mit einem populédren und damit zugkréftigen Einzelbe-
gehren erreichen (Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entsch. .
24.4.2000, V1. 112-1X-99, VerfGHE BY 53, 23, juris, Rn. 43).

Ob ein in diesem Sinne sachlich-inhaltlicher Zusammenhang besteht,
ist nicht anhand der Intention oder des Zusammenhangs einer entworfenen
Regelung zu ermitteln, sondern anhand des materiellen Inhalts der Rege-
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lung (auch hierzu Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entsch. wv.
24.4.2000, Vf. 112-1X-99, VerfGHE BY 53, 23, juris, Rn. 47). Indizwir-
kung kann hierbei haben, ob einzelne Teile der vorgeschlagenen Regelung
jeweils fiir sich einen eigenstindigen Entwurf darstellen konnten. Ent-
scheidend sind allerdings nicht formelle Kriterien, sondern der materielle
Inhalt der Regelung: Nur wenn sich die vorgesehenen Regelungen eines
Gesetzentwurfs auf einen umgrenzbaren Bereich beschrinken, wenn sie
nach objektiver Beurteilung innerlich eng zusammenhédngen, also eine
,»Einheit der Materie* gegeben ist, kann von einem sachlichen Zusammen-
hang der Regelungsmaterie gesprochen werden (Bayerischer Verfassungs-
gerichtshof, Entsch. v. 24.4.2000, Vf. 112-1X-99, VerfGHE BY 53, 23,
juris, Rn. 44).

Damit ist zugleich klargestellt, dass verschiedene Regelungsmaterien
nicht allein deshalb zu einem sachlich zusammenhéngenden Gesetzeswerk
werden, weil sie einer gemeinsamen Zielsetzung dienen. Auch dann, wenn
Motivation und Abdnderungstendenz deckungsgleich sind, miissen ver-
schiedene Materien getrennt zur Abstimmung gestellt werden (Bayeri-
scher Verfassungsgerichtshof, Entsch. v. 24.4.2000, Vf. 112-1X-99,
VerfGHE BY 53, 23, juris, Rn. 45), um dem Volk als Souverén eine diffe-
renzierte Willensbildung zu ermoglichen.

b) Der vorliegende Gesetzentwurf fasst insgesamt fiinf verschiedene
sachlich abgegrenzte Regelungsmaterien zusammen:

1. Neuregelungen iiber Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksent-
scheide, flankiert durch eine Neuregelung verfassungsgerichtlicher Zu-
standigkeiten,

2. Ersetzung des Biirgerschaftsreferendums durch ein Parlamentsreferen-

dum,

Einflihrung eines obligatorischen Verfassungsreferendums,

Einflihrung eines fakultativen Wahlrechtsreferendums,

5. Besondere Anforderungen an Form und Inhalt zukiinftiger Gesetze,
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften mit AuBBenwirkung.

B

Diese sind zwar iiberwiegend von derselben legislatorischen Intention ge-
tragen, stehen aber hinsichtlich ihrer konkreten Wirkungsweisen nicht im
fiir eine einheitliche Abstimmung erforderlichen sachlich-inhaltlichen Zu-
sammenhang:

aa) Der Schwerpunkt des Gesetzentwurfs liegt in einer erheblichen Um-
gestaltung der Regelungen iiber Volksinitiativen, Volksbegehren und
Volksentscheide. Es handelt sich im Einzelnen um:
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e Art. 48 Abs. 1 und 2,

e Art. 50 Abs. 1 bis einschliefSlich Abs. 12 sowie Abs. 15,

e Art. 51a Abs. 1 und, soweit sie sich auf Abs. 1 beziehen, auch Abs. 3
bis 5.

Hierzu zéhlen die Regelungen iiber die im Vergleich zur geltenden Rechts-
lage abgesenkten Quoren, liber verldngerte Fristen, {iber die Beratungs-
pflicht durch den Senat sowie das Recht, den Rechnungshof anzurufen.
Diese Regelungen stehen fiir sich betrachtet in einem hinreichend sach-
lich-inhaltlichen Zusammenhang. In einem weiteren, aber immer noch
hinreichend engen Zusammenhang hierzu steht die beabsichtigte Neurege-
lung verfassungsgerichtlicher Zusténdigkeit durch Art. 50 Abs. 13 des Ge-
setzentwurfs. Sie soll zwar im Kern lediglich das in die Verfassung auf-
nehmen, was auf einfach-rechtlicher Ebene bereits gilt, verfolgt damit al-
lerdings den Zweck einer fritheren Klarung bestimmter Fragen durch das
Hamburgische Verfassungsgericht.

bb) Die Ersetzung des Biirgerschaftsreferendums durch ein Parlaments-
referendum in Art. 50a des Gesetzentwurfs steht in keinem sachlich-in-
haltlichen Zusammenhang zur Umgestaltung der Regelungen iiber Volks-
initiativen, Volksbegehren und Volksentscheide. Zwar zielt auch diese Re-
gelung von ihrer Intention her auf die Erleichterung von Referenden und
somit von AuBerungen des politischen Willens des Volkes ab. Dies geniigt
jedoch zur Herstellung eines sachlich-inhaltlichen Zusammenhangs nicht.
Denn die vorgeschlagene Neuregelung betrifft gerade nicht die Rechte des
Volkes, gesetzliche Regelungen oder andere Vorlagen zu initiieren, son-
dern die Rechte der Volksvertretung.

cc) Auch bei der im Gesetzentwurf vorgesehenen Einfithrung eines ob-
ligatorischen Verfassungsreferendums (Art. 51 des Gesetzentwurfs) han-
delt es sich um ein in sachlich-inhaltlicher Hinsicht eigenstindiges Begeh-
ren. Ein solches Referendum hat funktional keinen Bezug zur Volksge-
setzgebung, sondern ist bei jeder Verfassungsédnderung durchzufiihren. So-
weit die Initiatoren ausweislich der Begriindung der Gesetzesvorlage mit
dem obligatorischen Verfassungsreferendum auch verhindern wollen, dass
der parlamentarische Gesetzgeber mithilfe einer ,,Flucht in die Verfas-
sung®“ durch Volksentscheid beschlossene Gesetze dndert, dndert diese
Motivation nichts an dem sachlich eigenstéindigen Regelungsgehalt.

dd) Dasselbe gilt fiir die Anderungen der Vorschriften zum fakultativen
Wabhlrechtsreferendum (Art. 51a Abs. 2 und, soweit sie sich auf Abs. 2 be-
ziehen, auch die Absitze 1 sowie 3 bis 5). Insoweit hilft auch die duBerli-
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che Verklammerung mit dem Gegenstand von Art. 51a Abs. 1 nicht weiter.
Diese Regelungen kniipfen nicht an Initiativen zur Volksgesetzgebung,
sondern an Entscheidungen der Biirgerschaft iiber die Anderung, Aufhe-
bung oder den Erlass von Wahlgesetzen an.

ee) Weiterhin steht auch die Regelung in Art. 48 Abs. 3 der iiberarbeite-
ten Fassung (,,Gesetze, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften
mit AuBBenwirkung sind in allgemein verstindlicher Sprache abzufassen.®)
mit dem {ibrigen Inhalt der Vorlage in keinem hinreichenden Zusammen-
hang. Zwar besteht zwischen ihr und dem Rest der Vorlage eine Schnitt-
menge dergestalt, als sich der Normbefehl auch an die Volksgesetzgebung
richtet. Allerdings geht der Anwendungsbereich von Art. 48 Abs. 3 des
Gesetzentwurfs weit dariiber hinaus und betrifft auch die parlamentarische
Gesetzgebung (durch die Biirgerschaft) sowie den Erlass von Rechtsver-
ordnungen (durch den Senat, Art. 53 HV) und von Verwaltungsvorschrif-
ten mit AuBlenwirkung (durch den Senat bzw. nachgeordnete Behdrden).
Eine qua Verfassung einzufordernde Pflicht zur Abfassung von Normen in
allgemein verstdandlicher Sprache wiirde sich nach dem Willen der Betei-
ligten zu 3 letztlich an die Staatsgewalt der Freien und Hansestadt Ham-
burg insgesamt richten.

2. Der Gesetzentwurf versto3t in Bezug auf alle Einzelmaterien gegen
hoherrangiges Recht. Daher ist das Volksbegehren auch nach einer Auftei-
lung in Einzelbegehren nicht durchzufiihren.

a) Der Malistab fiir eine inhaltliche Priifung des in erster Linie auf eine
Anderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg abzielen-
den Gesetzentwurfs ergibt sich aus der Verfassung selbst. Zwar setzt auch
Art. 28 Abs. 1 und 3 GG den Anderungen von Landesverfassungen Gren-
zen, jedoch wachen iiber deren Einhaltung allein das Bundesverfassungs-
gericht und nicht auch die Verfassungsgerichte der Lander (Schobener in:
Friauf/Hofling, Berliner Kommentar zum GG, Stand Juni 2016, Art. 79
Rn. 42 und 44 m.w.N.).

Eine Verfassung bindet, auch wenn sie — wie die Hamburgische — nicht
unter dem Schutz einer ausdriicklichen Ewigkeitsgarantie (vgl. Art. 79
Abs. 3 GQ) steht, den verfassungsédndernden Gesetzgeber an ihre identi-
tétsstiftenden und -sichernden Grundentscheidungen (grundlegend bereits
BVerfG, Urt. v. 18.12.1953, 1 BvL 106/53, BVerfGE 3, 225, juris, Rn. 19
ff.; Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Urt. v. 13.5.2013, 155/11,
DVBI 2013, 848, juris, Rn. 20, und Urt. v. 28.7.1994, LVerfGE 2, 43, juris,
Rn. 39). Somit sind, obwohl einzelne Bestimmungen der Verfassung nicht
in einem Rangverhiltnis zueinander stehen (hierzu aus neuster Zeit
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BVerfG, Urt. v. 3.5.2016, 2 BVE 4/14, juris, Rn. 111, 112), auch dem ver-
fassungsidndernden Gesetzgeber durch die Verfassung selbst Grenzen ge-
setzt (vgl. C. Schmitt, Verfassungslehre 1928, S. 26).

Hierfiir ist bei der Priifung im Einzelfall ein hoher Maf3stab anzulegen.
Eine Verfassungsinderung ist daher nur dann nicht zuldssig, wenn sie den
Kernbereich der geltenden Verfassung verletzt. Zum Bestand der identi-
tatsstiftenden und -sichernden Grundentscheidungen der Hamburgischen
Verfassung gehort jedenfalls der Regelungsgehalt von Art. 3 HV, der die
Freie und Hansestadt Hamburg zu einem demokratischen und sozialen
Rechtsstaat erklért, in dem alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht und nach
MaBgabe der Verfassung und der Gesetze ausgeiibt wird. Der hamburgi-
sche Verfassungsgeber wollte mit Art. 3 HV den durch Art. 28 Abs. 1 Satz
1 GG gezogenen Rahmen wiederholen (vgl. hierzu HVerfG, Urt. v.
8.12.2015, 4/15, NVwZ 2016, 381, juris, Rn. 71). Der Schutz, den Art. 3
HV gegen Verfassungsanderungen gewahrt, umfasst nicht nur die sich aus
der Norm ergebenden Prinzipien, sondern alle wesentlichen Merkmale
freiheitlicher, rechts- und sozialstaatlicher Demokratie (vgl. Bayerischer
Verfassungsgerichtshof, Urt. v. 13.4.2000, Vf. 4-1X-00, VerfGHE BY 53,
81, juris, Rn. 114 m.w.N.).

Ein entsprechend hoher MafBstab ist auch an die Feststellung anzulegen,
dass eine Verfassungsinderung diesen Grundentscheidungen widerspricht.
Schon die Achtung der Judikative vor dem grundsitzlich zur Anderung
der Verfassung berechtigten Gesetzgeber zwingt sie zu Zuriickhaltung
(Verfassungsgerichtshof des Landes Berlin, Urt. v. 13.5.2013, 155/11,
DVBI 2013, 848, juris, Rn. 20). Einzuschreiten hat das Hamburgische Ver-
fassungsgericht daher nur, wenn sich der Inhalt der Verfassungsénderung
und ein als Grundentscheidung der Verfassung identifizierter Rechtssatz
der Verfassung in einem Widerspruch befinden, der mit anerkannten Me-
thoden der Verfassungsauslegung nicht aufzuldsen ist.

b) An diesen Vorgaben gemessen verstofit die vorgeschlagene Neuge-
staltung von Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid in zentra-
len Punkten gegen unverriickbare Grundentscheidungen der Verfassung
der Freien und Hansestadt Hamburg.

aa) Art. 48 Abs. 1 des Gesetzentwurfs versto3t gegen das Rechtsstaats-
prinzip, denn die Regelung wiirde — trite sie in Kraft — die Legislative von
Verfassungswegen zu etwas verpflichten, das sie nicht hinreichend klar
bezeichnet und dessen Inhalt sich auch nicht durch Auslegung hinreichend
verlésslich ermitteln l&sst.
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(1) Dem in Art. 3 Abs. 1 HV festgeschriebenen Rechtsstaatsprinzip
kommt die Rolle einer identitétsstiftenden und identitétssichernden Grund-
entscheidung zu. Es dient der Kanalisierung politischer Macht und griindet
den modernen Staat auf die Positivitit des Rechts (Gdrditz in Friauf/
Hofling, Berliner Kommentar zum GG, Stand Juni 2016, Art. 20 [6. Teil]
Rn. 2). Es ist somit von zentraler Bedeutung innerhalb des Normengefii-
ges der Verfassung.

Zum Inhalt des Rechtsstaatsprinzips gehort, dass bei der Ausgestaltung
von Normen die Grundsétze der Normenklarheit und Justiziabilitit zu be-
achten sind (BVerfG, Beschl. v. 31.5.1988, 1 BvR 520/83, BVerfGE 78,
214, juris, Rn. 35; Beschl. v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BVerfGE 63, 312,
juris, Rn. 38). Es verpflichtet den Gesetzgeber zur Prizision, soweit dies
praktisch moglich und mit dem Normzweck vereinbar ist (Papier/Moller,
AOR 122 [1997], S. 177, 207 f.). Gesetzliche Bestimmungen — und damit
auch Bestimmungen der Verfassung — miissen so formuliert sein, dass die
Betroffenen (sog. Normadressaten, im Falle der Verfassung insbesondere
die Organe des Staates) die Rechtslage erkennen und ihr Verhalten daran
ausrichten konnen (BVerfG, Beschl. v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BVerfGE
63, 312, juris, Rn. 38). Die hieraus folgenden Anforderungen sind umso
hoher, je schwerwiegendere Folgen ein Gesetz hat (z.B. BVerfG, Beschl.
v. 3.3.2004, 1 BvF 3/92, BVerfGE 110, 33, juris, Rn. 108 ff.; Beschl. v.
9.4.2003, 1 BvL 1/01, 1 BvR 1749/01, BVerfGE 108, 52, juris, Rn. 61).

(2) Eine Bestimmung der Verfassung, wonach Gesetzesvorlagen oder
Vorlagen zu bestimmten Gegenstinden der politischen Willensbildung
auch ,,aus der Mitte des Volkes* eingebracht werden, wird diesen Anfor-
derungen nicht gerecht. Sollte eine solche Bestimmung lediglich als re-
daktionelle Anderung gegeniiber dem giiltigen Wortlaut von Art. 48 Abs.
1 HV (,,durch Volksbegehren®) zu verstehen sein, so brichte sie kein
Mehr, sondern ein Weniger an Rechtsklarheit mit sich: Anders als die Biir-
gerschaft ist das Volk weder ein Verfassungsorgan noch iiberhaupt ein hin-
reichend verfasstes Organ, weswegen eine Formulierung, wonach Vorla-
gen aus seiner Mitte erfolgen konnten, in der Sache nichts aussagt. Erst
recht wire die vorgeschlagene Neuregelung unklar, wenn sie tatsdchlich
als inhaltliche Anderung gegeniiber der bestehenden Rechtslage zu verste-
hen sein sollte.

bb) Die durch Art. 50 Abs. 1 des Gesetzentwurfs vorgesehene Ausdeh-
nung der Volksgesetzgebung auch auf den Gegenstand der Abgaben ver-
stofit gegen das Prinzip der reprisentativen Demokratie, da sie die Ge-
samtverantwortung des Parlaments fiir den Haushalt beseitigen wiirde.
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(1) Indem die Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg in Art. 3
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 die Freie und Hansestadt Hamburg zu einem de-
mokratischen Staat erkldrt, dessen Staatsgewalt vom Volke ausgeht, trifft
sie eine Entscheidung zugunsten der Demokratie. Sie stiitzt sich auf das
Demokratieprinzip, dem als einem Verfassungsgrundsatz zentrale Bedeu-
tung zukommt (HVerfG, Urt. v. 8.12.2015, 4/15, NVwZ 2016, 381, juris,
Rn. 70).

Nach der Konzeption der Verfassung wird die Volkswillensbildung
grundsétzlich durch das Parlament, ndmlich die Biirgerschaft als gewéhl-
tes Verfassungsorgan ausgeiibt. Daneben sieht die Verfassung anlassbezo-
gen und temporir die Bildung von Volksinitiativen vor, um den Volkswil-
len einer der in Art. 50 Abs. 1 Satz 1 HV vorgesehenen Entscheidungsfor-
men zuzufiihren (HVerfG, Urt. v. 27.4.2007, 3/06, HmbJVBI 2007, 48,
NordOR 2007, 312, juris, Rn. 83). Zwar sind Volkswillensbildung und
parlamentarische Willensbildung hinsichtlich der hierbei gefundenen Er-
gebnisse gleichrangig (HVerfG, Urt. v. 15.12.2004, 6/04, HmbJVBI 2005,
19, NordOR 2005, 109, juris, Rn. 50 f.), jedoch ist damit dem Volksge-
setzgeber im Vergleich zum parlamentarischen Gesetzgeber nicht auch
quantitativ und qualitativ der gleiche oder gar einen hoherer Stellenwert
einzurdumen. Eine substantielle Verlagerung der legislativen Aufgaben
vom parlamentarischen Gesetzgeber auf die Volksgesetzgebung ist mit
dem Demokratieprinzip, so wie es in der Hamburgischen Verfassung ver-
ankert ist, nicht vereinbar.

Die identitétsstiftenden und -sichernden Grundentscheidungen der Ver-
fassung der Freien und Hansestadt Hamburg sind stets vor dem Hinter-
grund des Homogenitétsgebotes in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG zu verstehen,
das zwar — wie dargestellt — nicht selbst den einschldgigen Priifungsmal-
stab bildet, das aber zur Auslegung der Verfassung heranzuziehen ist (vgl.
HVerfG, Urt. v. 8.12.2015, 4/15 NVwZ 2016, 381, juris, Rn. 73; ausfiihr-
lich bereits HVerfG, Urt. v. 15.12.2004, 6/04, HmbJVBI 2005, 19,
NordOR 2005, 109, juris, Rn. 50, 51 und 57).

Nach Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG muss die verfassungsmifBige Ordnung
in den Landern den Grundsitzen des republikanischen, demokratischen
und sozialen Rechtsstaats im Sinne des Grundgesetzes entsprechen. Da zu
diesen Grundsdtzen die in Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG verankerte Staatsform
der reprisentativen Demokratie gehort, ist das als selbstverstiandlich vor-
ausgesetzte Ubergewicht des parlamentarischen Gesetzgebers nicht in Fra-
ge zu stellen (HVerfG, Urt. v. 15.12.2004, 6/04, HmbJVBI 2005, 19,
NordOR 2005, 109, juris, Rn. 57). Denn zwar erkennt auch das Grundge-
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setz das Volk in Rahmen landesverfassungsrechtlicher Mdglichkeiten zur
Herrschaftsausiibung durch Abstimmungen als gleichwertig an, es garan-
tiert jedoch zugleich dem Représentationsorgan eine substantielle Aufga-
benzuweisung im Sinne quantitativ und qualitativ geniigender Entschei-
dungsbefugnisse (HVerfG, Urt. v. 15.12.2004, 6/04, HmbJVBI 2005, 19,
NordOR 2005, 109, juris, Rn. 57).

(2) Zu den konkreten Auswirkungen des Demokratieprinzips gehort der
Grundsatz der haushaltspolitischen Gesamtverantwortung des Parlaments
(zum Begriff aus neuerer Zeit Verfassungsgericht Mecklenburg-Vorpom-
mern, Urt. v. 27.8.2015, LVerfG 1/14, NordOR 2016, 55, juris, Rn. 102).
Im System der repréisentativen Demokratie muss das Parlament {iber ein
Mandat zur kohdrenten Verwirklichung seiner Politik verfiigen, soll nicht
der essentielle Zusammenhang zwischen der Wahl eines Parlaments und
dem Zur-Verantwortung-gezogen-werden zerbrechen (Mostl, VVDStRL
72 [2012], S. 355, 386 m.w.N.). Dies gilt indes nicht nur fiir die Feststel-
lung des Haushalts durch das Parlament (ausfiihrlich zu dessen verfas-
sungsrechtlicher Verankerung BVerfG, Urt. v. 28.2.2012, 2 BvE &/11,
BVerfGE 130, 318, juris, Rn. 105). Vielmehr ist es grundlegender Teil der
demokratischen Selbstgestaltungsfiahigkeit im Verfassungsstaat, dass das
Parlament dem Volk gegeniiber verantwortlich iiber Einnahmen und Aus-
gaben entscheidet (aus neuerer Zeit BVerfG, Urt. v. 18.3.2014, 2 BvE
6/12, 2 BVR 1390/12, 2 BvR 1421/12, 2 BvR 1438/12, 2 BvR 1439/12, 2
BvR 1440/12, 2 BvR 1824/12, BVerfGE 135, 317, juris, Rn. 161 m.w.N_;
Urt. v. 28.2.2012, 2 BVE 8/11, BVerfGE 130, 318, juris, Rn. 105). In Ge-
fahr gerdt der Zusammenhang zwischen Wahl und Verantwortung dem-
nach nicht nur, wenn dem Parlament die Feststellung des Haushalts entzo-
gen wird. Grundsitzlich tangiert ist die Budgetverantwortung auch durch
andere finanzwirksame Plebiszite, die zu einer Vorwegbindung des Haus-
haltsgesetzgebers fithren (Mdstl, VVDStRL 72 [2012], S. 387). Der Haus-
haltsvorbehalt erstarkt im Ergebnis zu einem Finanzvorbehalt (vgl. Isen-
see, in: Hillgruber/Waldhoff, 60 Jahre Bonner Grundgesetz, 2010, S. 117,
131), der durch finanzwirksame Plebiszite tangiert, wenn auch nicht not-
wendig verletzt wird (auf diesen Unterschied weist Klatt, Der Staat 50
[2011], S. 3, 25 zu Recht hin).

Zwar ist es schwierig, genau zu bestimmen, ab welchem Ausmal durch
die finanziellen Auswirkungen der Volksgesetzgebung unzuldssig in die
Budgetverantwortung des Parlaments eingegriffen wird (Ansitze bei
Klatt, a.a.0., passim). Doch steht fest, dass eine grundsitzliche Offnung
der Volksgesetzgebung fiir den Gegenstand der Abgaben ebenso gegen das
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Demokratieprinzip verstofit wie eine Einbezichung auch des Haushalts-
plans. Ein Parlament, dem zwar die Gesamtverantwortung fiir den Haus-
haltsplan als einem staatsleitenden Hoheitsakt, der in Umfang und Struk-
tur die Gesamtpolitik widerspiegelt (dazu etwa BVerfG, Urt. v. 28.2.2012,
2 BvE 8/11, BVerfGE 130, 318, juris, Rn. 107), obliegt, das bei seinem
Vollzug aber die Einschrankungen hinzunehmen hat, die sich aus Volksge-
setzgebung im Bereich des Abgabenrechts (zum Begrift Thiiringer Verfas-
sungsgerichtshof, Urt. v. 10.4.2013, 22/11, DVBI 2013, 790, juris, Rn. 56
f.) ergeben, wird im Ergebnis zur Aufgabe seiner Verantwortung gezwun-
gen, ohne dass ein in gleicher Weise legitimierter und damit verantwort-
lich zu machender ,,Volksgesetzgeber an seine Stelle tréte.

cc) Die Quorenregelungen in den Art. 50 Abs. 8 und Art. 50 Abs. 9 des
Gesetzentwurfs versto3en gegen das Demokratieprinzip.

(1) Zu den Anforderungen, die das Demokratieprinzip an das Zustande-
kommen grundlegender staatlicher Entscheidungen stellt, gehort das
Mehrheitsprinzip (BVerfG, Urt. v. 2.3.1977, 2 BvE 1/76, BVerfGE 44,
125, juris, Rn. 51 ff. und 58; Beschl. v. 6.10.1970, 2 BvR 225/70,
BVerfGE 29, 154, juris, Rn. 33; Urt. v. 21.5.1952, 2 BvH 2/52, BVerfGE
1, 299, juris, Rn. 63; HVerfG, Urt. v. 8.12.2015, 4/15, NVwZ 2016, 381,
juris, Rn. 72). Dies stellt — da Einstimmigkeit in der politischen Realitét
nicht erzielbar ist — durch Entscheidungen anhand einer Mehrheitsregel
den Ausgleich zwischen der wiinschenswerten breiten Partizipation einer-
seits und der fiir das Funktionieren eines Staatswesens erforderlichen Ef-
fektivitdt andererseits sicher und schafft dadurch Akzeptanz fiir die gefun-
dene Entscheidung (ausfithrlich aus neuerer Zeit auch Verfassungsge-
richtshof fir das Land Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 26.5. 2009, 2/09,
OVGE Miili 52, 280, juris, Rn. 60).

Das Mehrheitsprinzip gilt auch fiir Entscheidungen, die im Wege eines
Volksentscheids bzw. eines Referendums ergehen (vgl. auch HVerfG, Urt.
v. 14.12.2011, 3/10, HmbJVBI 2012, 26, juris, Rn. 128, 129). In diesen
Féllen erfahrt es eine zusitzliche Absicherung durch das Erfordernis eines
bestimmten Zustimmungsquorums, dessen grundsitzliches Erfordernis
sich aus den grundlegenden Unterschieden zwischen parlamentarischer
und Volksgesetzgebung herleitet (vgl. Bayerischer Verfassungsgerichtshof,
Entsch. v. 17.9.1999, Vf. 12-VIII-98, Vf. 14-VII-98, Vf. 15-VII-98,
VerfGHE BY 52, 104, juris, Rn. 103, 104, dort auch Rn. 133 ff. zur Ablei-
tung eines ungeschriebenen Zustimmungsquorums bei Verfassungsiande-
rungen; aus der Literatur etwa Bull, NordOR 2015, 151, 154).
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Diese Unterschiede betreffen zum einen den Gang der Entscheidungs-
findung: Da das Volk iiber die zur Entscheidung gestellte Vorlage nur mit
»Ja® oder ,,Nein“ abstimmen kann, entfallen hier diejenigen Mechanis-
men, die im parlamentarischen Verfahren der Anderung oder Optimierung
eines Gesetzentwurfs dienen (Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entsch.
v. 17.9.1999, Vf. 12-VIII-98, V. 14-VII-98, V{. 15-VII-98, VerfGHE BY
52, 104, juris, Rn. 104).

Zudem steht die Volksgesetzgebung auch Minderheiten offen, die sich
von den im Parlament vertretenen politischen Parteien in bestimmten Fra-
gen nicht hinreichend vertreten fithlen. Die Affinitit der Volksgesetzge-
bung zu Partikularinteressen ist grundsétzlich zu billigen (vgl. dazu Staats-
gerichtshof der Freien Hansestadt Bremen, Urteil vom 14.2.2000, St 1/98,
StGHE BR 6, 203, juris, Rn. 90). Um das Spannungsverhéltnis zwischen
einer moglichen Partikularitdt der von Initiatoren der Volksgesetzgebung
verfolgten Interessen einerseits und dem Anspruch des Gesetzes auf All-
gemeinverbindlichkeit anderseits aufzulosen, miissen sich Minderheiten
fiir das Recht, den Souverdn zur Entscheidung anzurufen, qualifizieren
(Zulassungsquorum, dazu Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bre-
men, Urteil vom 14.2.2000, St 1/98, StGHE BR 6, 203, juris, Rn. 91).

Vergleichbare Anforderungen sind auch an die eigentliche Entschei-
dung des Volkes als dem Souverdn zu stellen. Das Volk wird nicht schon
durch die Initiatoren der Volksgesetzgebung reprasentiert (Thiiringer Ver-
fassungsgerichtshof, Urt. v. 19.9.2001, 4/01, ThiirVGRspr 2002, 61, juris,
Rn. 151 ff.). Souverdn sein muss, wer die vorgelegte Frage beantwortet,
nicht wer sie stellt (vgl. Isensee, in: Hillgruber/Waldhoff, 60 Jahre Bonner
Grundgesetz, 2010, S. 117, 128). Daher muss das Volk zum Ausdruck
bringen, dass es die mit der Volksgesetzgebung verfolgten (Partikular-)In-
teressen befiirwortet oder doch jedenfalls billigt. Erst diese Billigung, die
letztlich die Mehrheit vor einer gut organisierten Minderheit schiitzt (vgl.
etwa Klatt, Der Staat 50 [2011], S. 3, 23 und 28), verleiht dem Gegenstand
der Volksgesetzgebung den in einem demokratischen Staat erforderlichen
Gemeinwohlbezug. Einem Souverin, der sich hingegen weit iiberwiegend
passiv verhélt, kann schon aus Griinden des Mehrheitsprinzips nicht die
stillschweigende Zustimmung unterstellt werden (&hnlich auch Isensee, in:
Hillgruber/Waldhoff, 60 Jahre Bonner Grundgesetz, 2010, S. 117, 128 f.).

Dies gilt umso mehr, als angesichts der geschilderten Ankniipfung an
Partikularinteressen leicht der Eindruck entstehen kann, der zur Abstim-
mung stehende Gegenstand gehe die Mehrheit der Abstimmungsberechtig-
ten ohnehin nichts an.
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Eine weiterreichende Trennung zwischen Partikular- und Allgemeinin-
teressen erscheint indes nicht geboten. Denn abgesehen davon, dass eine
trennscharfe Unterscheidung zwischen beiden Begriffen erhebliche
Schwierigkeiten bereitet, erfasst die Souverénitit des verfassungsgemél
handelnden Gesetzgebers auch die Beriicksichtigung von Partikularinter-
essen. Thnen haftet nicht etwa grundsétzlich der Makel an, im Widerspruch
zum Gemeinwohl zu stehen.

Diesen Anforderungen ldsst sich schlieBlich auch nicht mit dem Ein-
wand begegnen, dass Parlamentswahlen unabhéngig von der Wahlbeteili-
gung und somit von Beteiligungs- oder gar Zustimmungsquoren als giiltig
anerkannt werden (pointiert dazu aus neuerer Zeit Dreier/Wittreck, Jb fur
direkte Demokratie 2009 [2010], S. 11 ff.; auch abgedruckt in Dreier, Idee
und Gestalt des freiheitlichen Verfassungsstaates, 2014, S. 397, 420). Die-
se Sichtweise argumentiert damit, dass fiir Abstimmungen nichts anderes
gelten diirfe als fiir Wahlen, soweit nur die Abstimmungsfrage formge-
recht gestellt werde und die Teilnahme allen Stimmberechtigten offen ste-
he. Jede weitere Einschrankung beruhe auf Spekulationen {iber den Aussa-
gegehalt des Fernbleibens (Dreier/Wittreck, Jb fir direkte Demokratie
2009 [2010], S. 11 ff;; auch abgedruckt in Dreier, Idee und Gestalt
des freiheitlichen Verfassungsstaates, 2014, S. 397, 420). Sie verzerre den
Erfolgswert der Stimmen und hebe im schlimmsten Fall sogar das Abstim-
mungsgeheimnis auf (ausfithrlich Jung, Jb fiir direkte Demokratie 2009
[2010], S. 40, 43 ft., 59 {f.).

Eine Gleichsetzung von Volksgesetzgebung mit Parlamentswahlen ver-
bietet sich jedoch schon deshalb, weil die aus den Wahlen hervorgehenden
Parlamente und Regierungen — anders als die auf punktuelle Gegenstdnde
gerichteten Volksentscheide — die politische Verantwortung fiir die gesam-
te Politik der jeweiligen Gebietskorperschaft tragen und daher fiir die
Funktionsfahigkeit des Staates zwingend erforderlich sind; das Funktio-
nieren der politischen Ordnung insgesamt wére gefahrdet, machte man die
Wahlen von einem Teilnahmequorum und damit die Wirksamkeit dieses
Entscheidungsaktes von denjenigen abhédngig, die den Wahlen fernbleiben
(Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen, Urteil vom 14.2.2000,
St 1/98, StGHE BR 6, 203, juris, Rn. 92; #hnlich auch Bull, NordOR
2015, 151, 153 1.).

(2) Unter Zugrundelegung dieser Grundsitze verstoft die im Gesetzent-
wurf vorgesehene Absenkung der Quoren in struktureller Hinsicht gegen
das Demokratieprinzip. Sie unterschreitet das Niveau, ab dem von einer
Billigung eines Gegenstandes der Volksgesetzgebung und damit von einer
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hinreichenden demokratischen Legitimation ausgegangen werden kann,
und ermdglicht Entscheidungen, die zwar nicht gegen die Mehrheit, aber
doch an ihr vorbei ergehen.

(a) Eine Argumentation, die fiir die Hohe der vorgeschlagenen Quoren
an die in der Biirgerschaft reprasentierten Wahlerstimmen ankniipft, be-
riicksichtigt die spezifischen fiir Volksgesetzgebungsverfahren geltenden
Anforderungen nicht. Sie beruht letztlich auf der mit dem Demokratieprin-
zip unvereinbaren Annahme, das Parlament reprédsentiere nur diejenigen
Wabhlberechtigten, deren Stimmverhalten sich unmittelbar in der Zusam-
mensetzung des Parlaments niedergeschlagen habe. Das Parlament hat —
dies ergibt sich bereits aus Art. 47 Abs. 1 Satz 1 und 2 HV, wonach die
Abgeordneten Vertreterinnen und Vertreter des ganzen Volkes und an Auf-
trage nicht gebunden sind — nicht die Funktion einer (Interessen-)Vertre-
tung derjenigen Wahlberechtigten, die seine Mitglieder gewahlt haben. In
einer reprasentativen Demokratie bildet das Parlament, das aus den als
Vertretern des ganzen Volkes gewéhlten Abgeordneten besteht, insgesamt
die Volksvertretung und nimmt seine Représentationsfunktion grundsitz-
lich in seiner Gesamtheit wahr (vgl. BVerfG, Urt. v. 28.2.2012, 2 BvE
8/11, BVerfGE 130, 318, juris, Rn. 101 f.). Somit verpflichtet bereits das
Demokratieprinzip das Parlament dem Gemeinwohl. Daher bleiben aber
auch diejenigen Wahlberechtigten, die der Wahl fernbleiben oder deren
Stimmen auf Wahlbewerber entfallen, die bei der Sitzverteilung nicht be-
rlicksichtigt werden, nicht ohne parlamentarische Vertretung.

(b) Weiterhin konnen im vorliegenden Fall auch diejenigen Effekte
nicht unberiicksichtigt blieben, die sich aus dem Zusammenwirken der
vorgeschlagenen Neuregelungen ergeben: Durch die Anderungen in Art.
50 Abs. 4 Satz 1 HV (Verlingerung der Antragsfrist von aktuell einem
Monat nach § 6 Abs. 1 Satz 2 HVAbstG auf sechs Monate) und in Art. 50
Abs. 5 Satz 3 HV (Verdoppelung der ,,reguldren® Eintragungsfrist von drei
auf sechs Wochen) wiren gerade solche Volksbegehren erheblich begiins-
tigt, deren Anliegen fiir die Offentlichkeit von untergeordnetem Interesse
sind und die sich die notwendige Zustimmung gleichsam erst suchen miis-
sen, zumal die Eintragung auch durch die freie Sammlung mdglich ist.
Hinzu kidme beim nachgehenden Volksentscheid sodann, dass — wovon im
Ubrigen auch die Beteiligten zu 3 ausgehen — eine Gesetzesinderung bei
Zugrundelegung der Wahlbeteiligung bei der letzten Biirgerschaftswahl
bereits mit einem Zustimmungsquorum von 13% der Wahlberechtigten er-
zielt werden konnte und eine Verfassungsédnderung ein Quorum von 26%
voraussetzte. Hitte eine zukiinftige Biirgerschaftswahl eine geringere
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Wabhlbeteiligung, wiirden die Zustimmungsquoren noch niedriger liegen.
Die Zusammenschau dessen verdeutlicht, dass die von den Beteiligten zu
3 beabsichtigte Neuregelung im Ergebnis dazu fithren kann, dass in zu-
kiinftigen Volksentscheiden Regelungen Bestandteil des geltenden Rechts
oder sogar der geltenden Verfassung werden konnen, mit denen sich der
Volkssouverin zuvor kaum beschéftigt hat. Von einem Volksentscheid im
eigentlichen Sinne kdnnte in dieser Konstellation nicht die Rede sein.

(c) Die Ableitung der Zustimmungsquoren aus der ,,Zahl der in der
Biirgerschaft reprisentierten Wihlerinnen und Wihler* l4sst sich im Ubri-
gen auch nicht aus Art. 50 Abs. 3 Satz 10 HV (in der Fassung des Elften
Gesetzes zur Anderung der Verfassung der Freien und Hansestadt Ham-
burg) rechtfertigen. Hiernach gilt: Findet der Volksentscheid am Tag der
Wahl zur Biirgerschaft oder zum Deutschen Bundestag statt, so ist ein Ge-
setzentwurf oder eine andere Vorlage angenommen, wenn die Mehrheit
der Abstimmenden zustimmt und auf den Gesetzentwurf oder die andere
Vorlage mindestens die Zahl von Stimmen entfillt, die der Mehrheit der in
dem gleichzeitig gewdhlten Parlament reprisentierten Hamburger Stim-
men entspricht.

In der Begriindung der Verfassungsinderung heifit es hierzu (Bii-Drs.
19/1476, S. 3und 4 f.):

,Fur Volksentscheide an Wahltagen werden dagegen dynamische Quoren ein-
geflihrt, die sich nach der Beteiligung an der gleichzeitig stattfindenden Wahl
richten. Der Grundgedanke ist, dass einem Volksentscheid ebenso viele Ham-
burgerinnen und Hamburger zustimmen miissen, wie durch eine entsprechen-
de Entscheidung des Parlaments représentiert wiirden.

(...)

Satz 10 definiert die Voraussetzungen fiir einen Volksentscheid iiber einfaches
Recht oder eine andere Vorlage, der an einem Tag der Wahl zur Biirgerschaft
oder zum Deutschen Bundestag stattfindet. Ein solcher hat Erfolg, wenn die
Mehrheit der Abstimmenden zustimmt und diese Mehrheit der Mehrheit der
Hamburger Stimmen entspricht, die durch das gleichzeitig gewihlte Parla-
ment reprasentiert wird. Bei der Berechnung des Quorums sind daher nur
Stimmen zu beriicksichtigen, die Einfluss auf die Sitzverteilung im Parlament
haben. Das wiren auf der Basis des geltenden Biirgerschaftswahlrechts an
einem Tag zur Biirgerschaftswahl nur die giiltigen Landeslistenstimmen, die
nicht auf Wahlvorschlige entfielen, welche an der 5-Prozent-Hiirde scheitern.
Hinsichtlich der Wahlen zum Deutschen Bundestag wiren derzeit nur die
Zweitstimmen mafgeblich.*

Art. 50 Abs. 3 Satz 10 HV erscheint gerade angesichts dieser Begriindung
nach dem bisher Gesagten nicht unbedenklich. Allerdings lésst sich aus
Existenz und Normzweck dieser Bestimmung, {iber deren Vereinbarkeit
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mit unverriickbaren Grundentscheidungen der Verfassung im vorliegenden
Verfahren nicht zu befinden ist, nicht darauf schlielen, der verfassungsin-
dernde Gesetzgeber habe die dargestellten unverriickbaren Grundentschei-
dungen fiir das Mehrheitsprinzip und die repréisentative Demokratie relati-
viert. Hierzu wire er auch im Rahmen einer Verfassungsianderung nicht
befugt.

dd) Die im Gesetzentwurf vorgesechene Neuregelung verfassungsge-
richtlicher Zustédndigkeiten (Art. 50 Abs. 13 und 14) verstoft gegen das
Rechtsstaatsprinzip in seiner Auspragung des — seiner Natur nach bereits
dargestellten — Gebots der Normenklarheit.

Wiéhrend Art. 50 Abs. 14 in der Fassung des Gesetzentwurfs im We-
sentlichen denselben Inhalt hat wie Art. 50 Abs. 6 HV und es iiberdies —
da Anderungen des HVAbstG und des HVerfGG nicht Teil des Gesetzent-
wurfs sind — bei der in § 14 Nr. 5 HVerfGG in Verbindung mit § 26 Abs. 1,
1. Alt. Nr. 2, 1. Alt. HVADstG vorgesehenen Antragsmdglichkeit bleibt, ist
vollig unklar, was unter der in Art. 50 Abs. 13 Satz 1 des Gesetzentwurfs
zum MafBstab erhobenen ,,Zuldssigkeit des Volksbegehrens® zu verstehen
sein soll. Neben den ohnehin nicht leicht voneinander unterscheidbaren
Rechtsschutzmoglichen in Art. 50 Abs. 6 Satz 1, Art. 65 Abs. 3 Nr. 5 HV
einerseits und in § 14 Nr. 5 HVerfGG in Verbindung mit § 26 HVAbstG
andererseits wiirde ein dritter verfassungsgerichtlicher Rechtsbehelf eroft-
net, dessen Statthaftigkeit und Begriindetheit sich an dem vagen Begriff
der Zulassigkeit orientiert. Dieser Begrift hat auch in der Rechtssprache
keine einheitliche Bedeutung und kann je nachdem allgemein das rechtli-
che Erlaubtsein einer Handlung oder die Erfiillung der Voraussetzungen
einer Entscheidung in der Sache bedeuten. Jedenfalls ist das Hamburgi-
sche Verfassungsgericht als Organ der Rechtsprechung nicht dazu berufen,
die Rechtslage vorausschauend verfassungsrechtlich zu begutachten.

Was die Regelung zur Teilnichtigkeit in Art. 50 Abs. 13 Satz 2 der ge-
anderten Fassung betrifft, so verstoft sie — falls sie einen Regelungsgegen-
stand haben und nicht rein deklaratorischer Natur sein soll — insoweit ge-
gen das Demokratieprinzip, als bei ihrer strengen Anwendung auch aus
dem Zusammenhang gerissene Bruchstiicke zur Abstimmung gebracht
werden miissten, die aus sich heraus den Grundcharakter und die Zielset-
zung des urspriinglichen Anliegens nicht mehr reprisentieren.

c) Art. 50a des Gesetzentwurfs (mit dem das Biirgerschaftsreferendum
durch ein Parlamentsreferendum ersetzt werden soll) verstdfit gegen das
Demokratieprinzip.
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Das in Art. 50 Abs. 4b HV (in der ab dem 3.6.2015 geltenden Fassung)
geregelte Biirgerschaftsreferendum setzt nach Art. 50 Abs. 4b Satz 2 HV
eine Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Mitgliederzahl der Biir-
gerschaft voraus. Diese Filterfunktion, die der Durchfithrung eines Biirger-
schaftsreferendums die notwendige demokratische Legitimation verleiht,
entfdllt in der Vorlage. Erst recht fehlt die erforderliche demokratische Le-
gitimation den Gegenvorlagen, die nach dem Willen der Initiatoren kiinf-
tig mit einer Unterstiitzung durch lediglich ein Fiinftel der Biirgerschafts-
abgeordneten oder 2,5% Prozent der Wahlberechtigten moglich sein sol-
len. Eine solche Vorschrift hohlt das Mehrheitsprinzip in nicht hinnehmba-
rer Weise aus.

Die demokratische Legitimation kann sich auch nicht aus der Zustim-
mung des Volkes zu der angenommenen Vorlage ergeben. Insoweit sollen
gemaf Art. 50a Abs. 5 des Entwurfs die Zustimmungsquoren des Art. 50
Abs. 8 des Entwurfs zur Anwendung kommen. Diese Quorenregelungen
verstoen ihrerseits, wie dargestellt, gegen das Demokratieprinzip und
sind nicht geeignet sicherzustellen, dass die zur Abstimmung vorgelegten
Vorlagen von der in einer Demokratie erforderlichen Mehrheit getragen
werden.

Zugleich verstoft die vorgeschlagene Neuregelung gegen den Grund-
satz der Gewaltenteilung, der in Art. 3 HV vorgezeichnet und in den Vor-
schriften der Verfassung iiber die Staatsorgane nachvollzogen ist (dazu
David, Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, 2. Aufl. 2004,
Art. 3 Rn. 35 ff.). Art. 50a des Gesetzentwurfs ldsst die Voraussetzung
einer grundsitzlichen und gesamtstidtischen Bedeutung einer anderen
Vorlage als einem Gesetzesvorhaben entfallen und erweitert damit den Ka-
talog moglicher Gegenstéinde eines Referendums in einer Weise, die ge-
eignet ist, den ebenfalls demokratisch legitimierten Senat in einer nicht
hinnehmbaren Weise bei der Wahrnehmung seiner verfassungsméafigen
Aufgaben zu behindern.

d) Das in Art. 51 des Gesetzentwurfs vorgesehene obligatorische Ver-
fassungsreferendum verstofit gegen das Demokratieprinzip, indem es ab-
weichend von der Grundentscheidung der Verfassung zugunsten der repréa-
sentativen Demokratie an verfassungsdndernde Gesetze unterschiedliche
MaBstibe anlegt, je nachdem ob diese auf dem Weg der parlamentarischen
Gesetzgebung oder der Volksgesetzgebung zustande kommen sollen. Die-
se Ungleichbehandlung, die weit {iber die von den Beteiligten zu 3 ver-
standene Gleichwertigkeit beider Formen der Gesetzgebung hinausgeht,
folgt daraus, dass zwar sowohl das geltende Recht als auch der Gesetzent-
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wurf eine Verfassungsénderung gegen den Willen der (Mehrheit der) Biir-
gerschaft, also gleichsam an der Biirgerschaft vorbei, ermdglichen, umge-
kehrt durch Einflihrung eines obligatorischen Verfassungsreferendums
eine Verfassungsinderung allein durch die Biirgerschaft aber nicht mehr
moglich sein soll.

Die Vorlage erschopft sich indes nicht hierin, sondern sicht weitere Er-
schwernisse vor: Was den Beschluss der Biirgerschaft, die Verfassung zu
andern, angeht, so weicht Art. 51 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzentwurfs zwar
(bis auf die im vorliegenden Zusammenhang eher marginale Einfiigung
des Worts ,,mindestens) nicht vom Wortlaut des geltenden Art. 51 Abs. 2
Satz 2 HV ab, jedoch muss diese Regelung iiber parlamentarische Quoren
in Relation zu dem in Art. 50 Abs. 9 des Gesetzentwurfs normierten
,»Volksquorum* betrachtet werden. Zu rechtfertigen ist die Regelung nur
ausgehend von der dem Gesetzentwurf zugrundeliegenden Pramisse, das
Parlament reprisentiere nur diejenigen Stimmen, mit denen (untechnisch
gesprochen) die Parlamentarier auch gewdhlt worden Da Abgeordnete —
wie oben schon ausgefiihrt — Vertreter des gesamten Volkes sind und sich
nicht nur auf die ihnen gegebenen Stimmen stiitzen kdnnen, ist diese Re-
gelung nicht haltbar. Somit leidet aber auch die gegeniiber der geltenden
Fassung unverinderte Vorschrift in Art. 51 Abs. 2 Satz 2 im Kontext des
gesamten Gesetzentwurfs an denselben Méngeln wie dessen Art. 50 Abs.
9.

Auch Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzentwurfs fiihrt zu einer erhebli-
chen Benachteiligung parlamentarischer verfassungsindernder Gesetzge-
bung. Denn dass die dort normierte Mindestfrist zwischen dem Biirger-
schaftsbeschluss zur Verfassungsdnderung und dem obligatorischen Refe-
rendum kiirzer ist als die funktionell durchaus vergleichbare Sammelfrist
aus Art. 50 Abs. 5 Satz 3 des Gesetzentwurfs, wirkt sich praktisch nicht
zugunsten sondern erheblich zulasten des parlamentarischen Gesetzgebers
aus, der nun weniger Zeit hat, die Offentlichkeit von ,,seiner* Verfassungs-
anderung zu iiberzeugen, als die Initiatoren einer Volksinitiative sie hétten.
Hierbei ist auch zu berlicksichtigen, dass sich nicht alle Verfassungsiande-
rungen in der Offentlichkeit als notwendig darstellen lassen. Auch Ande-
rungen einer Verfassung konnen redaktioneller, rein organisatorischer oder
auch sonst rein marginaler Natur sein (vgl. Bull, NordOR 2015, 151, 152).

Zugleich liegt — worauf der Antragsteller zutreffend hinweist — in der
Bindung jedweder Verfassungsanderung an den Termin der néchsten Bun-
destags- oder Biirgerschaftswahl ein erhebliches Erschwernis der parla-
mentarischen Gesetzgebung, das insoweit iber den Bereich der verfas-
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sungsidndernden Gesetzgebung hinausgeht, als der Fall eintreten kann, in
dem bedeutenderen Gesetzesvorhaben auf der Ebene des einfachen Rechts
zundchst der Weg durch eine eher randstindige Verfassungsénderung ge-
ebnet werden muss.

Dass auch der Verzicht auf ein Zustimmungsquorum in Art 51 Abs. 4
des Gesetzentwurfs parlamentarisch beschlossene Verfassungsinderungen
nur auf den ersten Blick erleichtert, ergibt sich unmittelbar daraus, dass
ein Verfassungsreferendum nach Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzentwurfs
zwingend am Tag einer Biirgerschafts- oder Bundestagswahl stattfinden
soll, was der Gesetzentwurf im Ubrigen fiir verfassungsindernde Volks-
entscheide nicht zwingend vorsieht (vgl. Art. 50 Abs. 7 Satz 4 des Gesetz-
entwurfs).

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass aus Art. 51 des Gesetzent-
wurfs insbesondere im Kontext der iibrigen avisierten Anderungen eine
grundsétzliche Schwichung der reprisentativen Demokratie spricht, die
mit den unverriickbaren Grundentscheidungen der Verfassung der Freien
und Hansestadt Hamburg nicht vereinbar ist.

e) Die Anderungsvorschlige zum fakultativen Wahlrechtsreferendum in
Art. 4, Art. 6 und Art. 51a des Gesetzentwurfs verstolen insoweit gegen
unverriickbare Grundentscheidungen der HV, als Art. 51a Abs. 4 des Ge-
setzentwurfs tiberhaupt kein Zustimmungsquorum mehr vorsieht, sondern
eine reine Mehrheitsentscheidung verlangt. Ausgehend von der Grundkon-
stellation der Vorschrift — eine von der Biirgerschaft beschlossene Ande-
rung bedarf bei einem entsprechenden Verlangen von zweieinhalb von
Hundert der Wahlberechtigten der Bestitigung durch ein Referendum —
bote Art. 51a des Gesetzentwurfs auch vergleichsweise kleinen Gruppen
die Méglichkeit, durch ein fakultatives Referendum einen Beschluss der
Biirgerschaft zu Fall zu bringen, solange nur die Mehrheit nicht an der Ab-
stimmung teilnimmt.

f) Das in Art. 48 Abs. 3 des liberarbeiteten Gesetzentwurfs vorgesehene
Gebot, Gesetze, Rechtsvorschriften und Verwaltungsvorschriften in allge-
mein verstdndlicher Sprache abzufassen, verstofit ebenfalls gegen hoher-
rangiges Recht.

Die Verpflichtung des Normgebers auf ein fiir jeden verstdndliches
Sprachniveau ist ihrerseits mit dem Gebot der Normenklarheit unverein-
bar. Denn ein Begriff der allgemein verstindlichen Sprache ldsst sich auch
unter Heranziehung der iiblichen Auslegungsmethoden fiir unbestimmte
Rechtsbegriffe nicht soweit eingrenzen, dass der Normsetzer dem Gebot
Folge leisten konnte. Weiterhin kollidiert ein konstitutiv verstandener Art.
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48 Abs. 3 des iiberarbeiteten Gesetzentwurfs mit der ebenfalls durch Art. 3
Abs. 2 Satz 1 HV geschiitzten Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers (hier-
zu aus neuerer Zeit etwa BVerfG, Beschl. v. 15.12.2015, 2 BvL 1/12, NJW
2016, 1295, juris, Rn. 54): Ein Gebot, das nur das Gesetz, Rechtsverord-
nung oder Verwaltungsvorschrift werden darf, was in allgemein verstiand-
licher Sprache ausgedriickt werden kann, wiirde dem Normgeber nicht nur
semantische, sondern auch inhaltlich weitreichende inhaltliche Schranken
setzen, die ihn im Einzelfall an der Regelung komplexer Sachverhalte hin-
dern.

Fiir eine Auslegung der vorgeschlagenen Regelung dahingehend, dass
sie sich nicht auf das Sprachniveau, sondern auf die Klarheit der Normen-
sprache beziehen soll, besteht angesichts des eindeutigen Wortlauts der
Gesetzesvorlage (,,allgemein verstdndliche Normensprache) kein Raum.
Zudem gébe es filir eine so verstandene Verfassungsbestimmung keinen
Bedarf, da — wie bereits dargestellt — den Gesetzgeber und (soweit sie zur
Rechtssetzung ermichtigt ist) die Exekutive schon aufgrund des in Art. 3
Abs. 1 HV festgeschriebenen Rechtsstaatsprinzips (vgl. nur BVerfG,
Beschl. v. 31.5.1988, 1 BvR 520/83, BVerfGE 78, 214, juris, Rn. 35;
Beschl. v. 8.3.1983, 2 BvL 27/81, BVerfGE 63, 312, juris, Rn. 38) eine
Verpflichtung zur Normenklarheit trifft.

III. Gerichtskosten werden nicht erhoben, § 66 Abs. 1 HVerfGG. Eine
Anordnung nach § 67 Abs. 3 HVerfGG, die Kosten der Beteiligten zu er-
statten, ist nicht geboten.

C.

Die Entscheidung ist einstimmig ergangen.

Anmerkung:

Dem Bundesverfassungsgericht wird gelegentlich nachgesagt, seine Ent-
scheidungen litten darunter, daB3 sich auf der Richterbank zu viele Ange-
horige der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer fanden (wahr-
scheinlich wohnt diesem Vorwurf mehr als ein Kérnchen Wahrheit inne).
Die vorliegende Entscheidung leidet umgekehrt an einem mit Hianden zu
greifenden Mangel an verfassungsrechtlichem Sachverstand. Die Mitglie-
der des Hamburgischen Verfassungsgerichts (der Priasident des OVG so-
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wie des FG, die Prisidentin des SG, je ein Richter von OVG und LSo0zG,
eine Richterin am LAG, drei Rechtsanwilte und eine Rechtsanwaltin) ha-
ben den Sachverhalt vielleicht noch, die von ihnen schriftlich niedergeleg-
ten Argumente sowie die Folgen ihres Spruches aber ganz sicher nicht
mehr verstanden. Andernfalls hitten sie sich wenigstens ansatzweise da-
mit auseinandergesetzt, da} sie leichter Hand eine Reihe der deutschen
Landesverfassungen als verfassungswidriges Verfassungsrecht eingestuft
haben. Die Entscheidung, die hier nicht im Detail seziert zu werden ver-
dient, stellt sich kurz und biindig als katastrophale Fehlentscheidung dar.
Sie ist schlicht von der Hohe der Diskussion um die einschlégigen Fragen
mindestens ein Jahrzehnt entfernt, in ihrer Argumentation armselig und in
der Auswahl der Zitate entweder hilflos oder dolos. Das klingt hart, sei
aber plastisch an einem besonders &drgerlichen Beispiel belegt: Das Gericht
will seine aus der Luft gegriffene Behauptung, das Demokratieprinzip ge-
biete auch bei Volksentscheiden iiber einfache Gesetze ein Zustimmungs-
quorum, ausgerechnet unter Riickgriff auf den Bayerischen Verfassungs-
gerichtshof abstiitzen (oben S.270). Der mit der Diskussion iiber direkte
Demokratie halbwegs Vertraute staunt: In Bayern gilt bekanntlich — wie in
Sachsen — der schlichte Satz ,,Mehrheit entscheidet™ (Art.2 Abs.2 S.2
BayVerf.), also gerade der Ausschlufl eines solchen Quorums, was den
Mitgliedern des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes unzweifelhaft be-
kannt ist. Wenn die Mitglieder des Hamburger Verfassungsgerichts Recht
haben sollten, sind beide Bundeslidnder offenbar 1.S.d. Art. 28 Abs. 1 S. 1
GG keine Demokratien — apart. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof
spricht sich an der zitierten Stelle wohlgemerkt fiir ein Quorum fiir verfas-
sungsdndernde Gesetze aus — was fiir sich genommen kritikwiirdig, aber
sicher noch vertretbar ist. Wer die Passage als Beleg fiir ein Quorum fiir
einfache Gesetze heranzieht, begeht — sit venia verbo — RoBtéuscherei und
stellt die Frage in den Raum, ob Unvermdgen oder Vorsatz handlungslei-
tend ist.

Die Liste grober Schnitzer liele sich verldngern. So hitte man sich we-
nigstens den Versuch einer Erklérung gewiinscht, warum ausgerechnet die
Landesverfassung der Freien und Hansestadt Hamburg, die in ihrem mehr-
fach novellierten Art. 50 der direkten Demokratie einen deutschlandweit
einzigartigen Spielraum einrdumt, durch die bloBe Erwdhnung von ,,De-
mokratie” in Art. 3 LVerf. einen Vorrang der reprisentativen Spielart be-
griinden sollte. Einen solchen sucht der Leser allerdings vergeblich — das
Gericht nimmt Zuflucht beim franzosischen Begriindungsstil, und nimmt
die Literatur entweder gar nicht oder nur dann zur Kenntnis, wenn es sich
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iiberhaupt nicht vermeiden 146t (dann werden aber Aussagen insinuiert,
die sich so in den Quellen nicht finden). Nicht weniger defizitér ist der
Umgang mit der Judikatur. Das Gericht stiitzt sich auf Entscheidungen an-
derer Landesverfassungsgericht aus den Jahren um 2000. Ob diese Judika-
te eingedenk des jeweiligen Rechtsrahmens iibertragbar sind — offenbar
eine Frage, die in Zeiten ,,postfaktischer Argumentation unerheblich ist.
DaB diese Judikate ferner ganz iiberwiegend vernichtende Kritik aus der
Wissenschaft erfahren haben’, mag man noch als akademische Selbstbe-
ziiglichkeit verbuchen. V6llig ausgeblendet wird hingegen der doch offen-
bar relevante Umstand (man mul} leider bezweifeln, dall dies dem Gericht
auch nur bekannt ist), daB3 diese zu Recht inkriminierte Rechtsprechung in-
zwischen politisch iiberall {iberwunden worden ist, indem die als angeb-
lich ,,schlechthin undemokratisch* verworfenen Reformprojekte im Kon-
sens umgesetzt worden sind. Legt man die ,,Hamburger Elle* an, so sind
die folgenden Léander der Bundesrepublik keine Demokratien mehr, weil
sie Regelungen vorsehen, die nach der Entscheidung des Hamburgischen
Verfassungsgerichts schlechthin undemokratisch sind (wobei auch nach
mehrmaliger Lektiire unklar bleibt, welchen Mafstab das Gericht denn
nun zugrundelegt — die 2016 geltende Landesverfassung, das Grundgesetz
[daB dieses in Art.20 Abs.2 S.2 GG ,,Wahlen und Abstimmungen® ne-
beneinander vorsieht, wird nicht einmal erwihnt], die Landesverfassung
schlechthin [?] oder in einem zeitlich ndher bestimmten Stadium?):

» Bayern, Hessen und Sachsen (alle drei sehen vor, dal im Volksent-
scheid die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet: Art.2
Abs.2 S.2 BayVerf.; Art.124 Abs.3 S.2 HessVerf. sowie Art. 72
Abs. 4 S. 2 SachsVerf.)

*  Bremen (Art. 70 Abs. 3 S.2 BremVerf. 146t unter bestimmten Voraus-
setzungen finanzwirksame Volksentscheide zu).

Und wenn — letzter Hinweis — ein deutsches Verfassungsgericht im Jahre
2016 den Versuch, eine Rechtsfigur zu etablieren, die sich erkennbar aus
seiner Referenzverfassung nicht ergibt (ndmlich eine Ewigkeitsklausel
nach dem Vorbild von Art. 79 Abs. 3 GG), mit einem affirmativen Verweis
auf Carl Schmitts Verfassungslehre von 1928 begriindet, so stockt spétes-
tens hier dem historisch einigermafen orientierten Leser ob dieses ge-

5 Zusammenfassend und m.w.N. £ Wittreck, Direkte Demokratie und Verfassungsge-
richtsbarkeit, in: J6R 53 (2005), S. 111 ff.
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schichtsvergessenen Rekurses auf einen erkldrten Feind der wohlgemerkt
parlamentarischen Demokratie der Atem.

Eine erste Besprechung der Entscheidung endet mit der Feststellung, sie
,iiberzeuge[n] in rechtspolitischer Hinsicht*¢. Der Leser dieser zugegeben
harschen Zeilen ahnt, dal ihr Verfasser diese Einschidtzung beileibe nicht
teilen kann. Viel wichtiger (oder schlimmer?) ist, daf} sie zwar ausweislich
der iibrigen Ausfithrungen als Kompliment gedacht, in der Sache aber ver-
nichtend ist: Ist es Aufgabe eines Verfassungsgerichts, ,,rechtspolitisch
iiberzeugende™ Losungen zu finden? Das Hamburgische Verfassungsge-
richt hat in der Tat Rechtspolitik betrieben — man wollte schlicht und ein-
fach das Ergebnis einer direktdemokratischen Initiative nicht. Seine Auf-
gabe, einen Sachverhalt verfassungsrechtlich nachvollziehbar zu wiirdi-
gen, hat das Gericht hingegen denkbar weit verfehlt und seine entspre-
chende Befugnis letztlich mi3braucht. Die Entscheidung ist Teil einer lei-
der nicht singuldren Selbstimmunisierung der Eliten gegeniiber dem Volk.

6. Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung v. 21.11.2016 — Vf.
15-VIII-14, V1. 8-VIII-15 — Konsultative Volksbefragung

Leitsétze

1. Die Volksbefragung gemall Art. 88a LWG ist ein nach gesetzlichen
Vorgaben organisierter Urnengang, bei dem alle wahlberechtigten
Staatsbiirgerinnen und -biirger zur Abstimmung aufgerufen sind. Die
Durchfiihrung einer Volksbefragung stellt einen Akt der Staatswillens-
bildung dar. Dem steht nicht entgegen, dass die Volksbefragung kon-
sultativ ausgestaltet ist und ihr Ergebnis den Landtag und die Staatsre-
gierung nicht bindet.

2. Die Formen der Beteiligung des Volkes an der Staatswillensbildung
sind in Art. 7 Abs. 2 BV dem Grundsatz nach abschlieBend aufgefiihrt;
ohne Anderung der Verfassung kénnen neue plebiszitire Elemente
nicht eingefiihrt werden.

3. Art. 88a LWG erweitert das Staatsgefiige um ein neues Element der di-
rekten Demokratie, das geeignet ist, das von der Verfassung vorgege-
bene Krifteverhéltnis der Organe und ihre Gestaltungsspielrdume zu

6 F Becker, Anmerkung zu HmbVerfG, Urt. v. 13.10.2016 — HVerfG 2/16, in: NVwZ
2016, S. 1708 (1710).
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beeinflussen. Als neuartiges Instrument der unmittelbaren Demokratie,
das die geltenden verfassungsrechtlichen Regelungen zur Staatswil-
lensbildung modifiziert, hétte die Einfiihrung von Volksbefragungen
einer Verankerung in der Bayerischen Verfassung bedurft.

Tenor

1. Art. 88a des Gesetzes iiber Landtagswahl, Volksbegehren, Volksent-
scheid und Volksbefragung (Landeswahlgesetz — LWG) in der Fassung
des § 1 Nr. 7 des Gesetzes zur Anderung des Landeswahlgesetzes vom
23. Februar 2015 (GVBI S. 18, BayRS 111-1-1) ist mit Art. 7 Abs. 2
BV unvereinbar und nichtig.

2. Den Antragstellerinnen sind die durch die Verfahren entstandenen not-
wendigen Auslagen aus der Staatskasse zu erstatten.

Griinde
I.

[1] Gegenstand der Meinungsverschiedenheiten ist die Frage, ob die durch
das Gesetz zur Anderung des Landeswahlgesetzes vom 23. Februar 2015
(GVBI S. 18) eroffnete Moglichkeit, Volksbefragungen durchzufiihren, mit
der Bayerischen Verfassung zu vereinbaren ist.

[2] Die Bayerische Staatsregierung brachte am 29. April 2014 einen
Gesetzentwurf zur Anderung des Landeswahlgesetzes (Einfiihrung von
Volksbefragungen) im Bayerischen Landtag ein (LT-Drs. 17/1745). In der
Ersten Lesung vom 7. Mai 2014 beschloss das Landtagsplenum, den Ge-
setzentwurf an den federfiihrenden Ausschuss fiir Verfassung, Recht und
Parlamentsfragen zu iiberweisen (Plenarprotokoll 17/16 S. 948/954). Dort
fand am 16. Oktober 2014 eine Expertenanhorung statt. Nach weiterer Be-
ratung am 13. November 2014 empfahl der Ausschuss am 5. Februar
2015 die Zustimmung zu dem Entwurf mit der Mafigabe, dass der 1. Mirz
2015 als Datum des Inkrafttretens eingefiigt wird (LT-Drs. 17/5145). Am
11. Februar 2015 wurde der Entwurf vom Landtagsplenum in Zweiter Le-
sung beraten und anschlieBend beschlossen (Plenarprotokoll 17/37
S. 2906 ff.). Abgeordnete der Antragstellerinnen machten bei den Beratun-
gen sowohl im federfiihrenden Ausschuss als auch im Landtagsplenum
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geltend, die Einfiihrung von Volksbefragungen sei in der vorgesehenen
Form mit der Bayerischen Verfassung nicht zu vereinbaren. Das Gesetz
wurde am 23. Februar 2015 vom Bayerischen Ministerpriasidenten ausge-
fertigt und in der Nr.2/2015 des Bayerischen Gesetz- und Verordnungs-
blatts vom 27. Februar 2015 auf S. 18 f. bekannt gemacht.

[3] Die in das Landeswahlgesetz eingefiigte maf3gebliche Bestimmung
hat folgenden Wortlaut:

Art. 88a Volksbefragung

(1) "Uber Vorhaben des Staates mit landesweiter Bedeutung wird eine Volks-
befragung durchgefiihrt, wenn Landtag und Staatsregierung dies {ibereinstim-
mend beschliefen. 2Uber die Gesetzgebung findet keine Volksbefragung statt.
(2) Art. 75 Abs. 1, Art. 76 Abs. 1 Sétze 1 und 2, Art. 77 Sétze 1 und 2, Art. 78
und 80 finden entsprechende Anwendung.

(3) Das Ergebnis einer Volksbefragung ldsst die dem Landtag und der Staats-
regierung nach der Verfassung zustehenden Befugnisse unbertihrt.

II.

[4] 1. Mit Schriftsatz vom 20. November 2014 beantragt die Antragstelle-
rin zu I:

1. Es wird festgestellt, dass der Gesetzentwurf der Staatsregierung vom
29.04.2014 (LT-Drs. 17/1745) die Verfassung des Freistaates Bayern verletzt.
2. Fiir den Fall, dass wihrend dieses Verfahrens der unter 1. genannte Gesetz-
entwurf vom Landtag als Gesetz beschlossen und dieses vom Ministerprisi-
denten ausgefertigt sowie bekannt gemacht wird: Es wird festgestellt, dass
das Gesetz zur Anderung des Landeswahlgesetzes vom ... (GVBI ... ) die
Verfassung des Freistaates Bayern verletzt und deswegen nichtig ist.

[5] Der Antrag auf Uberpriifung durch den Verfassungsgerichtshof konne
bereits wiahrend des Gesetzgebungsverfahrens gestellt werden. Die am Ge-
setzgebungsverfahren Beteiligten miissten nicht warten, bis das Gesetz
ausgefertigt und bekannt gemacht worden sei. Vielmehr kénne im Rahmen
einer vorbeugenden Normenkontrolle bereits vorher entschieden werden,
ob die durch einen Gesetzentwurf ins Auge gefasste Regelung mit der
Bayerischen Verfassung vereinbar sei. Mit Schriftsatz vom 18. Mirz 2015
weist die Antragstellerin darauf hin, dass der Entwurf zwischenzeitlich
vom Landtag als Gesetz beschlossen worden sei. Daher richte sich der An-
trag gemél seiner Nr. 2 nicht mehr gegen den Entwurf, sondern gegen das
Gesetz.
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[6] Das durch Anderung des Landeswahlgesetzes eingefiihrte Institut
der Volksbefragung sei mit der Bayerischen Verfassung nicht vereinbar.

[7] a) Es verstoBBe gegen das Prinzip des Verfassungsvorbehalts.

[8] aa) Der Grundsatz des formellen Verfassungsvorbehalts sei verletzt,
weil der Gesetzgeber sich einer Regelungsmaterie annehme, derer er sich
von Verfassungs wegen nicht annehmen diirfe. Thematisch vergleichbare
Regelungen seien auf Verfassungsebene bereits abschlieBend normiert und
einer Erweiterung oder Modifizierung durch den einfachen Gesetzgeber
nicht zugédnglich. Der Verfassungsgeber habe sich bei der Ausgestaltung
des Demokratieprinzips grundsitzlich fiir das représentativ-demokratische
System entschieden. Zwar sehe die Bayerische Verfassung auch plebisziti-
re Elemente vor; jedoch stiinden die représentativen zu den plebiszitiren
Elementen in einem Regel-Ausnahme-Verhiltnis. Plebiszitire Willensdu-
Berungen seien nur insoweit moglich, als die Verfassung diese in Art. 18
Abs. 3, Art. 7 Abs. 2 i.V.m. Art. 74 und 75 Abs. 2 BV selbst vorsehe und
damit zulasse. Diese Regelungen seien schon wegen ihrer zumindest teil-
weisen Detailgenauigkeit als abschlieBend anzusehen und durch den einfa-
chen Gesetzgeber nicht beliebig dnderbar oder erweiterbar. Entgegen der
Grundentscheidung der Verfassung, dass plebiszitire Mechanismen (mit
Ausnahme der Sondersituation der Verfassungsédnderung in Art. 75 Abs. 2
BV) vom Volk selbst (,,von unten®) in Gang gesetzt werden konnten, er-
mogliche Art. 88a LWG den Zugriff des Landtags und der Staatsregierung
,von oben* auf das Volk. Neuartige oder zusétzliche unmittelbare Beteili-
gungen des Volkes bediirften gemall Art. 75 Abs. 4 BV einer Verankerung
im Verfassungstext.

[9] Die Zulassung von Volksbefragungen im Bereich des exekutivi-
schen Handelns bedeute im Ubrigen einen viel groBeren Bruch mit dem
verfassungsrechtlichen Regelungsgefiige als dies im Bereich der Legislati-
ve der Fall sei. Denn immerhin kenne die Verfassung die Volksbeteiligung
im Zusammenhang mit der Gesetzgebung in den (freilich abschlieBenden)
Art. 74 ff. BV, wohingegen im Bereich der Exekutive und Gubernative
Volksbeteiligungen von der Verfassung iiberhaupt nicht vorgesehen seien.

[10] bb) Aus dem materiellen Gehalt des Verfassungsvorbehalts und
dem Prinzip des Vorrangs der Verfassung ergebe sich, dass die inhaltliche
Grundkonzeption der Verfassung einer einfachgesetzlichen Regelung in-
stitutionell nicht entgegenstehen diirfe. Dies sei bei der Einflihrung von
konsultativen Volksbefragungen oder Volksabstimmungen indes der Fall,
da die vom Verfassungsgeber austarierte Kompetenz- und Machtverteilung
in substanzieller Weise verdndert werde.
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[11] (1) Die verfassungsmaBig vorgesehene Rolle des Landtags und des
diesen konstituierenden sowie legitimierenden Wahlakts wiirden entwer-
tet.

[12] Die Verfassung stehe einer einfachgesetzlichen institutionellen
Schwichung des Parlaments entgegen, die darin liege, dass es liber grund-
legende und landesweit bedeutsame Vorhaben trotz eines durch den Wahl-
akt legitimierten ,,Wahlerauftrags® nicht selbst entscheide, sondern als
Grundlage seiner Entscheidung eine (wenn auch nur konsultative) Volks-
abstimmung herbeifiihre, mithin eine Abstimmung liber Punkte, die im
Regelfall bereits Gegenstand der periodisch wiederkehrenden Landtags-
wahlen gewesen seien. Solche Fragen sollten nach den Vorstellungen der
Verfassung in einem strukturierten Diskussionsprozess im Parlament eror-
tert und dort — gegebenenfalls mit fachlicher Unterstlitzung von Sachver-
standigen — einem politischen Bewertungs- und Abwagungsprozess unter-
zogen werden. Da das Volk selbst nicht organisiert sei und unterschiedli-
che Meinungen kaum biindeln kénne, bewirke die Einfiihrung punktueller
konsultativer Volksbefragungen ,,zwischendurch® auch eine zumindest
partielle Relativierung des in der reprisentativen Demokratie vorausge-
setzten Rationalitdtsreservoirs. Dem lasse sich nicht entgegenhalten, dass
nach dem Gesetzentwurf nur Landtag und Staatsregierung gemeinsam
eine Volksbefragung initiieren konnten. Ein solcher Einwand iibersehe,
dass sich die die Staatsregierung stlitzenden Fraktionen einem entspre-
chenden Ansinnen der Staatsregierung politisch kaum entziechen konnten.

[13] Auch kénne man daraus, dass das Parlament rechtlich an ein ent-
sprechendes Votum des Volkes nicht gebunden sei, nicht schlielen, dass
damit jegliche Bindungswirkung ausgeschlossen wire. Die Verfassungs-
wirklichkeit und die faktische Dimension des Staatsorganisationsrechts
konnten nicht unberiicksichtigt bleiben. Das Ergebnis einer Volksbefra-
gung werde, da es unmittelbares und starkes demokratisches Gewicht ha-
be, nur im Ausnahmefall und unter besonderen Bedingungen vom Parla-
ment ignoriert oder gar in sein Gegenteil verkehrt werden kdnnen. Auch
durch rechtlich unverbindliche Volksbefragungen werde dem Volk eine
Mitwirkung an der Staatswillensbildung eingerdaumt. Als oberstes Verfas-
sungsorgan ilibe das Volk insoweit Staatsgewalt aus. Dies stehe im Wider-
spruch zur Verfassung, die — auBler dem Institut des Volksbegehrens und
des Volksentscheids — als legitimatorischen Akt nur die periodisch wieder-
kehrenden Wahlen vorsehe. Zudem werde die Offentlichkeit erwarten,
dass von der Moglichkeit der konsultativen Volksbefragung Gebrauch ge-
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macht werde; dies fithre auch zu einer faktischen Schwéchung von Parla-
ment und Wahlakt.

[14] (2) Die von der Verfassung konzipierte Stellung des Ministerprasi-
denten und der Staatsregierung werde zulasten des Landtags verschoben.

[15] Auf der Basis des Art.43 Abs. 1 BV konne und miisse sich die
Staatsregierung als Gubernative aller den Freistaat Bayern betreffenden
Themen politisch- grundsétzlicher Art eigenstindig und eigenverantwort-
lich annehmen. Die Verfassung gehe davon aus, dass sich die Staatsregie-
rung fiir ihre Gesetzentwiirfe und sonstigen wesentlichen (meist auch
haushaltswirksamen) Projekte im Parlament jeweils eine Mehrheit sichern
miisse. Die Staatsregierung habe de constitutione lata kein Recht, iiber
grundlegende Angelegenheiten der Leitungsfunktion eine Volksabstim-
mung herbeizufithren und sich damit gegeniiber dem Landtag den politi-
schen Vorteil hoherer demokratischer Dignitit zu verschaffen. Zwar sei es
der Staatsregierung unbenommen, sich an Meinungsumfragen zu orientie-
ren oder solche in Auftrag zu geben (,,Resonanzstudien). Jedoch habe sie
sich dabei auf informelle MeinungsiduBlerungen zu beschrdnken, die nicht
den Eindruck einer institutionellen Willensbildung vermitteln diirften.

[16] Im Rahmen der Exekutivtitigkeit konne die Durchfithrung von
konsultativen Volksbefragungen zumindest tendenziell die Gefahr hervor-
rufen, dass sich die Staatsregierung im Fall der Diskrepanz des Ergebnis-
ses der Volksabstimmung zu den einschldgigen rechtlichen Regelungen an
das Votum des Volkes gebunden fiihle. Besonders augenscheinlich sei dies
bei grofen Infrastrukturprojekten, an die die Staatsregierung bei der For-
mulierung des Gesetzentwurfs wohl in erster Linie gedacht habe. Fiir sol-
che Projekte gelte in der Regel Bundesrecht. Schon kompetenzrechtlich
diirfte es ausgeschlossen sein, dass der Landesgesetzgeber insoweit zu-
sitzliche Volksbefragungen vorsehe, die in den Verfahrensvorschriften des
einschldgigen Bundesrechts nicht vorgesehen seien. Es sei auch zu be-
flirchten, dass die Exekutive etwa bei der Gesamtabwigung der betroffe-
nen Belange dem Ergebnis einer Volksbefragung ein Gewicht beimesse,
fiir welches das Bundesrecht keine Grundlage biete.

[17] Es konne ein Konflikt zu dem in Art. 51 Abs. 1 BV verankerten
Ressortprinzip entstehen. Das Recht der Staatsregierung, Volksbefragun-
gen (mit) zu initiieren, differenziere nicht zwischen der Staatsregierung als
Gremium und den ressortverantwortlichen Staatsministern. Soweit die
Staatsregierung im Bereich der Ressortverantwortung Volksbefragungen
anrege, handle sie rechtswidrig.
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[18] (3) Das Prinzip der parlamentarischen Verantwortung der Staatsre-
gierung werde relativiert; dies fithre zu einer weiteren Schwichung des
Parlaments zugunsten der Staatsregierung.

[19] Der Ministerprasident und die Staatsminister triigen gemal Art. 47
Abs.2, Art.51 Abs.1 BV die Verantwortung gegeniiber dem Landtag.
Seien sie sich bei einer politisch heiklen Frage nicht sicher, ob die von ih-
nen priferierte Losung auf Akzeptanz in der Offentlichkeit oder im Parla-
ment stofe, ermogliche es das Institut der Volksbefragung, negative politi-
sche Konsequenzen praventiv abzufedern. Durch die Initiierung einer
Volksbefragung seitens der Staatsregierung und die politische Bindung an
das Ergebnis der Befragung hétten der Ministerprésident und die Staatsmi-
nister ein politisch gewichtiges, in der Verfassung aber gerade nicht vorge-
sehenes Instrument zur demokratischen Rechtfertigung ihres Tuns in der
Hand. Hierin liege eine deutliche Verschiebung der Machtverhiltnisse zu-
gunsten des Ministerprasidenten und letztlich der gesamten Staatsregie-
rung. Denn das Vorliegen einer das Handeln der Staatsregierung rechtferti-
genden Volksabstimmung diirfte faktisch die Bereitschaft des Parlaments
mindern, eine zur Riicktrittspflicht gemiB Art. 44 Abs. 3 Sétze 2 und 3 BV
fithrende Situation festzustellen.

[20] Der einfachgesetzlich konzipierten Verschiebung verfassungsun-
mittelbar vorgesehener Kompetenzen und damit Machtstrukturen lasse
sich nicht entgegenhalten, dass das Instrument der Volksbefragung nur
einen geringen Anwendungsbereich haben werde. Insbesondere sei dieser
keineswegs auf Vorhaben der Exekutive, wie beispielsweise solche der In-
frastruktur, beschriankt. Zwar sei die Gesetzgebung von der Volksbefra-
gung ausgenommen. Dies gelte aber nicht fiir Vorhaben des Staates, die
noch keinen Eingang in ein Gesetzgebungsverfahren gefunden hétten, die
aber zur spiteren Realisierung eines Gesetzes bediirften. Zudem seien we-
der zur Uberwachung des Ausschlusses der Gesetzgebung noch im Hin-
blick auf staatshaushaltsrelevante Fragen gemal} Art. 73 BV (priventive)
Kontrollmoglichkeiten vorgesehen.

[21] b) Ferner sei Art. 16a BV verletzt.

[22] Zwar folge aus dieser Verfassungsbestimmung kein originérer An-
spruch der Opposition auf die Einfiihrung bestimmter organisationsrechtli-
cher MaBinahmen zu ihren Gunsten. Wenn der Gesetzgeber jedoch ein
neues politisches, machtrelevantes Institut der Willensbildung schaffe, ha-
be er dabei auch die staatsorganisationsrechtliche Grundsatz- und Wertent-
scheidung des Art. 16a BV zu beachten. Dies sei vorliegend nicht der Fall.
Das Instrument der Volksbefragung gerate in der konkreten Ausgestaltung
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zum Machtinstrument, das allein der ,,Aktionseinheit™ von Staatsregierung
und Landtagsmehrheit den Zugriff auf das Plebiszit ermdgliche. Auch
wenn die Volksbefragung keine rechtliche Bindungswirkung entfalte, sei
die Opposition institutionell zu beteiligen.

[23] 2. Mit Schriftsatz vom 16. Juni 2015 beantragt die Antragstellerin
zu II:

Es wird festgestellt, dass das Gesetz zur Anderung des Landeswahlgesetzes
vom 23. Februar 2015 (GVBI S. 18) in §§ 1 und 2 Abs. 1 gegen die Bayeri-
sche Verfassung verstdft und nichtig ist.

[24] a) Diese Bestimmungen griffen in das durch die Bayerische Verfas-
sung geregelte Verhiltnis zwischen Legislative und Exekutive ein.

[25] aa) Die dadurch ermdglichten konsultativen Volksbefragungen sei-
en als Teil der Staatswillensbildung zu verstehen.

[26] Das Bundesverfassungsgericht habe in seiner Entscheidung vom
30. Juli 1958 (BVerfGE 8, 104 ff.) zu den Volksbefragungsgesetzen der
Lénder Hamburg und Bremen iiber die atomare Bewaftnung der Bundes-
wehr die konsultative Volksbefragung von bloBer Statistik, Meinungsfor-
schung, 6ffentlicher Meinung und von der politischen Willensbildung des
Volkes unterschieden. Entscheidend sei, ob die Befragung eine Veranstal-
tung des gesellschaftlich-politischen oder des staatsorganschaftlichen Be-
reichs sei. Wenn die wahlberechtigten Biirger sich aufgrund einer gesetzli-
chen Regelung und genauso wie bei verbindlichen Volksabstimmungen,
Volksbegehren und Volksentscheiden duflern sollten, so sei dieses Gesetz
die Rechtsgrundlage fiir eine Teilnahme des Biirgers als Glied des Staats-
volkes an der Bildung des Staatswillens. Dahinter trete im vom Bundes-
verfassungsgericht entschiedenen Fall zuriick, dass die Volksbefragung
nicht als rechtsverbindlich ausgestaltet gewesen sei.

[27] Die vom Bundesverfassungsgericht fiir die Uberpriifung eines
Volksbefragungsgesetzes am Mafstab des Grundgesetzes entwickelten
Grundsitze seien auf die Uberpriifung des zur Entscheidung gestellten Ge-
setzes am Malf3stab der Bayerischen Verfassung iibertragbar. Dieses Gesetz
sehe fiir die Durchfithrung eine entsprechende Anwendung der Bestim-
mungen iiber Volksentscheide vor. Zwar sei die Volksbefragung nach dem
angegriffenen Gesetz nicht auf ein bestimmtes Befragungsthema be-
schriinkt, sondern strukturell offen. Da die Uberlegungen des Bundesver-
fassungsgerichts zur Staatswillensbildung aber nicht bei den Inhalten der
Volksbefragung ansetzten, sondern beim Verfahren der Willensbildung,
konne hieraus kein Unterscheidungskriterium abgeleitet werden. Auch aus
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der Unverbindlichkeit ergebe sich keine Abweichung zu dem vom Bun-
desverfassungsgericht eingenommenen Standpunkt.

[28] Nach den Intentionen der Staatsregierung solle neben den direktde-
mokratischen Mitwirkungsmdoglichkeiten im Bereich der Gesetzgebung
die Moglichkeit einer unmittelbaren Beteiligung des Volkes im Bereich
der Aufgaben geschaffen werden, die der Staatsregierung als oberster lei-
tender und vollziechender Behorde oblidgen. Die Volksbefragung habe nach
ihrer Funktion in der Verfassungswirklichkeit, auf die abzustellen sei,
mehr Ahnlichkeit mit einem Wahlakt als mit einem Gesetzgebungsakt, der
einen ausformulierten Gesetzentwurf zur Grundlage habe. Die Abstim-
mung stelle sich als Teilhabe an der Entscheidung der Exekutive, als Mog-
lichkeit zur Stellungnahme und damit indirekt als Moglichkeit der Ein-
flussnahme auf die Exekutive in einem Bereich nicht gebundener Verwal-
tung dar. Das Gesetz statuiere ein Teilhaberecht sui generis, mediatisiert
durch die Teilhaberechte aller anderen abstimmungsberechtigten Staats-
biirger. Auch wenn sich die Teilhabe im Abstimmungsakt erschopfe, blei-
be sie doch Teil der amtlich dokumentierten Willensbildung. Das Teilha-
berecht werde dem Biirger eingerumt und erweitere seinen status activus;
es eroffne dem Staatsvolk die Handlungsmdglichkeit, sich im Rahmen der
Fragestellung zu positionieren und zu artikulieren. Da der Biirger in einem
rechtlichen Rahmen seinen Willen kundgebe und dieser Wille als Abstim-
mungsergebnis festgestellt werde, sei diese Willensbildung auch fiir den
bayerischen Verfassungsraum der Staatswillensbildung zuzurechnen.

[29] bb) Die Qualifizierung der Volksbefragung als Staatswillensbil-
dung fiithre nicht dazu, dass die angegriffene Regelung unter dem Vorbe-
halt der Verfassungsdnderung stehe.

[30] Der Verfassungsgerichtshof habe bereits entschieden, dass es ohne
Anderung der Verfassung nicht zulissig sei, neben dem Volksbegehren
eine weitere Form eines dem Volk zustehenden Gesetzesinitiativrechts zu
schaffen. Hiervon unterscheide sich die Volksbefragung jedoch in doppel-
ter Hinsicht. Diese sei zum einen nach dem Verfahrensgang beschrinkt auf
eine vorgegebene Fragestellung, deren Formulierung der Staatsregierung
und dem Landtag anheimgegeben sei. Die Staatswillensbildung geschehe
nicht initiativ, sondern reaktiv. Zum anderen sei die Volksbefragung in-
haltlich auf die Affirmation oder Negation zu Vorhaben der Exekutive be-
schrinkt. Eine vom Parlament initiierte Volksbefragung — ohne rechtliche
Bindungswirkung und im Bereich einer Detailentscheidung ,,mit gutem
Grund® — bewege sich im Rahmen des Gewaltenteilungsprinzips. Die Of-
fenheit der Bayerischen Verfassung fiir Volksrechte einerseits und die
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Moglichkeit des Parlaments, qua Einzelfallgesetzgebung exekutivisch ge-
pragte Entscheidungen zu treffen, andererseits fiihrten dazu, dass jeden-
falls eine vom Parlament initiierte Volksbefragung auch ohne Verfassungs-
anderung zuldssig sei. Anders als die Volksgesetzgebung habe die Volks-
befragung ungeachtet der praktisch-politischen Wirkung ihres Ergebnisses
eine geringere rechtliche Dignitét. Sie schaffe kein allgemeinverbindliches
Recht, sondern zeige Zustimmung oder Ablehnung; sie bleibe im verfas-
sungsrechtlichen Sinn folgenlos. Bei der Anwendung sei allerdings darauf
zu achten, dass es sich um Themen handle, die in die Kompetenz der
Staatsregierung fielen.

[31] cc) Das angegriffene Gesetz stirke die Stellung des Ministerprasi-
denten iiber das in der Verfassung vorgesehene Mal} hinaus; insoweit grei-
fe es sowohl zulasten der Ressortverantwortung der Staatsminister wie
auch zulasten des Landtags in deren verfassungsrechtlich garantierte
Rechtspositionen ein. Da es durch seine bloe Existenz das verfassungs-
rechtliche Kompetenzgefiige verschiebe, hitte es nur als verfassungsin-
derndes Gesetz erlassen werden diirfen.

[32] Ergénzend zu den diesbeziiglichen Ausfithrungen des Bevollméch-
tigten der Antragstellerin zu I sei Folgendes anzumerken:

[33] Die Volksbefragung konne nur im Einvernehmen zwischen Land-
tag und Staatsregierung initiiert werden. Negativ betrachtet bedeute dies
ein Vetorecht fiir jedes der beiden beteiligten obersten Staatsorgane. Ver-
fassungspraktisch komme diesem Vetorecht aber nur geringe Bedeutung
zu, da der die Staatsregierung fithrende Ministerprdsident vom Landtag
gewihlt worden sei und iiber eine Mehrheit im Landtag verfiige. Die Ein-
fiihrung der Volksbefragung verschiebe die Gewichte weg vom Parlament
hin zur ,,Aktionseinheit™ von Staatsregierung und Landtagsmehrheit. Der
Anstof3 zur Durchfiihrung einer Volksbefragung werde regelmifig von der
Staatsregierung ausgehen, schon weil es sich um Vorhaben der Exekutive
handle. Die Staatsregierung konne und werde sich des Instruments der
Volksbefragung zur politischen Durchsetzung ihrer Vorstellungen bedie-
nen. Die Debatte, die bei Vorhaben von landesweiter Bedeutung eigentlich
in den Landtag gehdre und die nach der Struktur der Verfassung représen-
tativ-demokratisch zu fithren wire, konne durch die Volksbefragung popu-
listisch beendet werden. Diese solle vordringlich dazu dienen, die Legiti-
mationsbasis der Staatsregierung bei der Durchsetzung von Infrastruktur-
projekten, die vor Ort umstritten seien, zu verbreitern. Zugleich erdffne
das Referendum die Mdglichkeit, die Verantwortung fiir ein Vorhaben auf
das Staatsvolk zu verlagern. Vollig unklar bleibe, wie ein einmal artiku-
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lierter, wenn auch unverbindlicher Volkswille in das hochkomplexe Abwé-
gungsgeflecht bei der gerichtlichen Uberpriifung infrastruktureller Vorha-
ben eingepasst werden solle.

[34] SchlieBlich werde die verfassungsrechtlich vorgegebene Rolle des
Ministerpréasidenten, der die Richtlinien der Politik bestimme und die
Staatsregierung fiihre, verdndert. Er konne sich iiber die Ressortverant-
wortlichkeit hinweg direkt an das Volk wenden. Unabhéingig vom Turnus
der Wahlen habe er die Mdoglichkeit, die Volksbefragung als Plebiszit tiber
die eigene Person auszugestalten. Damit konne die Volksbefragung zur
Volkswahl des Ministerprisidenten mutieren. Es gehe nicht um einen
Mehrgewinn an Demokratie, sondern um einen Machtzugewinn. Dies sei
mit der Bayerischen Verfassung nicht zu vereinbaren.

[35] b) Die angegriffene Regelung verstofle gegen Art. 16a Abs. 2 BV.

[36] Dadurch, dass kein Initiativrecht fiir Minderheiten vorgesehen sei,
werde die ,,Aktionseinheit™ zwischen der Regierung und der sie tragenden
Landtagsfraktion erstmals in einem Gesetz institutionalisiert. Dies stelle
einen Prizedenzfall dar, der geeignet sei, die Rechte der Opposition zen-
tral zu schwichen. Wenn und solange ein Legitimationsinstrument wie die
Volksbefragung bestehe, miisse hierzu ein chancengleicher und diskrimi-
nierungsfreier Zugang gewihrleistet werden. Hieran fehle es, weil an kei-
ner Stelle im Prozess der Volksbefragung Einwirkungs-, Gestaltungs- oder
Kontrollrechte der Opposition vorgesehen seien. Gerade weil sich die
Volksbefragung auf Vorhaben der Exekutive beziche, erfordere die im Ge-
waltenteilungsprinzip angelegte Kontrollfunktion der Legislative gegen-
iiber der Exekutive ein Partizipationsrecht nicht nur der Landtagsmehrheit,
sondern auch der Opposition. Dieses Recht konne sinnvollerweise nur
durch die Formulierung der Fragestellung und durch die Wahl des Zeit-
punkts der Volksbefragung verwirklicht werden.

III.

[37] 1. Die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (Antragsgegnerin zu 1
in beiden Verfahren) hélt die Antrdge fiir unbegriindet.

[38] a) Ein Verstoll gegen den Verfassungsvorbehalt sei nicht gegeben.
Art. 88a LWG beziehe sich auf Gegenstdnde in exekutivischer Priméarver-
antwortung. Dementsprechend sei von einem direktdemokratischen Ele-
ment auszugehen, das sich nicht in die Systematik der Art. 71 ff. BV ein-
ordnen lasse. Das Konzept plebiszitirer Willensbildung, wie es in der
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Bayerischen Verfassung angelegt sei, werde weder erweitert noch modifi-
ziert. Es handle sich der Sache nach um ein Aliud gegeniiber den in
Art. 18 Abs. 3, Art. 74 und 75 Abs. 2 BV geregelten Entscheidungsbefug-
nissen, das nur einen geringen Anwendungsbereich er6ffne. Angesichts
des konsultativen Charakters der Volksbefragung erscheine es sachge-
recht, dieses Instrument weniger als einen Akt der Staatswillensbildung
als vielmehr als einen Beitrag zur Staatswillensbildung zu verstehen. Die
abschliefende Wirkung der Regelungen in Art. 71 ff. BV werde daher
nicht ausgelost.

[39] b) Im Gegensatz zu dezisiven direktdemokratischen Elementen
hitten konsultative Volksbefragungen keine relevante Verschiebung im
staatsorganisatorischen Gefiige zur Folge. Mafgeblich sei, dass das kon-
sultative Referendum den Verfassungsorganen auch die Entscheidung ge-
statte, sich inhaltlich anders zu entscheiden. Die Gleichsetzung moglicher
politischer Wirkungen mit einer rechtlichen Bindung tiberzeuge schon im
Ansatz nicht. Anders als fiir den Bereich der Gesetzgebung vermdge exe-
kutivisches Handeln keine dauerhafte Bindungswirkung gegeniiber ande-
ren Verfassungsorganen zu entfalten. Der Landtag werde in seinen verfas-
sungsrechtlich radizierten Befugnissen nicht betroffen. Insbesondere fiihre
das gewihlte Regelungskonzept zu keiner Minderung seiner Mitwirkungs-
und Kontrollmdglichkeiten, wie schon das Erfordernis eines Parlaments-
beschlusses vor der Durchfithrung einer Volksbefragung zeige. Unangetas-
tet bleibe auch die Verantwortlichkeit des Ministerpriasidenten und der
Staatsminister.

[40] c) Die Rechte der parlamentarischen Opposition wiirden nicht be-
eintrachtigt. Soweit Art. 16a BV die parlamentarische Opposition als
grundlegenden Bestandteil der parlamentarischen Demokratie bezeichne,
enthalte dies zwar ein Bekenntnis zum Stellenwert der Opposition; die
Vorschrift begriinde aber keine eigenen neuen Rechte. Der Opposition
werde durch die streitgegenstidndliche Regelung nichts vorenthalten, wo-
rauf sie von Verfassungs wegen einen Anspruch hitte. Aus Art. 16a BV
konne nicht abgeleitet werden, dass jedes Mehrheitsrecht auch der Min-
derheit einzurdumen sei. Vielmehr séhe sich die Einfithrung entsprechen-
der Initiativrechte ihrerseits z.B. im Hinblick auf die Mehrheitsregelung
des Art. 23 BV durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken ausge-
setzt. Es bestehe zudem die Gefahr, dass die in Art.5 BV angelegte
Grundentscheidung fiir eine effektive gegenseitige Kontrolle einzelner
Verfassungsorgane sowie die Handlungs- und Funktionsfahigkeit der par-
lamentarisch-reprasentativen Demokratie beeintrichtigt wiirden. Da eine
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konsultative Volksbefragung nach Art. 88a Abs. 1 Satz1 LWG einen Be-
schluss von Landtag und Staatsregierung voraussetze, bestehe auch die
Moglichkeit zur Artikulation oppositioneller Positionen im Rahmen der
entsprechenden parlamentarischen Debatte.

[41] 2. Die Bayerische Staatsregierung (Antragsgegnerin zu 2 in beiden
Verfahren) duflert Bedenken gegen die Zuléssigkeit des Antrags der An-
tragstellerin zu I und hélt beide Antrdge fiir unbegriindet.

[42] a) Zweifelhaft sei, ob der Antrag der Antragstellerin zu I im Zeit-
punkt seiner Einreichung iiberhaupt zuldssigerweise habe gestellt werden
konnen. Zuvor hétten lediglich die erste Lesung, eine Sachverstindigenan-
horung und die Erstberatung im Verfassungsausschuss stattgefunden. In
diesem Stadium des Gesetzgebungsverfahrens stehe das Ergebnis der Be-
ratungen moglicherweise noch nicht hinreichend fest, sodass noch kein
geeigneter Gegenstand fiir ein verfassungsgerichtliches Verfahren vorlie-
ge.

[43] b) Das vom Landtag mittlerweile beschlossene Gesetz sei verfas-
sungsgemal.

[44] aa) Konsultative Volksabstimmungen seien auf einfachgesetzlicher
Grundlage grundsitzlich zuldssig. Die in Art.88a LWG vorgesehene
Volksbefragung sei keine verbindliche Entscheidung iiber die Ausiibung
der Staatsgewalt, denn das Ergebnis der Abstimmung binde die staatlichen
Organe nicht; vielmehr lasse die Befragung die dem Landtag und der
Staatsregierung nach der Verfassung zustehenden Befugnisse ausdriicklich
unberiihrt. Der Ausschluss der rechtlichen Verbindlichkeit sei fiir die Fra-
ge einer moglicherweise erforderlichen Verfassungsidnderung zentral. Da
die verfassungsrechtlich zugewiesenen und représentativ-parlamentarisch
legitimierten Befugnisse nicht verdndert wiirden, werde auch ein aus dem
Grundsatz der reprisentativ-parlamentarischen Ausgestaltung folgender
Verfassungsvorbehalt nicht ausgelost.

[45] Die Gleichsetzung der moglichen politischen Wirkung einer Volks-
befragung mit der rechtlichen Bindungswirkung einer Volksentscheidung
iiberzeuge nicht. Politischer Druck und politische Erwartungshaltungen
seien durch politische Verantwortungen aufzufangen, wozu das Verfas-
sungsrecht entsprechende Mechanismen, insbesondere Wahlen, ectabliert
habe. Auch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs vom 22. Okto-
ber 2012 iiber das Volksbegehren zur Abschaffung von Studienbeitragen
sei deutlich vom Grundsatz geprégt, dass fiir Fragen der unmittelbaren Be-
teiligung des Volkes an der Ausiibung von Staatsgewalt mallgeblich sei,
ob und inwieweit rechtliche Bindungen bestiinden oder ausgeldst wiirden.
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Danach komme es nicht darauf an, ob moglicherweise politisch-faktische
Zwinge ausgelost wiirden oder Erwartungen an kiinftiges Verhalten der
Staatsorgane involviert sein konnten. Die einfachgesetzliche Einfithrung
einer unverbindlichen Volksbefragung stehe auch nicht im Widerspruch zu
den beiden Urteilen des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1958 zu
Volks- und Biirgerbefragungen iiber Atomwaffen. Diese Befragungen sei-
en als verfassungswidrig verworfen worden, da sie die ausschlie8liche Zu-
standigkeit der Bundesorgane beeintriachtigt hitten.

[46] bb) Selbst wenn generelle Bedenken gegen die einfachgesetzliche
Einfithrung der Volksbefragung blieben, konnten diese angesichts der kon-
kreten Ausgestaltung sowie mit Riicksicht auf den landesverfassungsrecht-
lichen Kontext nicht aufrechterhalten werden.

[47] Den moglichen Bedenken in Hinsicht auf die Organe und das Ver-
fahren der Gesetzgebung sowie insbesondere die Gesetzgebungsbefugnis-
se des Landtags werde dadurch umfassend Rechnung getragen, dass iiber
die Gesetzgebung eine Volksbefragung nicht stattfinden diirfe. Der
Ausschluss der Gesetzgebung sei so zu verstehen, dass er eine verfas-
sungsrechtliche Kollision mit den abschlieBenden Regelungen in
Art. 71 ff. BV ausschliee. Danach konnten Gesetzesvorlagen oder ihre
Einbringung sowie Fragen, die sich auf die Anderung oder Aufhebung be-
stehender Gesetze bezdgen, nicht Gegenstand einer Volksbefragung sein.
Eine weiter gehende Auslegung des Ausschlusstatbestands in dem Sinn,
dass dariiber hinaus auch solche Gegenstinde von einer Befragung ausge-
schlossen sein sollten, die sich im Ergebnis auf die Gesetzgebung auswir-
ken kénnten, weil es zu ihrer spiteren Umsetzung einer Anderung beste-
hender Gesetze (Vorrang des Gesetzes) oder einer Regelung durch Gesetz
(Vorbehalt des Gesetzes) bediirfe, sei verfassungsrechtlich nicht zwingend.
Gegebenenfalls konnten missbrauchliche Umgehungsstrategien als vom
Ausschluss der Gesetzgebung erfasst angesehen werden. Eine verfas-
sungskonforme Auslegung dahingehend, dass der Ausschluss auch fiir
Volksbefragungen gelte, die zwar nicht unmittelbar die Art. 71 ff. BV be-
trafen, die jedoch auf andere Art und Weise nach Inhalt und Umstdnden
Grundlagen fiir die Gesetzgebung beschaffen sollten, sei in Betracht zu
ziehen.

[48] Anders als fiir den Bereich der Gesetzgebung, in dem das Verfah-
ren und die Willensbildung in Art. 70 ff. BV umfassend und detailliert ge-
regelt wiirden, enthalte die Bayerische Verfassung fiir die Exekutive in
Art. 54, 55 BV nur wenige Vorgaben, die zudem in erheblichen Teilen nur
den Charakter von Grundsitzen hatten. Auch dies spreche dafiir, dass die
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Verfassung insoweit keinen ab- und ausschlieenden Charakter habe. Ein
Abgleich mit der strukturverwandten Rechtslage bei der kommunalen
Biirgerbefragung lasse ebenfalls darauf schlieBen, dass die Volksbefragung
ohne Anderung der Verfassung eingefiihrt werden konne.

[49] Weiter sei zu beriicksichtigen, dass die Initiative zur Volksbefra-
gung einem ibereinstimmenden Beschluss von Parlament und Staatsregie-
rung vorbehalten sei. Damit konne verhindert werden, dass ein moglicher-
weise bereits gebildeter organschaftlicher Wille des Landtags oder der
Staatsregierung iiberspielt werde. Das Spannungsverhéltnis zwischen re-
préasentativer und direkter Demokratie werde von der Bayerischen Verfas-
sung in Kauf genommen. Aus Art. 88a LWG ergebe sich weder ein unzu-
lassiger Eingriff in die gewaltenteilenden Regelungen der Verfassung noch
eine sonst verfassungsrechtlich unzulédssige Wegnahme oder Verlagerung
von Befugnissen. Die Aufteilung der Zusténdigkeiten und Befugnisse zwi-
schen der Staatsregierung als Kollegialorgan sowie dem Ministerprasiden-
ten und den Ministern werde nicht auf verfassungsrechtlich relevante Wei-
se verdndert. Die parlamentarische Kontrolle der Staatsregierung bleibe
gewahrt.

[50] cc) Die verfassungsrechtlich geschiitzten Rechte der parlamentari-
schen Opposition seien nicht verletzt.

[51] Wegen der Unverbindlichkeit der Volksbefragung sowie wegen des
Ausschlusses der Gesetzgebung bleibe die parlamentarische Willensbil-
dung mit sdmtlichen vorhandenen Einflussmoglichkeiten der Opposition
erhalten. Auch die weiteren parlamentarischen Kontroll- und Einfluss-
moglichkeiten der Oppositionsfraktionen gegeniiber der Regierung wiir-
den nicht geschmadlert. Vielmehr biete die Befragung der Opposition im
und auBlerhalb des Parlaments eine zusétzliche Moglichkeit fiir eine politi-
sche Auseinandersetzung mit der Mehrheit. Aus den Initiativrechten des
Volkes im Bereich der Gesetzgebung konne nicht auf ein Initiativrecht der
Opposition bei Volksbefragungen geschlossen werden. Weder aus dem
Demokratieprinzip noch aus Art. 16a BV ergédben sich Rechte der Opposi-
tion, die iiber die parlamentarischen Kontrollrechte hinausgingen und auf
Beteiligungen an exekutivem Verhalten ausgerichtet seien. Ein solches In-
itiativrecht sei seinerseits verfassungsrechtlich bedenklich, da das in Art. 2
Abs. 2 Satz2, Art. 23 Abs. 1 BV festgelegte Mehrheitsprinzip und das in
Art. 13 Abs. 2 BV verankerte Prinzip der strikten Gleichheit der Abgeord-
neten erheblich beeintrachtigt wiirden. Es bestiinde die Gefahr, dass das
Handeln von Regierung und Parlamentsmehrheit erschwert und die Funk-
tionsfahigkeit der staatlichen Organe im Gewaltengefiige gestort wiirden.
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IV.

[52] Der Bayerische Landtag hélt die Antrdge fiir unbegriindet.

[53] Die Einfiihrung einer Volksbefragung beinhalte den Gedanken,
dass die Biirger ein groferes Mitspracherecht in Form einer moglichen
Meinungsduerung und ,,Empfehlung™ hétten, aber keine Bindungswir-
kung bestehe. Eine weitere eindeutige Wirkungsbeschriankung ergebe sich
daraus, dass eine solche Volksbeteiligung nur aufgrund gemeinsamer Ent-
scheidung von Staatsregierung und Landtag erfolgen konne und Gesetzes-
initiativen auf diesem Weg nicht mdoglich seien. Die Gewaltenteilung mit
den drei Sdulen der demokratischen Grundordnung werde damit nicht be-
rithrt und schon gar nicht unterlaufen. Die Beteiligungs- und Kontrollbe-
fugnisse der Opposition wiirden nicht eingeschrankt. Zur Demokratie ge-
hore, dass die Diskussion in vollem Umfang frei und gleichberechtigt
stattfinde, die Entscheidung dann aber entsprechend der Mehrheit der Ent-
scheider erfolge. Es konne nicht angehen, dass die Meinungsbildung der
Mehrheit wegen der Regelung zum Minderheitenschutz der Opposition
nicht mehr von Bedeutung wire.

V.

[54] Die Antrdge sind zuléssig.

[55] 1. Sie haben Meinungsverschiedenheiten gemil3 Art. 75 Abs. 3 BV,
Art. 49 VIGHG zum Gegenstand.

[56] Nach Art.75 Abs.3 BV entscheidet der Verfassungsgerichtshof
Meinungsverschiedenheiten dariiber, ob durch ein Gesetz die Verfassung
gedndert wird oder ob ein Antrag auf unzuldssige Verfassungsidnderung
vorliegt. Diese Voraussetzungen sind nach Art.49 Abs. 1 VfGHG auch
dann erfiillt, wenn die Meinungsverschiedenheit dariiber besteht, ob durch
ein Gesetz die Verfassung verletzt wird (VerfGH vom 12.8.1994 VerfGHE
47, 184/189; vom 19.10.1994 VerfGHE 47, 241/252; vom 17.9.1999
VerfGHE 52, 104/119). Die Meinungsverschiedenheit muss zwischen am
Gesetzgebungsverfahren beteiligten Organen oder Teilen davon entstan-
den und bereits im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens im Landtag erkenn-
bar geworden sein (VerfGH vom 21.11.1986 VerfGHE 39, 96/136;
VerfGHE 47, 184/189; 47, 241/252f.; 52, 104/119f.; vom 21.2.2002
VerfGHE 55, 28/35). Das ist hier der Fall.
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[57] a) Der Gesetzentwurf zur Anderung des Landeswahlgesetzes wur-
de von der Staatsregierung am 29. April 2014 im Landtag eingebracht. In
der Plenarsitzung am 11. Februar 2015 wurde das Gesetz vom Landtag
mit den Stimmen der Abgeordneten der CSU-Fraktion gegen die Stimmen
der Abgeordneten aller Oppositionsfraktionen beschlossen (vgl. LT-Drs.
17/5145 S. 2924 mit Anlage 1). Abgeordnete der Antragstellerinnen ver-
traten im Gesetzgebungsverfahren die Auffassung, die im Entwurf enthal-
tene Regelung zur Einfiihrung von Volksbefragungen sei verfassungswid-
rig.

[58] So fiihrte die der Antragstellerin zu I angehdrende Abgeordnete
Schulze in den Beratungen des Ausschusses fiir Verfassung, Recht und
Parlamentsfragen am 16. Oktober 2014 (Protokoll S.21, 37f.) und am
13. November 2014 (Protokoll S. 6) u.a. aus, eine einfachgesetzliche Re-
gelung sei nicht ausreichend, da die Volksbefragung in die Grundarchitek-
tur der Demokratie eingreife; die verfassungsrechtliche Stellung des Land-
tags und der Wahlakt wiirden strukturell geschwécht, eine Machtverschie-
bung zugunsten der Staatsregierung bewirkt und unzulédssig in die Rechte
der Opposition gemifB Art. 16a BV eingriffen. Ausweislich des Plenarpro-
tokolls (17/37 S.2916) brachte die Abgeordnete auch anlisslich der ab-
schlieBenden Beratung in der Plenarsitzung am 11. Februar 2015 verfas-
sungsrechtliche Bedenken zum Ausdruck.

[59] Fiir die Antragstellerin zu I machte der Vorsitzende des Ausschus-
ses fiir Verfassung, Recht und Parlamentsfragen, der Abgeordnete Schind-
ler sowohl in der Ausschusssitzung am 13. November 2014 (Protokoll
S. 17) als auch in der Plenarsitzung am 11. Februar 2015 (Plenarprotokoll
17/37 S.2911 f.) geltend, der Gesetzentwurf der Staatsregierung versto3e
gegen die Bayerische Verfassung, weil er das Machtgefiige zugunsten der
Staatsregierung und zulasten des gesamten Landtags verschiebe; insbeson-
dere missachte der Entwurf die Rechte der Minderheit gemaf3 Art. 16a BV.

[60] b) Die Antragstellerinnen haben als Fraktionen und damit als Teile
des Landtags gemill Art. 49 Abs. 2 Satz 1 VIGHG am Gesetzgebungsver-
fahren zur Einfithrung der Volksbefragung mitgewirkt. Sie konnen die be-
reits auf Parlamentsebene von ihren Mitgliedern gedufBBerten verfassungs-
rechtlichen Bedenken im Verfahren nach Art. 75 Abs. 3 BV weiterverfol-
gen (VerfGH vom 27.7.1972 VerfGHE 25, 97/107 f.; VerfGHE 39, 96/136;
47, 184/189; 47, 241/252). Als Antragsgegnerin in beiden Verfahren wur-
de zum einen zuldssigerweise die Mehrheitsfraktion im Landtag benannt,
mit deren Stimmen die Neuregelung verabschiedet wurde (vgl. Art.49
Abs. 2 Satz 3 VEFGHG; VerfGHE 47, 241/253; 55, 28/35). Antragsgegnerin
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kann zum anderen die von den Antragstellerinnen ebenfalls angefiihrte
Staatsregierung sein, da der Ministerprésident in ihrem Namen den Ge-
setzentwurf im Landtag eingebracht und damit das Gesetzgebungsvorha-
ben gemil3 Art. 71 BV initiiert hat (vgl. Mdst/ in Lindner/Mostl/Wolff,
Verfassung des Freistaates Bayern, 2009, Art. 75 Rn. 12).

[61] 2. Im Hinblick auf den Zeitpunkt der Verfahrenseinleitung durch
die Antragstellerin zu I bestehen keine Zuldssigkeitsbedenken.

[62] Grundsitzlich ist es nicht erheblich, wann eine Meinungsverschie-
denheit an den Verfassungsgerichtshof herangetragen wird (VerfGH vom
2.12.1949 VerfGHE 2, 181/199; VerfGHE 47, 241/254). Nach herrschen-
der Meinung kann ein Antrag gemifll Art. 75 Abs.3 BV bereits vor Be-
schlussfassung, Ausfertigung und Veroffentlichung des Gesetzes beim
Verfassungsgerichtshof eingereicht werden (VerfGH vom 21.12.1951
VerfGHE 4, 251/268; Méstl in Lindner/Mostl/Wolff, Verfassung des Frei-
staates Bayern, Art. 75 Rn. 14; Brechmann in Meder/Brechmann, Die Ver-
fassung des Freistaates Bayern, 5. Aufl. 2014, Art. 75 Rn. 20; Pestalozza,
Verfassungsprozessrecht, 3. Aufl. 1991, § 23 Rn. 48, 51; vgl. auch BVerfG
vom 7.3.1953 BVerfGE 2, 143/175 ff.). Andererseits steht der Abschluss
des Gesetzgebungsverfahrens der Stellung eines Antrags auf Entscheidung
einer Meinungsverschiedenheit nicht entgegen (VerfGH vom 18.8.1966
VerfGHE 19, 64; vom 30.5.1968 VerfGHE 21, 110/116; Mostl, a.a.O.,
Art. 75 Rn. 14; Brechmann, a.a.0., Art. 75 Rn. 23). Da eine Frist nicht vor-
gesehen ist, kann selbst eine Antragstellung nach Ablauf der Legislaturpe-
riode zuldssig sein; allenfalls unter dem Gesichtspunkt der Verwirkung
konnen sich zeitliche Grenzen ergeben (VerfGHE 47, 241/253 £.).

[63] Im Verfahren Vf. 15-VIII-14 hat die Antragstellerin zu I ihren An-
trag am 24. November 2014 eingereicht, somit nach der ersten Lesung des
Gesetzentwurfs im Landtagsplenum (7. Mai 2014) und der Sachverstindi-
genanhdrung (16. Oktober 2014) sowie der Erstberatung im federfiihren-
den Ausschuss (13. November 2014), aber noch vor der Endberatung in
diesem Ausschuss (5. Februar 2015) und der abschlieBenden Zweiten Le-
sung im Landtagsplenum (11. Februar 2015). Die vom Bevollmichtigten
der Bayerischen Staatsregierung aufgeworfene Frage, ob im Zeitpunkt der
Einreichung des Antrags bereits ein fiir eine verfassungsgerichtliche Uber-
priifung hinreichend konkretes Beratungsergebnis im Gesetzgebungsver-
fahren vorlag, bedarf keiner Vertiefung. Denn es gentigt, dass die Antrags-
berechtigung im Zeitpunkt der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs
gegeben ist (VerfGHE 2, 181/200). Dies ist im Hinblick auf das zwischen-
zeitlich abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren zweifellos der Fall.
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[64] Zwar wurde aus dem Kreis der Verfahrensbeteiligten angeregt, der
Verfassungsgerichtshof moge dessen ungeachtet flir die kiinftige Praxis
eine ,,verbindliche Aussage™ dariiber treffen, ab welchem Zeitpunkt ein
Antrag auf verfassungsgerichtliche Kontrolle im Verfahren nach Art. 75
Abs. 3 BV gestellt werden darf. Hiervon wird jedoch abgesehen, da eine
abschlieBende Beurteilung nur anhand der Gesamtumsténde des jeweili-
gen Einzelfalls mdglich ist und im vorliegenden Verfahren ohnehin keine
fir kiinftige Meinungsverschiedenheiten verbindlichen Einschitzungen
vorgenommen werden konnen.

VL

[65] Die Antrdge sind begriindet; Art. 88a LWG in der Fassung des § 1
Nr. 7 des Gesetzes zur Anderung des Landeswahlgesetzes vom 23. Febru-
ar 2015 (GVBI S. 18) ist mit der Bayerischen Verfassung nicht vereinbar.

[66] 1. Vor einer Entscheidung iiber die VerfassungsméBigkeit einer
Norm ist diese auszulegen und ihr einfachrechtlicher Anwendungs- und
Wirkungsbereich zu ermitteln. Erst nach der Feststellung des konkreten
Inhalts der Norm und ihrer systematischen Einordnung kann beurteilt wer-
den, ob die angegriffene Regelung mit der Bayerischen Verfassung verein-
bar ist oder nicht (VerfGH vom 30.1.2006 VerfGHE 59, 23/24 m.w.N.).
Fiir die Auslegung einer Rechtsvorschrift mafigebend ist der in ihr zum
Ausdruck kommende objektivierte Wille des Normgebers, wie er sich aus
ihrem Wortlaut und dem Sinnzusammenhang ergibt. Mittel dazu bilden die
grammatikalische, die systematische, die teleologische und schlie3lich die
historische Auslegung, wobei sich diese Methoden nicht gegenseitig aus-
schlieBen, sondern erginzen (VerfGH vom 27.7.2011 VerfGHE 64,
124/134 m.w.N.).

[67] a) Art. 88a Abs. 1 LWG:

[68] Im Hinblick auf Art. 88a Abs. 1 LWG ist insbesondere klérungsbe-
diirftig, auf welche Gegensténde sich eine Volksbefragung beziehen kann.
Nach Art. 88a Abs. 1 Satz 1 LWG wird iiber Vorhaben des Staates mit lan-
desweiter Bedeutung eine Volksbefragung durchgefiihrt, wenn Landtag
und Staatsregierung dies iibereinstimmend beschlieBen. Uber die Gesetz-
gebung findet gemal Art. 88a Abs. 1 Satz2 LWG keine Volksbefragung
statt.

[69] aa) Unter den Begriff ,,Vorhaben des Staates* fallen alle Angele-
genheiten, die auf ein staatliches (Regierungs-)Handeln gerichtet sind (LT-
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Drs. 17/1745 S.5). Der Gesetzgeber stellt damit einen Bezug zum Aufga-
benspektrum der Staatsregierung her (vgl. LT-Drs. 17/1745 S. 4), die nach
Art. 43 Abs. 1 BV die oberste leitende und vollziehende Behorde ist und
damit die oberste exekutive Gewalt im Staat ausiibt. Die Differenzierung
zwischen ,leitender und ,,vollzichender® Behorde verdeutlicht, dass die
Staatsregierung neben ihrer Funktion im Rahmen der gesetzesausfiihren-
den Verwaltung auch die Aufgabe der Staatsleitung (Gubernative) wahr-
nimmt (vgl. VerfGH vom 6.6.2011 VerfGHE 64, 70/84 f.). Hierunter ist
die Gestaltung des Staatsganzen zu verstehen, die sich vor allem durch das
Erfordernis neuer Weichenstellungen und damit verbundener schopferi-
scher Entscheidungen vom administrativen Gesetzesvollzug unterscheidet
(Lindner in Lindner/Mostl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern,
Art. 43 Rn. 4; Brechmann in Meder/Brechmann, Die Verfassung des Frei-
staates Bayern, Art. 43 Rn. 1).

[70] Die auf landesrechtlicher Regelung beruhenden Volksbefragungen
miissen sich — wie auch das Regierungshandeln — im Rahmen der Landes-
kompetenz halten (Martini, DOV 2015, 981/985). Dies ergibt sich aus der
grundgesetzlichen Ordnung, ohne dass es hierzu einer ausdriicklichen Re-
gelung bedarf (vgl. LT-Drs. 17/1745 S. 4).

[71] Abzugrenzen sind die Volksbefragungen von der verfassungsrecht-
lich in Art. 7 Abs. 2, Art. 12 Abs. 3 BV verankerten kommunalen Biirger-
beteiligung (Mdstl, BayVBI1 2015, 217/222f.). Die in Art. 18a GO und
Art. 12a LKrO ndher ausgestaltete Biirgerbeteiligung umfasst Biirgerbe-
gehren und Biirgerentscheide zu Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-
kreises der Gemeinden und Landkreise, bezieht sich also nicht auf Vorha-
ben des ,,Staates™.

[72] bb) Bei der erforderlichen ,landesweiten Bedeutung* der Vorha-
ben, die nach Art. 88a Abs. 1 Satz1 LWG Gegenstand einer Volksbefra-
gung sein konnen, handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff,
der sich mit den tiiblichen juristischen Methoden auslegen ldsst. Anhalts-
punkte hierfiir liefert u.a. die Gesetzesbegriindung, die in diesem Zusam-
menhang insbesondere Vorhaben zur Herstellung und Sicherung einer fiir
Bayern insgesamt relevanten Infrastruktur nennt (LT-Drs. 17/1745 S.5).
Bedenken unter dem Gesichtspunkt des aus dem Rechtsstaatsgebot (Art. 3
Abs. 1 Satz 1 BV) folgenden Erfordernisses der Normenbestimmtheit sind
daher nicht ersichtlich (vgl. VerfGH vom 28.3.2003 VerfGHE 56, 28/45;
VerfGHE 64, 124/134).

[73] cc) Im Hinblick darauf, dass vor allem Volksbefragungen zu Infra-
strukturprojekten ermdglicht werden sollen (LT-Drs. 17/1745 S.5), stellt
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sich die Frage nach dem Verhéltnis des Art. 88a LWG zu den Vorschriften,
die jeweils fiir die Beurteilung des konkreten Vorhabens in formeller und
materieller Hinsicht maBgeblich sind (Martini, DOV 2015, 981/985;
Mostl, BayVBI 2015, 217/222).

[74] (1) Solche Regelungen kdnnen sowohl in Bundes- als auch in Lan-
desgesetzen enthalten sein. In formeller Hinsicht sind insoweit vor allem
die Vorgaben verwaltungsrechtlicher Planfeststellungs- und Genehmi-
gungsverfahren von Bedeutung. Materiell-rechtlich kommt eine Vielzahl
gesetzlicher Normierungen in Betracht, die der zustdndigen Behdrde beim
Gesetzesvollzug teilweise einen weiten Ermessensspielraum gewéhren, bis
hin zu strikten Bindungen, die keine oder kaum Gestaltungsspielrdume er-
offnen. Eine Volksbefragung kann — auch wenn ihr Ergebnis nicht ver-
bindlich ist — in diese Entscheidungsprozesse sowohl formell als auch in-
haltlich eingreifen oder sie zumindest beeinflussen. Hierdurch kénnen zu-
dem grundrechtlich geschiitzte Positionen der in den jeweiligen Verwal-
tungsverfahren Betroffenen tangiert sein.

[75] Ob sich im Einzelfall Diskrepanzen zwischen dem Inhalt der Fra-
gestellung und den fiir das Vorhaben einschlidgigen gesetzlichen Normen
ergeben konnen, wird maligeblich von der konkreten Formulierung der
dem Volk unterbreiteten Frage abhéngen und lieBe sich gegebenenfalls nur
anhand einer Gesamtschau der jeweiligen Umstidnde beurteilen. Es ist
nicht erkennbar, dass Art. 88a LWG strukturell die Mdglichkeit erdffnen
wiirde, vorhandene gesetzliche Normen mittels der Durchfithrung von
Volksbefragungen zu relativieren oder infrage zu stellen. Zwar ist dem
Wortlaut des Art. 88a Abs. 1 Satz 1 LWG nicht zu entnehmen, dass in Be-
zug auf Infrastrukturprojekte das ,,Ob* und das ,,Wie* eines Vorhabens nur
insoweit zur Abstimmung gestellt werden diirfte, als dem Freistaat Bayern
eine freie, (auch bundes-)gesetzlich nicht gebundene Entscheidung erdft-
net ist. Die Auslegung des Art. 88a LWG nach seinem Sinn und Zweck
legt jedoch entsprechende Einschrinkungen nahe (vgl. Schwarz, Nieder-
schrift iiber die Expertenanhérung des Ausschusses fiir Verfassung, Recht
und Parlamentsfragen des Bayerischen Landtags vom 16. Oktober 2014
S.26; Lindner, a.a.0., S. 96; Thum, BayVBI 2015, 224/225, 228). Damit
ist nicht ausgeschlossen, dass sich im Einzelfall unter dem Gesichtspunkt
des Vorrangs der (Bundes-)Gesetze (vgl. Art. 31 GG, Art. 55 Nr. 1 BV)
Bedenken gegen die Zuldssigkeit einer Volksbefragung ergeben konnen.

[76] (2) Offenbleibt in diesem Zusammenhang, ob und inwieweit die
Durchfiihrung unzuléssiger Volksbefragungen verhindert werden soll; eine
dem Verfahren bei der Zulassung von Volksbegehren (vgl. Art. 67 BV,
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Art. 64 LWG) entsprechende (Vorab-)Priifung durch den Verfassungsge-
richtshof ist nicht vorgesehen (Haufner/Pautsch, NVwZ-Extra 10/2014,
87). Es kommt daher allenfalls die Einleitung eines Organstreitverfahrens
nach Art. 64 BV in Betracht, wenn etwa eine Minderheit im Bayerischen
Landtag als in der Verfassung mit eigenen Rechten ausgestatteter Teil ei-
nes obersten Staatsorgans geltend macht, ihre verfassungsméfigen Rechte
wiirden durch die (bevorstehende) Durchfiihrung einer Volksbefragung
verletzt (Thum, BayVBI 2015, 224/231; Lindner, Niederschrift tiber die
Expertenanhdrung des Ausschusses fiir Verfassung, Recht und Parla-
mentsfragen des Bayerischen Landtags vom 16. Oktober 2014, S. 23; vgl.
auch Grzeszick, a.a.0., S.25; Schwarz, a.a.0., S.26; Heufner, a.a.0.,
S.27).

[77] dd) Auslegungsbediirftig ist auch Art. 88a Abs. 1 Satz 2 LWG, wo-
nach iiber die Gesetzgebung keine Volksbefragung stattfindet.

[78] (1) Die ausdriickliche Herausnahme der Gesetzgebung als Gegen-
stand der Volksbefragung betrifft Gesetze, Gesetzesvorlagen und ihre Ein-
bringung sowie sdmtliche Akte der Haushaltsgesetzgebung (LT-Drs.
17/1745 S. 4). Damit soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass
die Beteiligung des Volkes an der Landesgesetzgebung abschlieBend in
Art. 7 Abs. 2, Art. 71, 72 Abs. 1, Art. 73, 74, 75 Abs. 2 Satz2 BV geregelt
ist. Der Verfassungsgerichtshof hat hierzu — worauf in der Gesetzesbe-
griindung Bezug genommen wird (LT-Drs. 17/1745 S. 5) — entschieden,
dass es ohne Anderung der Bayerischen Verfassung nicht zuldssig ist, ne-
ben dem Volksbegehren eine weitere Form eines dem Volk zustehenden
Gesetzesinitiativrechts zu schaffen (VerfGH vom 14.11.1994 VerfGHE 47,
265 ftf.).

[79] (2) Demgegeniiber ist der angegriffenen Norm nicht ohne Weiteres
zu entnehmen, ob eine Volksbefragung zulédssig sein soll, die eine be-
stimmte Thematik lediglich allgemein aufgreift und unmittelbar weder ein
Gesetz noch eine Gesetzesvorlage zum Gegenstand hat, deren Abstim-
mungsergebnis sich jedoch nur mithilfe einer gesetzlichen Regelung reali-
sieren lieBe. Dann bezieht sich zwar die konkrete Abstimmung nicht auf
die Gesetzgebung; gleichwohl wire fiir eine spitere Umsetzung der Erlass
eines Gesetzes unabdingbar. Zu dieser Frage finden sich sowohl in der
Niederschrift iiber die Expertenanhérung des Ausschusses fiir Verfassung,
Recht und Parlamentsfragen des Bayerischen Landtags vom 16. Oktober

7 So tatséchlich im Original. Recte ,,Heufiner*.
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2014 als auch in der Literatur unterschiedliche Auffassungen (vgl. Thum,
BayVBI 2015, 224/227). Teilweise wird der Begriff der Gesetzgebung in
Art. 88a Abs. 1 Satz 2 LWG eng im Sinn des Gesetzgebungsverfahrens in-
terpretiert und betont, dass nur formale Gesetzesinitiativen und -vorlagen
von der Volksbefragung ausgenommen seien (Lindner, Protokoll der Ex-
pertenanhdrung, S. 14, 18f.; Schwarz, a.a.0., S.104; Haufsner/Pautsch,
NVwZ-Extra 10/2014, 48). Die Gegenmeinung geht von einem weiten
Verstindnis aus und bezieht die Ausschlussklausel auch auf die Fille, in
denen eine Umsetzung zwingend zu Gesetzesidnderungen fithren miisste
(Grzeszick, Protokoll der Expertenanhdrung, S. 15, 20; Most/, BayVBI
2015, 217/ 222).

[80] b) Art. 88a Abs. 2 LWG:

[81] In Art. 88a Abs.2 LWG wird eine Reihe von Bestimmungen iiber
die Durchfiihrung von Volksentscheiden fiir entsprechend anwendbar er-
klart.

[82] Mit der Bezugnahme auf Art. 75 Abs. 1 LWG wird geregelt, dass
die Staatsregierung den Tag und den Gegenstand der Volksbefragung be-
kannt zu machen hat. Neben der Bekanntmachung der Fragestellung kon-
nen danach zu ihrer Erléuterung auch weitere Informationen iiber das Vor-
haben des Staates, zu dem das Volk befragt werden soll, gegeben werden
(LT-Drs. 17/1745 S.5). Fir die Gestaltung der Stimmzettel und die
Stimmabgabe finden Art. 76 Abs. 1 Sdtze 1 und 2 sowie Art. 77 Sétze 1
und 2 LWG, fiir die Feststellung des Abstimmungsergebnisses findet
Art. 78 LWG entsprechende Anwendung.

[83] Fiir die (nachtrigliche) Priifung der Volksbefragung gilt die bei
Volksentscheiden vorgesehene Regelung in Art. 80 LWG entsprechend.
Diese Uberpriifung obliegt — wie auch bei der Wahlpriifung (Art. 51 bis 55
LWG) — zunichst dem Landtag. Gegen dessen Beschluss kann geméif
Art. 80 Abs.2 LWG i.V.m. Art. 48 Abs. 2 bis 5 VfFGHG die Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofs beantragt werden. Die Priifungskompetenz
des Verfassungsgerichtshofs in diesem (nachtraglichen) Verfahren diirfte
sich auch darauf erstrecken, ob der Volksbefragung ein zulédssiger Gegen-
stand zugrunde lag.

[84] c) Art. 88a Abs. 3 LWG:

[85] Nach Art.88a Abs.3 LWG lésst das Ergebnis einer Volksbefra-
gung die dem Landtag und der Staatsregierung nach der Verfassung zuste-

8 Dito.
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henden Befugnisse unberiihrt. Hieraus ergibt sich, dass Volksbefragungen
nicht auf die Herbeifilhrung einer rechtlich verbindlichen Entscheidung
gerichtet sind (LT-Drs. 17/1745 S. 4). Es handelt sich vielmehr um konsul-
tative Befragungen, die die Richtung des Volkswillens aufzeigen sollen,
ohne den Handlungsspielraum des Landtags und der Staatsregierung
rechtlich einzuengen (Martini, DOV 2015, 981/983; Thum, BayVBI 2015,
224/225).

[86] d) Die sich im Hinblick auf den Anwendungsbereich des Art. 88a
LWG ergebenden Probleme und Fragen (oben a] cc] und dd]) bediirfen
keiner weiteren Vertiefung. Denn die angegriffene Regelung ist unabhén-
gig von einer abschlieBenden Bewertung dieser Gesichtspunkte auch dann
mit der Bayerischen Verfassung unvereinbar, wenn ihre Reichweite je-
weils eng ausgelegt wird.

[87] 2. Art. 88a LWG ist mit Art. 7 Abs. 2 BV unvereinbar, wonach der
Staatsbiirger seine Rechte durch Teilnahme an Wahlen, Biirgerbegehren
und Biirgerentscheiden sowie Volksbegehren und Volksentscheiden aus-
ibt. Diese Verfassungsnorm prézisiert im Zusammenhang mit Art.2
Abs. 2 und Art. 4 BV die Mitwirkungsrechte des Staatsbiirgers und ist ein
wesentlicher Bestandteil der staatsorganisationsrechtlichen Bestimmun-
gen, die die zentrale Frage der Staatswillensbildung regeln. Thr kommt
Grundrechtscharakter zu, denn sie rdumt dem einzelnen Staatsbiirger das
fiir ein demokratisches Staatswesen unerldssliche Recht auf Teilhabe an
der Staatsgewalt ein (stindige Rechtsprechung; vgl. VerfGH vom
4.10.1974 VerfGHE 27, 139/142; vom 29.8.1997 VerfGHE 50, 181/196,
198; vom 25.5.2007 VerfGHE 60, 131/148; vom 12.6.2013 VerfGHE 66,
70/87).

[88] Die Bayerische Verfassung gibt als Staatsform die repriasentative
Demokratie vor, die in bestimmten Bereichen durch plebiszitire Elemente
erginzt wird (a). Volksbefragungen sind Teil der Staatswillensbildung (b).
Die Formen der Beteiligung des Volkes an der Staatswillensbildung sind
in Art. 7 Abs.2 BV dem Grundsatz nach abschlieBend aufgefiihrt; ohne
Anderung der Verfassung konnen neue plebiszitire Elemente nicht einge-
fithrt werden (c). Gegenstand der verfassungsgerichtlichen Nichtigerkld-
rung ist Art. 88a LWG (d).

[89] a) Die Bayerische Verfassung gibt als Staatsform die repriasentative
Demokratie vor, die in bestimmten Bereichen durch plebiszitire Elemente
erginzt wird.

[90] aa) Zu den elementaren Grundsitzen, auf die sich die Bayerische
Verfassung stiitzt, gehort das Prinzip der Demokratie (Art. 2 Abs. 1, Art. 4
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BV; VerfGH vom 15.12.1976 VerfGHE 29, 244/264). Die Bayerische Ver-
fassung setzt damit eine Staatsform voraus, die durch die freie Selbstbe-
stimmung aller Biirger geprigt ist. Das Wesen einer Demokratie liegt da-
rin, dass die staatliche Herrschaft durch das Volk legitimiert ist; der Triger
der Staatsgewalt ist das Volk (Art. 2 Abs. 1 Satz2 BV). Hieraus folgt je-
doch nicht, dass jegliches staatliche Handeln unmittelbar vom Volk selbst
vorzunchmen ist. Eine derartige ,,absolute* unmittelbare Demokratie wire
bei den realen Gegebenheiten staatlichen Lebens, besonders der Bevolke-
rungszahl, der Pluralitdt der Gesellschaft, der Vielzahl und Komplexitét
sowie Hiufigkeit der notwendigen Verwaltungs- und Gesetzgebungsent-
scheidungen, nicht zu verwirklichen. Die Miitter und Viter der Bayeri-
schen Verfassung haben sich daher — dem Vorbild westlicher Demokratien
folgend — im Jahr 1946 fiir eine der grundsitzlichen Konzeption nach re-
prasentative Demokratie entschieden (vgl. hierzu Mitberichterstatter Dr.
Dehler in Stenographische Berichte {iber die Verhandlungen des Verfas-
sungsausschusses der Bayerischen Verfassunggebenden Landesversamm-
lung, Bd. II, S.416), in der das Volk bei der Ausiibung der Staatsgewalt
durch das Parlament sowie durch die mittelbar oder unmittelbar von die-
sem bestellten Vollzugsbehdrden und Richter représentiert wird (Art. 4
BV). Das Parlament bezieht seine demokratische Legitimation durch die
periodisch wiederkehrenden Wahlen (VerfGH vom 19.1.1994 VerfGHE
47, 1/13; vom 31.3.2000 VerfGHE 53, 42/61).

[91] bb) Der in der Bayerischen Verfassung angelegte Grundsatz der re-
prisentativen Demokratie wird erginzt durch plebiszitire Elemente
(VerfGHE 29, 244/264 f.; 50, 181/204; vgl. auch Stenographische Berichte
iiber die Verhandlungen des Verfassungsausschusses der Bayerischen Ver-
fassunggebenden Landesversammlung, Bd. I, S. 166 ff. und 171 ff., Bd. 11,
S.416f.). Wihrend die demokratische Ordnung des Grundgesetzes — trotz
Art. 20 Abs. 2 Satz2 GG, wonach die Staatsgewalt vom Volk in Wahlen
und Abstimmungen ausgeiibt wird — strikt reprasentativ ausgestaltet ist, al-
so — abgesehen von den in Art. 29 und 118 GG vorgeschriebenen Abstim-
mungen bei einer Neugliederung des Bundesgebiets — keine unmittelbare
Beteiligung des Volkes an der politischen Willensbildung auf Bundesebe-
ne vorsieht, bringt die Bayerische Verfassung der unmittelbaren Demokra-
tie eine hohe Wertschitzung entgegen (VerfGHE 52, 104/126; 60,
131/145).

[92] Das Nebeneinander von mittelbarer und unmittelbarer Demokratie
kommt in der Bayerischen Verfassung — {iber den bereits erwdhnten Art. 4
BV hinaus — an weiteren Stellen zum Ausdruck (vgl. Huber, Einsichten
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und Perspektiven 2/13, S.20f.). Gemal Art.2 Abs.2 Satz1 BV tut das
Volk seinen Willen durch Wahlen und Abstimmungen kund. Neben die
Wahl als Entscheidung iiber die Zusammensetzung des Bayerischen Land-
tags als Représentativorgan tritt die Abstimmung als unmittelbare politi-
sche Entscheidung des Volkes. Art. 5 Abs. 1 BV weist die gesetzgebende
Gewalt ausschlieBlich dem Volk und der Volksvertretung zu. Das in Art. 7
Abs.2 BV verankerte Grundrecht auf Teilhabe an der Staatsgewalt
(VerfGHE 27, 139/142; 50, 181/196, 198; 60, 131/148; 66, 70/87) be-
stimmt, dass der Staatsbiirger seine Rechte durch Teilnahme an Wahlen,
Biirgerbegehren und Biirgerentscheiden sowie Volksbegehren und Volks-
entscheiden ausiibt. Wihrend Biirgerbegehren und Biirgerentscheide die
Willensbildung auf der Ebene der Gemeinden und Landkreise betreffen
(vgl. Art. 18a GO, Art. 12a LKrO), sind mit Volksbegehren und Volksent-
scheiden die direkten Mitwirkungsmoglichkeiten auf Landesebene ange-
sprochen.

[93] Dabei ist in der Regel ein erfolgreiches Volksbegehren, das von
einer hinreichenden Zahl an Unterstiitzern getragen wird, Voraussetzung
dafiir, dass es zu einem Volksentscheid kommt. Dies gilt zum einen fiir die
durch das Volk initiierte Abberufung des Landtags. Gemél Art. 18 Abs. 3
BV, der freilich bisher in der Praxis nicht angewandt wurde, kann der
Landtag auf Antrag von einer Million wahlberechtigter Staatsbiirger durch
Volksentscheid abberufen werden. Einen wesentlich bedeutsameren An-
wendungsfall stellt zum anderen die Volksgesetzgebung dar. Die Gesetzes-
vorlagen werden nach Art. 71 BV vom Ministerprdsidenten namens der
Staatsregierung, aus der Mitte des Landtags oder vom Volk (Volksbegeh-
ren) eingebracht. Gemdll Art. 72 Abs.1 BV werden die Gesetze vom
Landtag oder vom Volk (Volksentscheid) beschlossen. Ein aus dem Volk
heraus initiierter Gesetzentwurf kann auf eine Anderung sowohl des einfa-
chen Rechts als auch der Verfassung selbst gerichtet sein (VerfGHE 52,
104/125 f.). Nédhere Regelungen u. a. zu den erforderlichen Unterstiitzer-
unterschriften eines Volksbegehrens und zur Durchfithrung des Volksent-
scheids enthilt Art. 74 BV. Schlielich sieht die Bayerische Verfassung
noch einen Fall des Volksentscheids vor, dem kein Volksbegehren voraus-
geht; Beschliisse des Landtags auf Anderung der Verfassung miissen dem
Volk nach Art. 75 Abs. 2 BV zur Entscheidung vorgelegt werden.

[94] b) Die Durchfiihrung einer Volksbefragung nach Art. 88a LWG
stellt einen Akt der Staatswillensbildung dar.

[95] aa) Sie ist abzugrenzen von einer demoskopischen Erhebung. Wie
die Meinungsumfrage zielt auch die Volksbefragung auf die Ermittlung ei-
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nes Stimmungsbildes in der Wahlbevolkerung. Beiden Instituten ist ge-
meinsam, dass ihr jeweiliges Ergebnis in keiner Hinsicht rechtsverbindli-
che Wirkungen entfaltet. Gleichwohl kann die Volksbefragung nicht als
blofles Mittel zur Meinungsforschung eingeordnet werden. Der wesentli-
che Unterschied besteht darin, dass es sich bei einer Meinungsumfrage um
eine nichtamtliche, auf eine bestimmte Anzahl von Biirgerinnen und Biir-
gern beschrinkte reprisentative Erhebung einer privaten Einrichtung im
gesellschaftlich-politischen Bereich handelt, auch wenn diese fiir eine 6f-
fentliche Stelle, wie beispielsweise die Staatsregierung, titig wird (vgl. zu
sog. Resonanzstudien VerfGH vom 6.6.2011 VerfGHE 64, 70/83 ff.). Es
wird lediglich die Meinung ,,erforscht”; eine Gewahr dafiir, dass das Er-
gebnis dem tatsdchlichen Willen der Staatsbiirger entspricht, ist nicht ge-
geben. Demgegeniiber steht bei einer Volksbefragung der amtliche Cha-
rakter im Vordergrund (Martini, DOV 2015, 981/982; Bugiel, Volkswille
und reprisentative Entscheidung, 1991, S.415f.; vgl. auch BVerfG vom
30.7.1958 BVerfGE 8, 104/112 ff.). Sie ist ein nach gesetzlichen Vorgaben
organisierter Urnengang, bei dem alle wahlberechtigten Staatsbiirgerinnen
und -biirger zur Abstimmung aufgerufen sind, und miindet in ein amtli-
ches Endergebnis. Auf ihre Durchfithrung finden geméf Art. 88a Abs. 2
LWG die fiir Volksentscheide geltenden Regelungen der Art. 75 Abs. 1,
Art. 76 Abs. 1 Sitze 1 und 2, Art. 77 Sétze 1 und 2, Art. 78 und 80 LWG
entsprechende Anwendung.

[96] bb) Nach der Gesetzesbegriindung (LT-Drs. 14/1745 S. 4) konnen
Volksbefragungen bei umstrittenen Fragen anders als bloBe Demoskopie
befriedend wirken und damit den Zusammenhalt in der Gesellschaft for-
dern; zugleich wird anerkannt, dass das Ergebnis einer Volksbefragung
iiber ein Vorhaben in weit stdrkerem MaR als bloe demoskopische Um-
fragen Bedeutung fiir die weiteren Entscheidungen {iber das Vorhaben so-
wie fiir seine Rechtfertigung und seine Akzeptanz haben kann. Damit
stellt die Teilnahme an einer Volksbefragung auch nach der in der Geset-
zesbegriindung zum Ausdruck kommenden Einschitzung des Gesetzge-
bers einen Faktor im Prozess der 6ffentlichen Meinungsbildung zu einer
bestimmten Sachfrage dar, der sich nicht in einer allgemeinen gesell-
schaftspolitischen AuBerung erschépft. In der Gesetzesbegriindung wird
gleichwohl davon ausgegangen, dass Volksbefragungen trotz ihrer poli-
tisch faktischen Bedeutung fiir die Staatsleitung nicht zu den Akten der
Staatswillensbildung gehdren.

[97] Dieser rechtlichen Einordnung kann nicht gefolgt werden. In zwei
Entscheidungen vom 30. Juli 1958 zu Volksbefragungen auf Lander- und
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Gemeindeebene iiber die atomare Bewaffnung der Bundeswehr hat bereits
das Bundesverfassungsgericht die Auffassung vertreten, die Teilnahme an
konsultativen Volksbefragungen sei als Mitwirkung an der Staatswillens-
bildung und damit als Teilhabe an der Staatsgewalt zu qualifizieren
(BVerfGE 8, 104 ff. und 122 ff.). Es hat hierzu u. a. ausgefiihrt (BVerfGE
8, 104/1141.):

In diesem Zusammenhang ist entscheidend, ... dass [sic] die wahlberechtigten
Biirger, also das Staatsvolk, sich genauso wie bei Volksabstimmungen, Volks-
begehren und Volksentscheiden duflern sollen. Der Aktivbiirger soll in dersel-
ben Weise und nach denselben Regeln wie bei Wahlen zum Parlament und bei
Volksabstimmungen von seinem Stimmrecht Gebrauch machen. Seine Betiti-
gung soll sich unter demselben Schutz vollziechen, den die Rechtsordnung fiir
Wabhlen und Abstimmungen des Volkes geschaffen hat: Die Stimmabgabe er-
folgt geheim; .... Die angegriffenen Gesetze schaffen also die Rechtsgrundla-
ge fiir eine Betitigung des Biirgers im status activus, fiir eine Teilnahme des
Biirgers als Glied des Staatsvolkes bei der Ausiibung von Staatsgewalt; nach
den Gesetzen soll das Volk als Verfassungsorgan des demokratischen Staates
an der Bildung des Staatswillens teilhaben. Dass [sic] es daran nicht in einer
rechtsverbindlich ,entscheidenden Weise teilhat, spricht nicht gegen die dar-
gelegte Qualifikation der Volksbefragung. Verfassungsorgane handeln organ-
schaftlich, d.h. sie liben Staatsgewalt aus, nicht nur wenn sie rechtsverbind-
lich Akte setzen, sondern auch, wenn sie von Befugnissen Gebrauch machen,
die nicht unmittelbar verbindliche Wirkungen hervorrufen: ...

[98] Zwar hat sich das Bundesverfassungsgericht nicht zur Frage gedulert,
ob konsultative Volksbefragungen einer Regelung in der Verfassung be-
diirfen und ob sie im Widerspruch zur représentativen Auspragung der de-
mokratischen Ordnung im Grundgesetz stehen (BVerfGE 8, 104/121 f.).
Es hat die damals verfahrensgegenstindlichen Volksbefragungsgesetze
von Hamburg und Bremen fiir unvereinbar mit dem Grundgesetz und
nichtig erklart, weil sie der Kompetenzordnung des Grundgesetzes wider-
sprachen. Als Vorfrage war jedoch die rechtliche Qualitit solcher Volksbe-
fragungen zu klaren. Diese Frage wurde eindeutig und {iberzeugend beant-
wortet. Auch rechtlich unverbindliche konsultative Volksbefragungen er-
Offnen danach dem Staatsvolk eine aktive Mitwirkung an der Staatswil-
lensbildung (so auch Heufiner/Pautsch, NJW 2015, 1225/1227; Martini,
DOV 2015, 981/982; Méstl, BayVBI 2015, 217/220; Rommelfanger, Das
konsultative Referendum, 1987, S. 118, 128; Maurer, Plebiszitire Elemen-
te in der reprasentativen Demokratie, 1996, S. 4; Neumann, Sachunmittel-
bare Demokratie, 2009, S. 178 ff.; a.A. Thum, BayVBI 2015, 224/225;
Schwarz, Protokoll der Expertenanhérung, S. 17, der von einem ,,Beitrag
zur Staatswillensbildung® spricht).
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[99] ¢) Die Formen der Beteiligung des Volkes an der Staatswillensbil-
dung sind in Art. 7 Abs.2 BV dem Grundsatz nach abschlieend aufge-
fiihrt; ohne Anderung der Verfassung kénnen neue plebiszitire Elemente
nicht eingefiihrt werden.

[100] aa) Die Stimmen in der Literatur, die der Ansicht sind, die verfah-
rensgegenstandlichen konsultativen Volksbefragungen bediirften einer
Verankerung in der Bayerischen Verfassung, stiitzen diese Einschitzung
teilweise auf den Grundsatz des Vorbehalts der Verfassung (Heufner/
Pautsch, NVwZ-Extra 10/2014, 1/3; dies. NJW 2015, 1225/1226 f.; Méstl,
BayVBI 2015, 217/2191.; vgl. auch Rommelfanger, Das konsultative Re-
ferendum, S. 123 ff.). Dies setzt ein in der Bayerischen Verfassung enthal-
tenes Postulat voraus, das besagt, dass bestimmte Gegenstinde nicht durch
den einfachen Gesetzgeber geregelt werden diirfen, sondern dem Verfas-
sungsgeber im speziellen Verfahren der Verfassungsanderung vorbehalten
bleiben miissen (vgl. Kingreen in Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staats-
rechts, Bd. XII, 3. Aufl. 2014, § 263 Rn. 40). Da ein spezieller Vorbehalt
der Bayerischen Verfassung insoweit nicht besteht, kime nur ein allgemei-
ner, nicht ausdriicklich im Text niedergelegter Verfassungsvorbehalt in Be-
tracht. Ob von einem solchen generellen Prinzip auszugehen ist und wel-
che Materien es gegebenenfalls umfasst (vgl. Kingreen, a.a.0., §263
Rn. 41 ff.), kann hier jedoch dahingestellt bleiben. Letztlich ist entschei-
dend, ob die Einflihrung konsultativer Volksbefragungen im Bereich der
Exekutive mit dem Wortlaut einzelner tangierter Verfassungsnormen und
der bestehenden Systematik der Bayerischen Verfassung, aus der Umkehr-
schliisse abgeleitet werden koénnen, vereinbar ist. Dieser Malistab folgt
aber nicht aus einem Vorbehalt der Verfassung, sondern betrifft den
Grundsatz des Vorrangs der Verfassung (vgl. Kingreen, a.a.0., §263
Rn. 49).

[101] bb) Art.2 Abs.2 Satz1 BV bietet keine Grundlage fiir die ein-
fachgesetzliche Einfithrung der verfahrensgegenstiandlichen konsultativen
Volksbefragungen. Zwar sieht diese Vorschrift Abstimmungen als Element
der Willensbildung des Volkes vor, ohne eine ndhere Prizisierung oder
eine Einschrinkung auf bestimmte Bereiche vorzunehmen. Es handelt sich
dabei aber, wie bereits dargelegt (vgl. oben a] bb]), nur um eine Norm in
einer Reihe von Regelungen der Bayerischen Verfassung, die sich mit der
plebiszitiren Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger befassen. Art.2
Abs. 2 Satz1 BV kann daher nicht isoliert betrachtet werden (Heufiner/
Pautsch, NVwZ-Extra 10/2014, 1/4). Zudem spricht der verwendete Be-
griff ,,Abstimmungen® — im Gegensatz zu den konsultativen ,.Befragun-
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gen® — dafiir, dass Plebiszite mit verbindlichen Ergebnissen gemeint sind
(vgl. Maurer, Plebiszitire Elemente in der reprdsentativen Demokratie,
1996, S. 4; Neumann, Sachunmittelbare Demokratie, S. 176).

[102] Art.2 Abs.2 Satz 1 BV ist insbesondere im Zusammenhang mit
Art. 7 Abs. 2 BV zu sehen, der die Teilnahme an Wahlen, Biirgerbegehren
und Biirgerentscheiden sowie Volksbegehren und Volksentscheiden ge-
wahrleistet. Diese Vorschrift riumt dem einzelnen Staatsbiirger das fiir ein
demokratisches Staatswesen unerldssliche Grundrecht auf Teilhabe an der
Staatsgewalt (Art. 4 BV) ein (VerfGHE 27, 139/142; 50, 181/196, 198; 60,
131/148; 66, 70/87) und definiert zugleich die Reichweite dieses Teilhabe-
rechts sowohl fiir die Einbindung des Biirgers unter dem Aspekt der repré-
sentativen Demokratie (,,Wahlen®), als auch im Hinblick auf die direkt-de-
mokratische Beteiligung (,,Biirgerbegehren und Biirgerentscheide sowie
Volksbegehren und Volksentscheide®). Bezogen auf die Landesebene wird
die Teilnahme an Volksbegehren und Volksentscheiden erdffnet, deren in
Art. 72 ff. BV nédher geregelter Wirkungskreis sich — von der durch das
Volk initiierten Abberufung des Landtags (Art. 18 Abs. 3 BV) abgesehen —
auf die Gesetzgebung beschriankt. Diese Regelungen indizieren eine
grundsétzlich abschlieende verfassungsrechtliche Ausgestaltung der For-
men direktdemokratischer Teilhabe des Volkes (Heufsner/Pautsch, NVwZ-
Extra 10/2014, 1/3; Martini, DOV 2015, 981/983 f.; Schweiger in Nawias-
ky/Schweiger/Knopfle, Die Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 7
Rn. 4).

[103] Davon ist im Hinblick auf die Gesetzgebung auch der Verfas-
sungsgerichtshof bereits in seiner Entscheidung vom 14. November 1994
(VerfGHE 47, 265 ff.) ausgegangen, in der er iiber die Zuléssigkeit eines
Volksbegehrens zu befinden hatte, mit dem in das Landeswahlgesetz eine
neue Form des Gesetzesinitiativrechts des Volkes aufgenommen werden
sollte. Er hat die Auffassung vertreten, die Verfassung regle das Gesetzes-
initiativrecht des Volkes durch Einbringung von Gesetzesvorlagen ab-
schliefend in Art. 71 und 74 BV. Diese Regelungen konnten durch einfa-
ches Gesetz zwar erginzt und ndher ausgestaltet, nicht aber abgedndert
werden. Ohne Anderung der Verfassung sei es nicht zuldssig, neben dem
Volksbegehren eine weitere Form eines dem Volk zustehenden Gesetzesin-
itiativrechts zu schaffen (VerfGHE 47, 265/271).

[104] Im Hinblick auf die angegriffene Regelung zu den Volksbefra-
gungen ergibt sich aus den verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen
eine entsprechende Beurteilung (vgl. Méstl, BayVBI 2015, 217/220). Fiir
den Bereich des staatlichen Regierungshandelns im Sinn des Art.43
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Abs. 1 BV, auf den sich Art. 88a LWG bezieht (vgl. oben 1. a] aa]), sieht
die Bayerische Verfassung keine unmittelbare Beteiligung des Volkes vor.
Im Gegensatz zur gesetzgebenden Gewalt, die nach Art. 5 Abs. 1 BV dem
Volk und der Volksvertretung zusteht, liegt die vollziehende Gewalt ge-
mifl Art. 5 Abs. 2 BV in den Hianden der Staatsregierung und der nachge-
ordneten Vollzugsbehorden (vgl. auch VerfGH vom 14.8.1987 VerfGHE
40, 94/103). Art. 88a LWG ist daher im Verhiltnis zu den bereits in der
Verfassung enthaltenen Auspragungen der unmittelbaren Demokratie auch
nicht etwa als bloBes Minus zu bewerten, sondern als ein Aliud. Er steht
im Widerspruch zur bestehenden Systematik der plebiszitiren Elemente in
der Bayerischen Verfassung, die insbesondere in Art. 7 Abs.2 BV zum
Ausdruck kommt. Als neuartiges Instrument der unmittelbaren Demokra-
tie, das die geltenden verfassungsrechtlichen Regelungen zur Staatswil-
lensbildung modifiziert, hitte die Einfiihrung von Volksbefragungen ge-
mil Art. 75 Abs. 4 BV einer Verankerung in der Bayerischen Verfassung
bedurft.

[105] cc) Zu keiner anderen Beurteilung fiihrt der Einwand der An-
tragsgegnerinnen, von konsultativen Volksbefragungen konne keine nach-
haltige Einwirkung auf das in der Verfassung angelegte Macht- und Kréf-
teverhiltnis ausgehen; zudem habe die angegriffene Regelung nur einen
engen Anwendungsbereich. Es erscheint bereits fraglich, ob das Erforder-
nis, ein neues direktdemokratisches Element als Form der Beteiligung an
der Staatswillensbildung (vgl. oben b) in der Verfassung selbst zu regeln,
aufgrund dieser Argumentation liberhaupt entfallen kann. Jedenfalls sind
die Auswirkungen der angegriffenen Regelung nicht so geringfiigig, dass
ihr eine staatsorganisatorische Relevanz abzusprechen wire (vgl. Martini,
DOV 2015, 981/984).

[106] (1) Die Mdoglichkeit, gemidfl Art. 88a LWG Volksbefragungen
durchzufiihren, ist geeignet, den politischen Handlungsspielraum der zu-
standigen Organe faktisch einzuschrianken.

[107] Nach Art.88a Abs.1 Satz1 LWG finden solche Befragungen
statt, wenn Landtag und Staatsregierung dies {ibereinstimmend beschlie-
Ben. Damit liegt es zwar im politischen Ermessen dieser Staatsorgane, ob
eine bestimmte Thematik tiberhaupt an das Volk herangetragen wird. Al-
lein durch die Existenz des Instruments kann jedoch in der Bevolkerung
eine Erwartungshaltung geschaffen werden, die Volksbefragungen insbe-
sondere bei kontrovers diskutierten Vorhaben des Staates mit landesweiter
Bedeutung, mag deren absolute Zahl auch nur gering sein, zur Regel wer-
den ldsst. Wird einer solchen Stimmungslage nicht Rechnung getragen
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und keine Volksbefragung durchgefiihrt, setzen sich die fiir die Einleitung
einer Befragung zustindigen Organe dem Vorwurf aus, den Willen des
Volkes als Souverén zu ignorieren. Gut organisierte Interessengruppen mit
entsprechendem Einfluss konnten diese Situation nutzen und die Durch-
fiihrung einer Volksbefragung gleichsam erzwingen, sofern ihr Anliegen
nicht auf andere Weise durchzusetzen ist (Martini, DOV 2015, 981/983;
a.A. Thum, BayVBI 2015, 225f.). Auswirkungen sowohl auf den Gestal-
tungsrahmen der Staatsregierung als auch auf die Wahrnehmung der Kon-
trollrechte und der Budgetverantwortung durch den Landtag sind daher
schon allein infolge der Existenz der angegriffenen Regelung nicht auszu-
schliefen.

[108] In noch stirkerem Umfang ergeben sich entsprechende Konse-
quenzen aus dem Ergebnis einer durchgefiihrten Volksbefragung. Zwar ist
das jeweilige Resultat gemdB Art. 88a Abs.3 LWG fiir Landtag und
Staatsregierung rechtlich nicht bindend. Gleichwohl erscheint es kaum
vorstellbar, dass die zustédndigen Organe einem durch das Volk gedufB3erten
Willen nicht folgen. Wer die Biirger in einer wahlrechtsdhnlichen Weise an
die Urne gerufen hat, wird sich iiber das dabei bekundete Votum nur
schwer hinwegsetzen kénnen (Martini, DOV 2015, 981/983). Dabei ste-
hen nicht die rechtlichen Vorgaben, sondern politische MaBstibe im Vor-
dergrund, im Rahmen derer der faktische Druck des Volkswillens von we-
sentlicher Bedeutung ist (vgl. BVerfGE 8, 104/116 f. und Leitsatz 7).

[109] (2) Wird der vom Volk geduBerte Wille durch die Staatsregierung
umgesetzt, verbreitert die vorangegangene Befragung die Legitimations-
grundlage der getroffenen Entscheidung und verleiht der Entscheidungs-
findung besondere Dignitit und Akzeptanz (Rommelfanger, Das konsulta-
tive Referendum, S.38f.; Martini, DOV 2015, 981/982); insoweit wird
die Stellung der Staatsregierung gestirkt. Verbunden mit der gemeinsamen
Befugnis der Staatsregierung und der Landtagsmehrheit zur Einleitung
einer Volksbefragung (Art. 88a Abs. 1 Satz1 LWG) kann dies die Wahr-
nehmung der Kontrollrechte und der Budgetverantwortung durch den
Landtag beeinflussen. Denn im Rahmen der Umsetzung des geduBerten
Volkswillens beispielsweise aus finanziellen Griinden folgende Bedenken
konnten in der Offentlichkeit als Missachtung des Volkes als Souveriin an-
gesehen und dadurch im Keim erstickt werden.

[110] (3) Die angegriffene Regelung beschrinkt sich damit nicht auf
eine bloBe Prazisierung oder geringfiligige Ergénzung der bestehenden ple-
biszitiren Ordnungsstrukturen der Bayerischen Verfassung. Vielmehr er-
weitert sie das Staatsgeflige um ein neues Element der direkten Demokra-
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tie, das geeignet ist, das von der Verfassung vorgegebene Krifteverhéltnis
der Organe und ihre Gestaltungsspielrdume zu beeinflussen (vgl. Heufiner/
Pautsch, NVwZ-Extra 10/2014, 1/8; dies., NJW 2015, 1225/1227; Marti-
ni, DOV 2015, 981/984; Méstl, BayVBI1 2015, 217/221). Das ,,primére Or-
gan®, d.h. das Volk, wird in groBerem Umfang an der Staatswillensbildung
beteiligt, als es verfassungsmifBig bestimmt ist (vgl. Rommelfanger, Das
konsultative Referendum, S. 135f.). Damit verbunden ist eine Stirkung
des Gedankens der unmittelbaren Demokratie zulasten des in der Bayeri-
schen Verfassung angelegten Grundsatzes der reprisentativen Demokratie
(vgl. oben a] aa]) und damit auch zulasten der Bedeutung der alle fiinf
Jahre stattfindenden Landtagswahlen (Art. 16 Abs.1 Satz1 BV). Diese
Verschiebung im fein austarierten staatsorganisationsrechtlichen System
bedarf einer Verankerung in der Verfassung selbst (Heufiner/Pautsch,
NVwZ-Extra 10/2014, 1/8; dies., NJW 2015, 1225/1229; Martini, DOV
2015, 981/984, 991 f.; Méstl, BayVBI1 2015, 217/220 £.; vgl. auch Sommer-
mann in v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, 6. Aufl. 2010, Bd. 2, Art.20
Abs.2 Rn. 162; a.A. Thum, BayVBI 2015, 224 {f.; vgl. auch Pestalozza,
NIW 1981, 733/735; Ebsen, ASR 110, 2/4 ff.; Bugiel, Volkswille und re-
prasentative Entscheidung, 1991, S.424f.; Dreier, GG, Bd. II, 3. Aufl.
2015, Art. 20 Rn. 107).

[111] Eine andere Bewertung ergibt sich auch nicht daraus, dass Volks-
befragungen nach Art. 88a LWG nur konsultativen, also keinen rechtlich
verbindlichen Charakter haben und die dargestellten Folgen fiir das Staats-
geflige teilweise auf faktische Wirkungen und Zwénge zuriickzufiihren
sind. Rechtliche Regelungen entfalten ihre Gestaltungskraft durch die An-
wendung auf konkrete Fallgestaltungen in der Rechtswirklichkeit. Zwar
findet im Rahmen von Normenkontrollverfahren, zu denen auch Mei-
nungsverschiedenheiten gemél Art. 75 Abs. 3 BV, Art. 49 VfGHG geho-
ren, keine Uberpriifung des Vollzugs von Normen statt (vgl. VerfGH vom
11.11.1997 VerfGHE 50, 226/245; vom 9.8.2011 VerfGHE 64, 136/143).
Fiir die Beurteilung der VerfassungsmaBigkeit einer im Normenkontroll-
verfahren auf dem Priifstand stehenden Vorschrift ist jedoch von maligeb-
licher Bedeutung, mit welchen tatsdchlichen Konsequenzen die Anwen-
dung dieser Regelung in der Praxis generell, d.h. iiblicherweise verbunden
ist. Dabei konnen auf der Ebene der Staatsorganisation in der Verfassungs-
wirklichkeit bestehende politische Zusammenhénge nicht auler Betracht
bleiben (VerfGH vom 26.11.2009 VerfGHE 62, 208/221; der Entschei-
dung VerfGH vom 22.10.2012 VerfGHE 65, 226/241 lag die Zulassung ei-
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nes Volksbegehrens und damit keine vergleichbare Konstellation zugrun-
de).

[112] Gegen die Verfassungswidrigkeit kann schlieBlich nicht einge-
wandt werden, Art. 88a Abs. 1 Satz1 LWG setze mit dem Erfordernis ei-
nes iibereinstimmenden Beschlusses das Einverstindnis der Staatsregie-
rung und des Landtags voraus, also der Organe, deren Tétigkeit durch das
Institut der konsultativen Volksbefragung tangiert ist. Denn ein solches
Einverstindnis kann verfassungsrechtliche Vorgaben zur Staatswillensbil-
dung weder ersetzen noch in irgendeiner Form relativieren (vgl. Heufiner,
Protokoll der Expertenanhérung, S. 23).

[113] d) Die angegriffene Regelung iiber konsultative Volksbefragun-
gen ist daher bereits wegen ihrer Unvereinbarkeit mit Art. 7 Abs.2 BV
verfassungswidrig und nichtig. Die Feststellung der Nichtigkeit erstreckt
sich formal nicht auf den im Gesetz vom 23. Februar 2015 (GVBI S. 18)
enthaltenen Anderungsbefehl, da dieser sich mit der Bekanntmachung und
dem Inkrafttreten des Anderungsgesetzes erledigt hat. Gegenstand der ver-
fassungsgerichtlichen Nichtigerkldrung ist vielmehr die zur Umsetzung
dieses Befehls in das Landeswahlgesetz aufgenommene Vorschrift des
Art. 88a LWG. Bei den in § 1 des Gesetzes vom 23. Februar 2015 enthal-
tenen weiteren Anderungen handelt es sich um redaktionelle Anpassungen
des Landeswahlgesetzes, die — ebenso wie die Regelung zum Inkrafttreten
in § 2 Abs. 1 des Anderungsgesetzes — als Folge der Nichtigerkldrung des
Art. 88a LWG gegenstandslos werden.

[114] 3. Ob Art. 88a LWG dartiber hinaus gegen Art. 16a BV verstoft
(so Heufner/Pautsch, NVwZ-Extra 10/2014, 1/5; a.A. Thum, BayVBI
2015, 224/229 f.; Martini, DOV 2015, 981/987), bedarf keiner abschlie-
enden Priifung.

[115] Das Gebot, parlamentarische Minderheiten zu schiitzen, sowie
deren Recht auf AuBerung ihrer Auffassung und Wahrnehmung ihrer Kon-
trollfunktion sind Teil des demokratischen Prinzips. Der durch das Gesetz
zur Anderung der Verfassung des Freistaates Bayern, Verfassungsreform-
gesetz — Reform von Landtag und Staatsregierung, vom 20. Februar 1998
(GVBI S. 39) in die Verfassung eingefligte Art. 16a BV hat die Rechte der
Opposition festgeschrieben, aber nicht verdndert oder erweitert (LT-Drs.
13/9366 S. 6). Thr Schutz geht nicht dahin, die Minderheit vor Sachent-
scheidungen der Mehrheit zu bewahren (Art.2 Abs.2 Satz2, Art.23
Abs.1 BV), wohl aber soll der Minderheit ermdglicht werden, ihren
Standpunkt in den Willensbildungsprozess des Parlaments einzubringen
(VerfGH vom 21.2.2002 VerfGHE 55, 28/35 f.). Diese Moglichkeit diirfte
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gegeben sein, da Art. 88a Abs. 1 Satz 1 LWG eine Beschlussfassung durch
den Landtag voraussetzt; in die vorangehenden Beratungen auf Aus-
schuss- und auf Plenarebene kann sich die Opposition mit ihrer Sichtweise
einbringen. Gegen ein aus der Verfassung ableitbares eigenes Initiativrecht
der Opposition spricht auch der Grundsatz der formalen Gleichheit der
Abgeordneten und Fraktionen, der in Art. 13 Abs. 2 BV gewihrleistet ist
(vgl. BVerfG vom 3.5.2016 NVwZ 2016, 922 {f.).

[116] 4. Einer Verankerung konsultativer Volksbefragungen unmittelbar
in der Bayerischen Verfassung selbst stiinde Art.75 Abs.1 Satz2 BV
grundsétzlich nicht entgegen. Wie eine entsprechende Regelung verfas-
sungspolitisch einzuordnen wiére, hat der Verfassungsgerichtshof nicht zu
bewerten (vgl. VerfGH vom 17.5.2006 VerfGHE 59, 63/73).

[117] Gem#B Art. 75 Abs. 1 Satz2 BV sind Anderungen der Verfas-
sung, die den demokratischen Grundgedanken der Verfassung widerspre-
chen, unzulassig. Der Schutzbereich dieser ,,Ewigkeitsklausel* darf nicht
zu eng gesehen werden. Er beinhaltet nicht nur das Demokratieprinzip
selbst, sondern umfasst alle wesentlichen Merkmale freiheitlicher, rechts-
staatlicher Demokratie (VerfGHE 52, 104/122 ff.; 53, 42/60; VerfGH vom
13.4.2000 VerfGHE 53, 81/94; vom 10.10.2001 VerfGHE 54, 109/159f.;
VerfGHE 55, 28/41).

[118] Dafiir lassen sich bereits aus der Entstehungsgeschichte Anhalts-
punkte entnehmen. Uberlegungen, die Vorschrift dahin zu konkretisieren,
dass es um die Abwehr totalitirer Bestrebungen und einer Wiederkehr der
Diktatur gehe, blieben im Verfassungsausschuss ohne Unterstiitzung (Ste-
nographische Berichte iiber die Verhandlungen des Verfassungsausschus-
ses der Bayerischen Verfassunggebenden Landesversammlung, Bd. I,
S. 189 ff.). Nawiasky warnte in den Beratungen vor einer Einzelaufzéh-
lung der geschiitzten Verfassungsgrundsitze mit dem Hinweis, ,,es wire
ein ganzer Katalog von Sachen aufzunehmen und trotzdem wiirde noch
manches vergessen (a.a.0., S. 189). Hoegner, auf dessen Antrag die Auf-
nahme der ,,Ewigkeitsklausel* in den Verfassungstext zuriickgeht, sprach
davon, in seinem Antrag seien ,,simtliche Grundgedanken der Verfassung*
enthalten (a.a.0., S.192). Auch spiter hat er eine weite Auslegung des
Art. 75 Abs. 1 Satz 2 BV befiirwortet und die Auffassung vertreten, es sei-
en darunter ,,mindestens zu verstehen die Bestimmungen iiber die Volks-
souverdnitét, die Teilung der Gewalten, die Selbstverwaltung der Gemein-
den, die GesetzméaBigkeit der Verwaltung, das Gesetzgebungsrecht des
Landtags, das Budgetrecht der Volksvertretung, das Verbot von Ausnah-
megerichten, die Unabhingigkeit der Richter, das Verbot der Einschrin-
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kung von Grundrechten und die Vorschriften iiber die hergebrachten Men-
schenrechte wie personliche Freiheit, Gewissens- und Glaubensfreiheit,
Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, Vereinsfreiheit, Versammlungsfrei-
heit, Gleichheit der Staatsbiirger vor dem Gesetz, Petitionsrecht und Recht
der Verfassungsbeschwerde (Hoegner, Lehrbuch des bayerischen Verfas-
sungsrechts, 1949, S. 67).

[119] Ob dem in allen Punkten gefolgt werden kann, muss der Verfas-
sungsgerichtshof auch in den vorliegenden Verfahren nicht entscheiden.
Wie das Bundesverfassungsgericht (BVerfG vom 15.12.1970 BVerfGE 30,
1/25; vom 3.3.2004 BVerfGE 109, 279/310) zur Auslegung des Art. 79
Abs. 3 GG wiederholt festgestellt hat, ist die ,,Ewigkeitsklausel* aber zum
anderen eine Ausnahmevorschrift; bei ihrer Anwendung muss die Gefahr
,hormativer Zementierungen* gesehen werden, die zu einer Verkrustung
des Verfassungsgefiiges flihren konnen (Herdegen in Maunz/Diirig, GG,
Art. 79 Rn. 80). Ehard hat in den Beratungen des Verfassungsausschusses
ebenfalls auf diesen Gesichtspunkt hingewiesen (Stenographische Berich-
te liber die Verhandlungen des Verfassungsausschusses der Bayerischen
Verfassunggebenden Landesversammlung, Bd. I, S. 189f.).

[120] Jedenfalls wird durch Art. 75 Abs. 1 Satz2 BV einerseits nicht
nur das Demokratieprinzip als solches erfasst; gemeint sind — wie dies zu-
dem der Wortlaut nahelegt — auch die wesentlichen Merkmale freiheitli-
cher, rechtsstaatlicher Demokratie. Es soll dabei kein abstraktes demokra-
tisches Ideal geschiitzt, sondern dessen konkrete Auspriagung in der Baye-
rischen Verfassung auf Dauer gesichert werden. Die Grundprinzipien der
demokratischen Ordnung Bayerns sind damit dem Zugriff auch des verfas-
sungsidndernden Gesetzgebers entzogen. Insofern hat die ,,Ewigkeitsklau-
sel“ der Bayerischen Verfassung identititsschiitzenden Charakter. Es geht
aber andererseits nach dem Sinn und Zweck des Art. 75 Abs. 1 Satz2 BV
nicht um die Bewahrung von Eigenarten der Bayerischen Verfassung als
solche, sondern um den Schutz von Kerninhalten dieser Verfassung und
damit ihrer Substanz (VerfGHE 52, 104/122 ff.; vgl. auch Most/ in Lind-
ner/Mostl/Wolff, Verfassung des Freistaates Bayern, Art. 75 Rn. 8).

[121] aa) Zu den Grundgedanken der Bayerischen Verfassung im Sinn
des Art. 75 Abs. 1 Satz2 BV zihlt neben der Entscheidung fiir die parla-
mentarische Demokratie auch das Bestehen plebiszitirer Elemente
(VerfGHE 52, 104/133). Wie bereits dargelegt (vgl. oben 2. a]), gibt die
Bayerische Verfassung als Staatsform die repriasentative Demokratie vor,
die in bestimmten Bereichen durch plebiszitire Elemente ergidnzt wird.
Die Ausgestaltung des demokratischen Gedankens in der Bayerischen
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Verfassung, die eine hohe Wertschitzung fiir die unmittelbare Demokratie
zum Ausdruck bringt, wird durch Art. 75 Abs.1 Satz2 BV in ihren
Grundlagen geschiitzt. Das bedeutet, dass nicht jeder bereits in der Verfas-
sung enthaltene Aspekt der unmittelbaren Demokratie diesen Bestands-
schutz genielit. Es besagt ferner, dass auch neue plebiszitire Elemente in
die Verfassung aufgenommen werden konnen. Dabei ist aber zu bedenken,
dass die Bayerische Verfassung eine funktionierende Demokratie gewdhr-
leisten will, die grundsitzlich repriasentativ ausgestaltet ist. Dies setzt eine
ausgewogene Aufteilung der Gesetzgebungs- und Exekutivgewalt zwi-
schen Volk, Parlament und Staatsregierung voraus. Unzuléssig sind Ver-
fassungsdnderungen, die die Funktionsfahigkeit der demokratisch legiti-
mierten Reprisentativorgane, die fiir die Verwirklichung freiheitlich-
rechtsstaatlicher Demokratie unverzichtbar sind, maf3geblich beeintréchti-
gen oder die Gefahr solcher Beeintrdchtigungen mit sich bringen
(VerfGHE 53, 42/63).

[122] Auch eine unmittelbar in die Verfassung inkorporierte Regelung
mit dem angegriffenen Inhalt wiirde das Staatsgefiige, wie bereits darge-
legt (vgl. oben 2. c] cc]), um ein neues Element der direkten Demokratie
erginzen, das geeignet ist, das derzeit nach der Verfassung bestechende
Krifteverhéltnis der Organe und ihre Gestaltungsspielrdume zu beeinflus-
sen. Die Beteiligung des Volkes an der Staatswillensbildung wiirde erwei-
tert. Damit verbunden wére eine Starkung des Gedankens der unmittelba-
ren Demokratie zulasten des in der Bayerischen Verfassung angelegten
Grundsatzes der reprasentativen Demokratie und damit auch zulasten der
Bedeutung der alle fiinf Jahre stattfindenden Landtagswahlen. Diese Kon-
sequenzen haben allerdings nicht die Qualitit von die Schwelle des Art. 75
Abs. 1 Satz 2 BV iiberschreitenden Beeintrachtigungen, die die Funktions-
fahigkeit der reprisentativen Demokratie maf3geblich infrage stellen konn-
ten (vgl. zu Art. 79 Abs. 3 GG Rommelfanger, Das konsultative Referen-
dum, S. 121; a.A. Krause in Isensee/Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts,
Bd. II1, 3. Aufl. 2005, § 35 Rn. 23 ff., der konsultative Volksbefragungen
als mit den Prinzipien der Volkssouverinitdt und des Rechtsstaats unver-
einbar erachtet).

[123] bb) Das Budgetrecht des Parlaments unterliegt ebenfalls dem
Schutz des Art. 75 Abs. 1 Satz2 BV. Es ist eines der wesentlichen Instru-
mente der Regierungskontrolle, die die rechtsstaatliche Demokratie ent-
scheidend prigt. Im demokratischen Staat mit einer pluralistischen Gesell-
schaft muss die Aufgabe gelost werden, die Interessen einzelner Gruppen
mit dem Gemeinwohlinteresse auszugleichen. Der soziale Ausgleich in
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der Gesellschaft muss gewdhrleistet werden, indem die divergierenden
wirtschaftlichen Interessen der Biirger mit Blick auf das Gemeinwohl auf-
einander abgestimmt und koordiniert werden. Diese Aufgabe kann nur
von einer einzigen, von der Mehrheit des Volkes getragenen und damit de-
mokratisch legitimierten Institution, die dem Volk verantwortlich ist, ndm-
lich vom Parlament, erfiillt werden. Das Parlament ist nach dem reprisen-
tativen System vom Volk zur umfassenden Haushaltsplanung und der not-
wendigen Priorititensetzung beauftragt. Nur das Parlament hat alle Staats-
einnahmen und -ausgaben im Blick und nur das Parlament kann deshalb
nach verantwortungsbewusster Einschitzung der Gesamtsituation ent-
scheiden, wo das Schwergewicht des finanziellen Engagements des Staa-
tes liegen soll und in welcher Abstufung andere Bereiche demgegeniiber
zuriicktreten miissen (VerfGHE 53, 42/64 1.; 65, 226/239).

[124] Zwar sind, wie bereits dargelegt (vgl. oben 2. c] cc]), Fallgestal-
tungen denkbar, in denen sich aus der Durchfithrung konsultativer Volks-
befragungen Auswirkungen auch fiir die Budgetverantwortung des Parla-
ments ergeben. Wird jedoch die Haushaltsgesetzgebung ausgenommen
(vgl. Art. 88a Abs. 1 Satz2 LWG), diirften allenfalls mittelbare finanz-
wirksame Folgen in Betracht kommen, die zudem im Zeitpunkt der jewei-
ligen Volksbefragung oftmals noch nicht abschlieBend spezifiziert sein
werden und denen gegebenenfalls durch die Art und Weise, wie der Volks-
wille letztlich umgesetzt wird, Rechnung getragen werden kann. Geht man
von einem derartigen Rahmen aus, wird dies den Schluss auf eine gemél
Art. 75 Abs. 1 Satz2 BV relevante systembedingte Beeintrachtigung des
Budgetrechts allein durch die Existenz einer verfassungsrechtlichen Rege-
lung zur Durchfiihrung konsultativer Volksbefragungen nicht ohne Weite-
res zulassen.

VIIL.
[125] Die Verfahren sind kostenfrei (Art.27 Abs. 1 Satz1 VfGHG). Den

Antragstellerinnen sind die durch die Verfahren entstandenen notwendigen
Auslagen aus der Staatskasse zu erstatten (Art. 27 Abs. 5 VEFGHG).

338

https://dol.org/10.5771/9783845284422-225 - am 23.01.2026, 00:16:23. Vde/agb - Open Acce



https://doi.org/10.5771/9783845284422-225
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	I. Gerichte der Europäischen Union
	1. Urteil des Gerichts (Erste Kammer) v. 3.2.2017 – Rs. T 646/13 – Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe
	Sachverhalt
	Verfahren und Anträge der Parteien
	Rechtliche Würdigung
	Kosten
	Anmerkung:


	II. Bundesverfassungsgericht
	2. Kammer des Zweiten Senats, Nichtannahmebeschluß v. 31.3.2016 – Az. 2 BvR 1576/13 – Mitwirkung von Unionsbürgern an Bürgerbegehren und -entscheiden [Orientierungssatz]
	Orientierungssatz der Schriftleitung
	Anmerkung:


	III. Landesverfassungsgerichte
	1. Hamburgisches Verfassungsgericht, Beschluß v. 20.02.2014 – Az. 4/13, HVerfG 4/13 – Fünfprozentklausel/Dreiprozentklausel [Leitsätze]
	Anmerkung:

	2. Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung v. 9.6.2015 – Az. Vf. 11-VII-13 – Popularklage gegen das Gesetz zur Abschaffung des Bayerischen Senats [Leitsatz]
	Leitsatz
	Anmerkung:

	3. Verfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Beschluß v. 1.9.2015 – Az. 6/15 eA – Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Anordnung zum Volksentscheid zur Gerichsstrukturreform
	Tenor:
	Gründe:
	I.
	II.
	III.

	Anmerkung:

	4. Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung v. 21.1.2016 – Vf. 66-IX-15 – Volksbegehren „Ja zur ‚Legalisierung von Cannabis in Bayern‘ als Rohstoff, Medizin und Genussmittel“ [Leitsatz]
	Anmerkung:

	5. Hamburgisches Verfassungsgericht, Entscheidung vom 13.10.2016 – HVerfG 2/16 – Volksinitiative „‚Rettet den Volksentscheid‘ zur Stärkung der Demokratie in Hamburg“
	Leitsätze
	Tenor
	Tatbestand:
	I.
	II.
	III.

	Entscheidungsgründe:
	A.
	B.
	C.

	Anmerkung:

	6. Bayerischer Verfassungsgerichtshof, Entscheidung v. 21.11.2016 – Vf. 15-VIII-14, Vf. 8-VIII-15 – Konsultative Volksbefragung
	Leitsätze
	Tenor
	Gründe
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.




